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Änderungsantrag 90
Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Dienste der 
Informationsgesellschaft und insbesondere 
Vermittlungsdienste sind mittlerweile ein 
wichtiger Bestandteil der Volkswirtschaft 
der Union und des Alltags ihrer 
Bürgerinnen und Bürger. Zwanzig Jahre 
nach der Annahme des bestehenden, auf 
derlei Dienste anwendbaren 
Rechtsrahmens, der in der Richtlinie 
2000/31/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates25festgelegt ist, bieten neue 
und innovative Geschäftsmodelle und 
Dienste wie soziale Netzwerke und 
Marktplätze im Internet Geschäftskunden 
und Verbrauchern nun die Möglichkeit, auf 
neuartige Weise Informationen 
weiterzugeben und darauf zuzugreifen und 
Geschäftsvorgänge durchzuführen. Eine 
Mehrheit der Bürgerinnen und -bürger der 
Union nutzt diese Dienste inzwischen 
täglich. Der digitale Wandel und die 
verstärkte Nutzung dieser Dienste haben 
jedoch auch neue Risiken und 
Herausforderungen mit sich gebracht, und 
zwar sowohl für den einzelnen Nutzer als 
auch für die Gesellschaft als Ganzes.

(1) Dienste der 
Informationsgesellschaft und insbesondere 
Vermittlungsdienste sind mittlerweile ein 
wichtiger Bestandteil der Volkswirtschaft 
der Union und des Alltags ihrer 
Bürgerinnen und Bürger. Zwanzig Jahre 
nach der Annahme des bestehenden, auf 
derlei Dienste anwendbaren 
Rechtsrahmens, der in der 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates25 festgelegt ist, 
bieten neue und innovative 
Geschäftsmodelle und Dienste wie soziale 
Netzwerke und Marktplätze im Internet 
Geschäftskunden und Verbrauchern nun 
die Möglichkeit, auf neuartige und 
innovative Weise Informationen 
weiterzugeben und darauf zuzugreifen und 
Geschäftsvorgänge durchzuführen, was 
einerseits zu einem Wandel der 
Gewohnheiten führt, wie sie miteinander 
kommunizieren, in Verbindung treten, 
konsumieren und Geschäfte tätigen, sowie 
andererseits zu einem Wandel auf 
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 
Ebene in der EU. Eine Mehrheit der 
Bürgerinnen und -bürger der Union nutzt 
diese Dienste inzwischen täglich. Der 
digitale Wandel und die verstärkte Nutzung 
dieser Dienste haben jedoch auch neue 
Risiken und Herausforderungen mit sich 
gebracht, und zwar sowohl für den 
einzelnen Nutzer als auch für die 
Gesellschaft als Ganzes.

_________________ _________________

25 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 

25 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
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insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (im 
Folgenden „Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr“) (ABl. L 
178 vom 17.7.2000, S. 1).

insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (im 
Folgenden „Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr“) ( ABl. L 
178 vom 17.7.2000, S. 1).

Or. ro

Änderungsantrag 91
Antonius Manders

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Dienste der 
Informationsgesellschaft und insbesondere 
Vermittlungsdienste sind mittlerweile ein 
wichtiger Bestandteil der Volkswirtschaft 
der Union und des Alltags ihrer 
Bürgerinnen und Bürger. Zwanzig Jahre 
nach der Annahme des bestehenden, auf 
derlei Dienste anwendbaren 
Rechtsrahmens, der in der Richtlinie 
2000/31/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates25festgelegt ist, bieten neue 
und innovative Geschäftsmodelle und 
Dienste wie soziale Netzwerke und 
Marktplätze im Internet Geschäftskunden 
und Verbrauchern nun die Möglichkeit, auf 
neuartige Weise Informationen 
weiterzugeben und darauf zuzugreifen und 
Geschäftsvorgänge durchzuführen. Eine 
Mehrheit der Bürgerinnen und -bürger der 
Union nutzt diese Dienste inzwischen 
täglich. Der digitale Wandel und die 
verstärkte Nutzung dieser Dienste haben 
jedoch auch neue Risiken und 
Herausforderungen mit sich gebracht, und 
zwar sowohl für den einzelnen Nutzer als 
auch für die Gesellschaft als Ganzes.

(1) Dienste der 
Informationsgesellschaft und insbesondere 
Vermittlungsdienste sind mittlerweile ein 
wichtiger Bestandteil der Volkswirtschaft 
der Union und des Alltags ihrer 
Bürgerinnen und Bürger. Zwanzig Jahre 
nach der Annahme des bestehenden, auf 
derlei Dienste anwendbaren 
Rechtsrahmens, der in der 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates25 festgelegt ist, 
bieten neue und innovative 
Geschäftsmodelle und Dienste wie soziale 
Netzwerke und Marktplätze im Internet 
Geschäftskunden und Verbrauchern nun 
die Möglichkeit, auf neuartige Weise 
Informationen weiterzugeben und darauf 
zuzugreifen und Geschäftsvorgänge, 
einschließlich digitaler 
Finanztransaktionen, durchzuführen. Eine 
Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger der 
Union nutzt diese Dienste inzwischen 
täglich. Der digitale Wandel und die 
verstärkte Nutzung dieser Dienste haben 
jedoch auch neue Risiken und 
Herausforderungen mit sich gebracht, und 
zwar sowohl für den einzelnen Nutzer, 
beispielsweise durch Finanzbetrug über 
soziale Netzwerke, als auch für die 
Gesellschaft als Ganzes.

_________________ _________________
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25 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (im 
Folgenden „Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr“) (ABl. L 
178 vom 17.7.2000, S. 1).

25 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (im 
Folgenden „Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr“) (ABl. L 
178 vom 17.7.2000, S. 1).

Or. nl

Begründung

Der digitale Binnenmarkt steht und fällt mit dem Vertrauen der Verbraucher. Online-
Finanzbetrug, beispielsweise über WhatsApp, schadet diesem Vertrauen erheblich. Das 
Vertrauen kann unter anderem wiederhergestellt werden, indem dafür gesorgt wird, dass 
Online-Zahlungen innerhalb einer bestimmten Frist rückgängig gemacht werden können, wie 
es unter anderem bei Kreditkarten der Fall ist, und indem Betrüger identifiziert werden.

Änderungsantrag 92
Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten führen 
zunehmend nationale Rechtsvorschriften 
zu den von dieser Verordnung abgedeckten 
Angelegenheiten ein, oder ziehen dies in 
Erwägung, und schaffen damit 
insbesondere Sorgfaltspflichten für 
Anbieter von Vermittlungsdiensten. Unter 
Berücksichtigung des von Natur aus 
grenzüberschreitenden Charakters des 
Internets, das im Allgemeinen für die 
Bereitstellung dieser Dienste verwendet 
wird, beeinträchtigen diese 
unterschiedlichen nationalen 
Rechtsvorschriften den Binnenmarkt, der 
gemäß Artikel 26 des Vertrags ein Raum 
ohne Binnengrenzen ist, in dem der freie 
Verkehr von Waren und Dienstleistungen 
sowie die Niederlassungsfreiheit 
gewährleistet sind. Die Bedingungen für 
die Erbringung von Vermittlungsdiensten 

(2) Die Mitgliedstaaten führen 
zunehmend nationale Rechtsvorschriften 
zu den von dieser Verordnung abgedeckten 
Angelegenheiten ein, oder ziehen dies in 
Erwägung, und schaffen damit 
insbesondere Sorgfaltspflichten für 
Anbieter von Vermittlungsdiensten. Unter 
Berücksichtigung des von Natur aus 
grenzüberschreitenden Charakters des 
Internets, das im Allgemeinen für die 
Bereitstellung dieser Dienste verwendet 
wird, lassen diese unterschiedlichen 
nationalen Rechtsvorschriften eine 
rechtliche Fragmentierung entstehen und 
beeinträchtigen den Binnenmarkt, der
gemäß Artikel 26 des Vertrags ein Raum 
ohne Binnengrenzen ist, in dem der freie 
Verkehr von Waren und Dienstleistungen 
sowie die Niederlassungsfreiheit 
gewährleistet sind. Die Bedingungen für 
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im gesamten Binnenmarkt sollten 
harmonisiert werden, um Unternehmen 
Zugang zu neuen Märkten und Chancen 
zur Nutzung der Vorteile des Binnenmarkts 
zu verschaffen und gleichzeitig den 
Verbrauchern und anderen Nutzern eine 
größere Auswahl zu bieten.

die Erbringung von Vermittlungsdiensten 
im gesamten Binnenmarkt sollten 
harmonisiert werden, um Unternehmen 
Zugang zu neuen Märkten und Chancen 
zur Nutzung der Vorteile des Binnenmarkts 
zu verschaffen und gleichzeitig den 
Verbrauchern und anderen Nutzern eine 
größere Auswahl zu bieten, sodass ein 
geeignetes Gleichgewicht zwischen der 
Unterstützung von Innovation einerseits 
und dem Schutz der Verbraucher und der 
sonstigen Nutzer andererseits 
sichergestellt wird.

Or. ro

Änderungsantrag 93
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Das multilaterale Übereinkommen 
„Internationale Partnerschaft für 
Information und Demokratie“ wurde 21 
EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet.

Or. fr

Änderungsantrag 94
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Multilaterale Übereinkommen 
können gemeinsame Lösungen für die 
unter diese Verordnung fallenden Fragen 
bieten. Die Regulierung des öffentlichen 
Informations- und 
Kommunikationsraums sollte durch die 
Schaffung demokratischer Garantien für 
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den digitalen Raum auf der Grundlage 
der Verantwortung der Plattformen und 
von Garantien für die Zuverlässigkeit der 
Informationen erfolgen.

Or. fr

Änderungsantrag 95
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Damit das Online-Umfeld sicher, 
berechenbar und vertrauenswürdig ist und 
sowohl Bürgerinnen und -bürger der 
Union als auch andere Personen die ihnen 
in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (im Folgenden 
„Charta“) garantierten Grundrechte 
ausüben können, insbesondere das Recht 
auf Meinungs- und Informationsfreiheit, 
auf unternehmerische Freiheit und auf 
Nichtdiskriminierung, ist unbedingt ein 
verantwortungsvolles und sorgfältiges 
Verhalten der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten erforderlich.

(3) Damit das Online-Umfeld sicher, 
berechenbar und vertrauenswürdig ist und 
sowohl Unionsbürgerinnen und -bürger 
als auch andere Personen die ihnen in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (im Folgenden „Charta“) 
garantierten Grundrechte ausüben können, 
ist unbedingt ein verantwortungsvolles 
und sorgfältiges Verhalten der Anbieter 
von Vermittlungsdiensten erforderlich. Zu 
den Grundrechten gehören das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit, das Recht auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens, 
das Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten, das Recht auf 
Nichtdiskriminierung, das Recht auf 
Achtung der Menschenwürde, die Rechte 
des Kindes, das Recht auf Schutz des 
geistigen Eigentums und das Recht auf 
Nichtdiskriminierung von durch illegale 
Inhalte geschädigten Personen.

Or. fr

Änderungsantrag 96
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Christel Schaldemose, Brando 
Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Damit das Online-Umfeld sicher, 
berechenbar und vertrauenswürdig ist und 
sowohl Bürgerinnen und -bürger der 
Union als auch andere Personen die ihnen 
in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (im Folgenden 
„Charta“) garantierten Grundrechte 
ausüben können, insbesondere das Recht 
auf Meinungs- und Informationsfreiheit, 
auf unternehmerische Freiheit und auf 
Nichtdiskriminierung, ist unbedingt ein 
verantwortungsvolles und sorgfältiges 
Verhalten der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten erforderlich.

(3) Damit das Online-Umfeld sicher, 
berechenbar und vertrauenswürdig ist und 
sowohl Bürgerinnen und Bürger der Union 
als auch andere Personen die ihnen in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (im Folgenden „Charta“) 
garantierten Grundrechte ausüben können, 
insbesondere das Recht auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit, auf unternehmerische 
Freiheit, auf Privatsphäre und Schutz 
personenbezogener Daten, auf 
Nichtdiskriminierung und auf Zugang zu 
den Gerichten, ist unbedingt ein 
verantwortungsvolles und sorgfältiges 
Verhalten der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten erforderlich.

Or. en

Änderungsantrag 97
Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Damit das Online-Umfeld sicher, 
berechenbar und vertrauenswürdig ist und 
sowohl Bürgerinnen und -bürger der Union 
als auch andere Personen die ihnen in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (im Folgenden „Charta“) 
garantierten Grundrechte ausüben können, 
insbesondere das Recht auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit, auf unternehmerische 
Freiheit und auf Nichtdiskriminierung, ist 
unbedingt ein verantwortungsvolles und 
sorgfältiges Verhalten der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten erforderlich.

(3) Damit das Online-Umfeld sicher, 
barrierefrei, berechenbar und 
vertrauenswürdig ist und sowohl 
Bürgerinnen und -bürger der Union als 
auch andere Personen die ihnen in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (im Folgenden „Charta“) 
garantierten Grundrechte ausüben können 
und ihre Grundrechte uneingeschränkt 
eingehalten werden, insbesondere das 
Recht auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit, auf unternehmerische 
Freiheit und auf Nichtdiskriminierung, ist 
unbedingt ein verantwortungsvolles und 
sorgfältiges Verhalten der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten erforderlich.

Or. ro
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Änderungsantrag 98
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Um das Funktionieren des 
Binnenmarkts zu sicherzustellen und zu 
verbessern, sollten daher auf Unionsebene 
verbindliche gezielte, einheitliche, 
wirksame und verhältnismäßige 
Vorschriften festgelegt werden. Mit dieser 
Verordnung werden die Voraussetzungen 
dafür geschaffen, dass im Binnenmarkt 
innovative digitale Dienste entstehen und 
expandieren können. Die Angleichung der 
nationalen Regulierungsmaßnahmen 
bezüglich der Anforderungen an Anbieter 
von Vermittlungsdiensten auf Unionsebene 
ist erforderlich, um eine Fragmentierung 
des Binnenmarkts zu vermeiden und zu 
beenden, die Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und somit die Unsicherheit 
für Entwickler zu verringern und die 
Interoperabilität zu fördern. Durch die 
technologieneutrale Gestaltung der 
Anforderungen sollte die Innovation nicht 
gehemmt, sondern vielmehr gefördert 
werden.

(4) Um das Funktionieren des 
Binnenmarkts sicherzustellen und zu 
verbessern, sollten daher auf Unionsebene 
verbindliche gezielte, einheitliche, 
wirksame und verhältnismäßige 
Vorschriften festgelegt werden. Mit dieser 
Verordnung werden die Voraussetzungen 
dafür geschaffen, dass im Binnenmarkt 
innovative digitale Dienste entstehen und 
expandieren können. Die Angleichung der 
nationalen Regulierungsmaßnahmen 
bezüglich der Anforderungen an Anbieter 
von Vermittlungsdiensten auf Unionsebene 
ist erforderlich, um eine Fragmentierung 
des Binnenmarkts zu verhindern und zu 
beenden, die Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und somit die Unsicherheit 
für Entwickler zu verringern, mehr 
Verbraucherschutz sicherzustellen und die 
Interoperabilität zu fördern. Durch die 
technologieneutrale Gestaltung der 
Anforderungen sollte die Innovation nicht 
gehemmt, sondern vielmehr gefördert 
werden, wobei die Grundrechte der 
Bürgerinnen und Bürger gleichsam 
geachtet werden sollten.

Or. fr

Änderungsantrag 99
Brando Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Um das Funktionieren des (4) Um das Funktionieren des 
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Binnenmarkts zu sicherzustellen und zu 
verbessern, sollten daher auf Unionsebene 
verbindliche gezielte, einheitliche, 
wirksame und verhältnismäßige 
Vorschriften festgelegt werden. Mit dieser 
Verordnung werden die Voraussetzungen 
dafür geschaffen, dass im Binnenmarkt 
innovative digitale Dienste entstehen und 
expandieren können. Die Angleichung der 
nationalen Regulierungsmaßnahmen 
bezüglich der Anforderungen an Anbieter 
von Vermittlungsdiensten auf Unionsebene 
ist erforderlich, um eine Fragmentierung 
des Binnenmarkts zu vermeiden und zu 
beenden, die Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und somit die Unsicherheit 
für Entwickler zu verringern und die 
Interoperabilität zu fördern. Durch die 
technologieneutrale Gestaltung der 
Anforderungen sollte die Innovation nicht 
gehemmt, sondern vielmehr gefördert 
werden.

Binnenmarkts zu sicherzustellen und zu 
verbessern, sollten daher auf Unionsebene 
verbindliche gezielte, einheitliche, 
wirksame und verhältnismäßige 
Vorschriften festgelegt werden. Mit dieser 
Verordnung werden die Voraussetzungen 
dafür geschaffen, dass im Binnenmarkt 
innovative digitale Dienste entstehen und 
expandieren können. Die Angleichung der 
nationalen Regulierungsmaßnahmen 
bezüglich der Anforderungen an Anbieter 
von Vermittlungsdiensten auf Unionsebene 
ist erforderlich, um eine Fragmentierung 
des Binnenmarkts zu vermeiden und zu 
beenden, die Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und somit die Unsicherheit 
für Entwickler zu verringern und die 
Interoperabilität zu fördern. Durch die 
technologieneutrale und 
ergebnisorientierte Gestaltung der 
Anforderungen sollte die Innovation nicht 
gehemmt, sondern vielmehr gefördert 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 100
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Als Vertragspartei des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen („VN-
Behindertenrechtskonvention“) sind die 
Bestimmungen des Übereinkommens 
integraler Bestandteil der Rechtsordnung 
der Union und für die Union und ihre 
Mitgliedstaaten verbindlich. Die VN-
Behindertenrechtskonvention verpflichtet 
die Vertragsparteien, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass Menschen mit 
Behinderungen gleichberechtigt Zugang 
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zu Informations- und 
Kommunikationstechnologien 
und -systemen und zu anderen 
Einrichtungen und Dienstleistungen 
haben, die der Öffentlichkeit zugänglich 
sind oder zur Verfügung stehen, sowohl 
in städtischen als auch in ländlichen 
Gebieten. In der Allgemeinen Bemerkung 
Nr. 2 der VN-
Behindertenrechtskonvention heißt es 
ferner: „Die strikte Anwendung des 
universellen Designs auf alle neuen 
Güter, Produkte, Einrichtungen, 
Technologien und Dienstleistungen sollte 
den vollen, gleichberechtigten und 
uneingeschränkten Zugang für alle 
potenziellen Verbraucher, einschließlich 
Menschen mit Behinderungen, in einer 
Form sicherstellen, die die ihnen 
innewohnende Würde und Vielfalt 
vollständig berücksichtigt.“ Angesichts 
der ständig wachsenden Bedeutung 
digitaler Dienste und Plattformen im 
privaten und öffentlichen Leben muss die 
EU im Einklang mit den in der VN-
Behindertenrechtskonvention verankerten 
Verpflichtungen einen Rechtsrahmen für 
digitale Dienste gewährleisten, der die 
Rechte aller Nutzer schützt, auch von 
Menschen mit Behinderungen.

Or. en

Änderungsantrag 101
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Angesichts des 
grenzüberschreitenden Charakters der 
betreffenden Dienstleistungen sind 
Maßnahmen der EU zur Harmonisierung 
der Anforderungen für 
Vermittlungsdienste in Bezug auf die 
Zugänglichkeit im gesamten Binnenmarkt 
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von entscheidender Bedeutung, damit es 
nicht zu einer Fragmentierung des 
Marktes kommt und damit das gleiche 
Recht auf Zugang zu und Auswahl von 
diesen Dienstleistungen für alle 
Verbraucher und sonstigen Nutzer, auch 
für Menschen mit Behinderungen, in der 
gesamten EU gewahrt wird. Das Fehlen 
harmonisierter Anforderungen für 
digitale Dienste und Plattformen in Bezug 
auf die Zugänglichkeit schafft auch 
Hindernisse für die Umsetzung der 
bestehenden EU-Rechtsvorschriften zur 
Barrierefreiheit, da viele der unter diese 
Rechtsvorschriften fallenden Dienste auf 
Vermittlungsdienste angewiesen sind, um 
die Endnutzer erreichen zu können. 
Daher müssen die 
Barrierefreiheitsanforderungen für 
Vermittlungsdienste, einschließlich ihrer 
Nutzerschnittstellen, mit den geltenden 
Rechtsvorschriften der Union zur 
Barrierefreiheit, wie dem Europäischen 
Rechtsakt zur Barrierefreiheit und der 
Richtlinie über Barrierefreiheit im 
Internet, im Einklang stehen, damit 
niemand aufgrund von digitalen 
Innovationen zurückgelassen wird. Das 
Ziel steht im Einklang mit der „Union der 
Gleichheit: Strategie für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen 2021–
2030“ und den Verpflichtungen der 
Union zu den Zielen der Vereinten 
Nationen für nachhaltige Entwicklung.

Or. en

Änderungsantrag 102
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Die Begriffe „Zugang“ oder 
„Zugänglichkeit“ beziehen sich oft auf 
Erschwinglichkeit (finanziellen Zugang), 
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Verfügbarkeit oder den Zugang zu Daten, 
die Nutzung eines Netzes usw. Es ist 
wichtig, diese Bedeutungen von der 
„Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen“ zu unterscheiden, da es 
hierbei darum geht, dass 
Dienstleistungen, Technologien und 
Produkte für Menschen mit 
Behinderungen wahrnehmbar, bedienbar, 
verständlich und robust sind.

Or. en

Änderungsantrag 103
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Eine solche wesentliche 
Verbindung zur Union sollte dann als 
gegeben gelten, wenn der Diensteanbieter 
eine Niederlassung in der Union hat, oder –
in Ermangelung einer solchen – anhand der 
Existenz einer erheblichen Zahl von 
Nutzern in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten oder der Ausrichtung von 
Tätigkeiten auf einen oder mehrere 
Mitgliedstaaten beurteilt werden. Die 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten lässt sich anhand 
aller relevanten Umstände bestimmen, 
einschließlich Faktoren wie der 
Verwendung einer in dem betreffenden 
Mitgliedstaat gebräuchlichen Sprache oder 
Währung oder der Möglichkeit, Produkte 
oder Dienstleistungen zu bestellen, oder 
der Nutzung einer nationalen Domäne 
oberster Stufe. Ferner ließe sich die 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
Mitgliedstaat auch aus der Verfügbarkeit 
einer Anwendung im jeweiligen nationalen 
App-Store, der Schaltung lokaler Werbung 
oder von Werbung in der im betreffenden 
Mitgliedstaat verwendeten Sprache oder 
dem Management der Kundenbeziehungen, 

(8) Eine solche wesentliche 
Verbindung zur Union sollte dann als 
gegeben gelten, wenn der Diensteanbieter 
eine Niederlassung in der Union hat, oder –
in Ermangelung einer solchen – anhand der 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten beurteilt werden. 
Die Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
oder mehrere Mitgliedstaaten lässt sich 
anhand aller relevanten Umstände 
bestimmen, einschließlich Faktoren wie der 
Verwendung einer in dem betreffenden 
Mitgliedstaat gebräuchlichen Sprache oder 
Währung oder der Möglichkeit, Produkte 
oder Dienstleistungen zu bestellen, oder 
der Nutzung einer nationalen Domäne 
oberster Stufe. Ferner ließe sich die 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
Mitgliedstaat auch aus der Verfügbarkeit 
einer Anwendung im jeweiligen nationalen 
App-Store, der Schaltung lokaler Werbung 
oder von Werbung in der im betreffenden 
Mitgliedstaat verwendeten Sprache oder
dem Management der Kundenbeziehungen, 
zum Beispiel durch die Bereitstellung eines 
Kundendienstes in der im betreffenden 
Mitgliedstaat gebräuchlichen Sprache, 
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zum Beispiel durch die Bereitstellung eines 
Kundendienstes in der im betreffenden 
Mitgliedstaat gebräuchlichen Sprache, 
ableiten. Das Vorhandensein einer 
wesentlichen Verbindung sollte auch dann 
angenommen werden, wenn ein 
Diensteanbieter seine Tätigkeit nach 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates27auf einen oder mehrere 
Mitgliedstaaten ausrichtet. Die bloße 
technische Zugänglichkeit einer Website in 
der Union reicht allerdings nicht aus, damit 
allein aus diesem Grund eine wesentliche 
Verbindung angenommen wird.

ableiten. Das Vorhandensein einer 
wesentlichen Verbindung sollte auch dann 
angenommen werden, wenn ein 
Diensteanbieter seine Tätigkeit nach 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates27

auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten 
ausrichtet. Die bloße technische 
Zugänglichkeit einer Website in der Union 
reicht allerdings nicht aus, damit allein aus 
diesem Grund eine wesentliche 
Verbindung angenommen wird.

_________________ _________________

27 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2012 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen (ABl. L 351 vom 
20.12.2012, S. 1).

27 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2012 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen (ABl. L 351 vom 
20.12.2012, S. 1).

Or. fr

Änderungsantrag 104
Axel Voss, Esteban González Pons, Luisa Regimenti, Monika Hohlmeier, Rainer 
Wieland, Daniel Caspary, Javier Zarzalejos, Sven Schulze, Christian Doleschal

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Eine solche wesentliche 
Verbindung zur Union sollte dann als 
gegeben gelten, wenn der Diensteanbieter 
eine Niederlassung in der Union hat, oder –
in Ermangelung einer solchen – anhand der 
Existenz einer erheblichen Zahl von 
Nutzern in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten oder der Ausrichtung von 
Tätigkeiten auf einen oder mehrere 
Mitgliedstaaten beurteilt werden. Die 

(8) Eine solche wesentliche 
Verbindung zur Union sollte dann als 
gegeben gelten, wenn der Diensteanbieter 
eine Niederlassung in der Union hat, oder –
in Ermangelung einer solchen – anhand der 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten beurteilt werden. 
Die Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
oder mehrere Mitgliedstaaten sollte anhand 
aller relevanten Umstände bestimmt 
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Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten lässt sich anhand 
aller relevanten Umstände bestimmen, 
einschließlich Faktoren wie der 
Verwendung einer in dem betreffenden 
Mitgliedstaat gebräuchlichen Sprache oder 
Währung oder der Möglichkeit, Produkte 
oder Dienstleistungen zu bestellen, oder 
der Nutzung einer nationalen Domäne 
oberster Stufe. Ferner ließe sich die 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
Mitgliedstaat auch aus der Verfügbarkeit 
einer Anwendung im jeweiligen nationalen 
App-Store, der Schaltung lokaler Werbung 
oder von Werbung in der im betreffenden 
Mitgliedstaat verwendeten Sprache oder 
dem Management der Kundenbeziehungen, 
zum Beispiel durch die Bereitstellung eines 
Kundendienstes in der im betreffenden 
Mitgliedstaat gebräuchlichen Sprache, 
ableiten. Das Vorhandensein einer 
wesentlichen Verbindung sollte auch dann 
angenommen werden, wenn ein 
Diensteanbieter seine Tätigkeit nach 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates27

auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten 
ausrichtet. Die bloße technische 
Zugänglichkeit einer Website in der Union 
reicht allerdings nicht aus, damit allein aus 
diesem Grund eine wesentliche 
Verbindung angenommen wird.

werden, einschließlich Faktoren wie der 
Verwendung einer in dem betreffenden 
Mitgliedstaat gebräuchlichen Sprache oder 
Währung oder der Möglichkeit, Produkte 
oder Dienstleistungen zu bestellen, oder 
der Nutzung einer nationalen Domäne 
oberster Stufe. Ferner ließe sich die 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
Mitgliedstaat auch aus der Verfügbarkeit 
einer Anwendung im jeweiligen nationalen 
App-Store, der Schaltung lokaler Werbung 
oder von Werbung in der im betreffenden 
Mitgliedstaat verwendeten Sprache oder 
dem Management der Kundenbeziehungen, 
zum Beispiel durch die Bereitstellung eines 
Kundendienstes in der im betreffenden 
Mitgliedstaat gebräuchlichen Sprache, 
ableiten. Das Vorhandensein einer 
wesentlichen Verbindung sollte auch dann 
angenommen werden, wenn ein 
Diensteanbieter seine Tätigkeit nach 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates27

auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten 
ausrichtet. Die bloße technische 
Zugänglichkeit einer Website in der Union 
reicht allerdings nicht aus, damit allein aus 
diesem Grund eine wesentliche 
Verbindung angenommen wird.

_________________ _________________

27 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2012 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen (ABl. L 351 vom 
20.12.2012, S. 1).

27 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2012 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen (ABl. L 351 vom 
20.12.2012, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 105
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Diese Verordnung sollte die 
Vorschriften, die sich aus anderen 
Rechtsakten der Union zur Regelung 
bestimmter Aspekte der Bereitstellung von 
Vermittlungsdiensten ergeben, ergänzen, 
deren Anwendung jedoch unberührt lassen; 
dies gilt insbesondere für die 
Richtlinie 2000/31/EG, mit Ausnahme der 
mit dieser Verordnung eingeführten 
Änderungen, die Richtlinie 2010/13/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates in ihrer geänderten Fassung28 und die 
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, genauer die 
Verordnung (EU) …/… des Europäischen 
Parlaments und des Rates29. Diese 
Verordnung berührt daher nicht diese 
anderen Rechtsakte, die in Bezug auf den 
in dieser Verordnung festgelegten 
allgemein anwendbaren Rahmen als lex 
specialis gelten. Die Vorschriften dieser 
Verordnung gelten jedoch für Fragen, die 
von den genannten anderen Rechtsakten 
nicht oder nicht vollständig behandelt 
werden, und Fragen, in denen diese 
anderen Rechtsakte den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit lassen, bestimmte 
Maßnahmen auf nationaler Ebene zu 
ergreifen.

(9) Diese Verordnung sollte die 
Vorschriften, die sich aus anderen 
Rechtsakten der Union zur Regelung 
bestimmter Aspekte der Bereitstellung von 
Vermittlungsdiensten ergeben, ergänzen, 
deren Anwendung jedoch unberührt lassen; 
dies gilt insbesondere für die 
Richtlinie 2000/31/EG, mit Ausnahme der 
mit dieser Verordnung eingeführten 
Änderungen, die Richtlinie 2010/13/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates in ihrer geänderten Fassung28 und die 
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, genauer die 
Verordnung (EU) …/… des Europäischen 
Parlaments und des Rates29. Diese 
Verordnung berührt daher unter anderem
nicht diese anderen Rechtsakte, die in 
Bezug auf den in dieser Verordnung 
festgelegten allgemein anwendbaren 
Rahmen als lex specialis gelten. Die 
Vorschriften dieser Verordnung gelten 
jedoch für Fragen, die von den genannten 
anderen Rechtsakten nicht oder nicht 
vollständig behandelt werden, und Fragen, 
in denen diese anderen Rechtsakte den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit lassen, 
bestimmte Maßnahmen auf nationaler 
Ebene zu ergreifen. Um die 
Mitgliedstaaten und Anbieter zu 
unterstützen, sollte die Kommission 
Leitlinien in Bezug auf die Auslegung des 
Zusammenspiels zwischen verschiedenen 
Rechtsakten der Union und die 
Verhinderung einer Verdoppelung der 
Anforderungen für Anbieter oder 
potenzieller Konflikte bei der Auslegung 
ähnlicher Anforderungen vorlegen.

_________________ _________________

28 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 10. März 
2010 zur Koordinierung bestimmter 

28 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 10. März 
2010 zur Koordinierung bestimmter 
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Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste) (Text 
von Bedeutung für den EWR) (ABl. L 95 
vom 15.4.2010, S. 1).

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste) (Text 
von Bedeutung für den EWR) (ABl. L 95 
vom 15.4.2010, S. 1).

29 Verordnung (EU) …/… des 
Europäischen Parlaments und des Rates –
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte.

29 Verordnung (EU) …/… des 
Europäischen Parlaments und des Rates –
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte.

Or. en

Änderungsantrag 106
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Diese Verordnung sollte die 
Vorschriften, die sich aus anderen 
Rechtsakten der Union zur Regelung 
bestimmter Aspekte der Bereitstellung von 
Vermittlungsdiensten ergeben, ergänzen, 
deren Anwendung jedoch unberührt lassen; 
dies gilt insbesondere für die 
Richtlinie 2000/31/EG, mit Ausnahme der 
mit dieser Verordnung eingeführten 
Änderungen, die Richtlinie 2010/13/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates in ihrer geänderten Fassung28 und die 
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, genauer die 
Verordnung (EU) …/… des Europäischen 
Parlaments und des Rates29. Diese 
Verordnung berührt daher nicht diese 
anderen Rechtsakte, die in Bezug auf den 
in dieser Verordnung festgelegten 
allgemein anwendbaren Rahmen als lex 
specialis gelten. Die Vorschriften dieser 
Verordnung gelten jedoch für Fragen, die
von den genannten anderen Rechtsakten 
nicht oder nicht vollständig behandelt 

(9) Diese Verordnung sollte die 
Vorschriften, die sich aus anderen 
Rechtsakten der Union zur Regelung 
bestimmter Aspekte der Bereitstellung von 
Vermittlungsdiensten ergeben, ergänzen, 
deren Anwendung jedoch unberührt lassen; 
dies gilt insbesondere für die 
Richtlinie 2000/31/EG, mit Ausnahme der 
mit dieser Verordnung eingeführten 
Änderungen, die Richtlinie 2010/13/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates in ihrer geänderten Fassung28 und die 
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, genauer die 
Verordnung (EU) …/… des Europäischen 
Parlaments und des Rates29. Diese 
Verordnung berührt daher nicht diese 
anderen Rechtsakte, die in Bezug auf den 
in dieser Verordnung festgelegten 
allgemein anwendbaren Rahmen als lex 
specialis gelten.
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werden, und Fragen, in denen diese 
anderen Rechtsakte den Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit lassen, bestimmte 
Maßnahmen auf nationaler Ebene zu 
ergreifen.

_________________ _________________

28 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 10. März 
2010 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste) (Text 
von Bedeutung für den EWR) (ABl. L 95 
vom 15.4.2010, S. 1).

28 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 10. März 
2010 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste) (Text 
von Bedeutung für den EWR) (ABl. L 95 
vom 15.4.2010, S. 1).

29 Verordnung (EU) …/… des 
Europäischen Parlaments und des Rates –
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte.

29 Verordnung (EU) …/… des 
Europäischen Parlaments und des Rates –
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte.

Or. en

Änderungsantrag 107
Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Diese Verordnung sollte die 
Vorschriften, die sich aus anderen 
Rechtsakten der Union zur Regelung 
bestimmter Aspekte der Bereitstellung von 
Vermittlungsdiensten ergeben, ergänzen, 
deren Anwendung jedoch unberührt lassen; 
dies gilt insbesondere für die 
Richtlinie 2000/31/EG, mit Ausnahme der 
mit dieser Verordnung eingeführten 
Änderungen, die Richtlinie 2010/13/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates in ihrer geänderten Fassung28 und die 
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, genauer die 
Verordnung (EU) …/… des Europäischen 

(9) Diese Verordnung sollte die 
Vorschriften, die sich aus anderen 
Rechtsakten der Union zur Regelung 
bestimmter Aspekte der Bereitstellung von 
Vermittlungsdiensten ergeben, ergänzen, 
deren Anwendung jedoch unberührt lassen; 
dies gilt insbesondere für die 
Richtlinie 2000/31/EG, mit Ausnahme der 
mit dieser Verordnung eingeführten 
Änderungen, die Richtlinie 2010/13/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates in ihrer geänderten Fassung28 und die 
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, genauer die 
Verordnung (EU) …/… des Europäischen 
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Parlaments und des Rates29. Diese 
Verordnung berührt daher nicht diese 
anderen Rechtsakte, die in Bezug auf den 
in dieser Verordnung festgelegten 
allgemein anwendbaren Rahmen als lex 
specialis gelten. Die Vorschriften dieser 
Verordnung gelten jedoch für Fragen, die 
von den genannten anderen Rechtsakten 
nicht oder nicht vollständig behandelt 
werden, und Fragen, in denen diese 
anderen Rechtsakte den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit lassen, bestimmte 
Maßnahmen auf nationaler Ebene zu 
ergreifen.

Parlaments und des Rates29. Diese 
Verordnung berührt daher nicht diese 
anderen Rechtsakte, die in Bezug auf den 
in dieser Verordnung festgelegten 
allgemein anwendbaren Rahmen als lex 
specialis gelten. Diese Verordnung sollte 
ferner die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten für den Erlass von 
Gesetzen zur Förderung der Freiheit und 
des Pluralismus der Medien sowie der 
kulturellen und sprachlichen Vielfalt 
achten. Die Vorschriften dieser 
Verordnung gelten jedoch für Fragen, die 
von den genannten anderen Rechtsakten 
nicht oder nicht vollständig behandelt 
werden, und Fragen, in denen diese 
anderen Rechtsakte den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit lassen, bestimmte 
Maßnahmen auf nationaler Ebene zu 
ergreifen.

_________________ _________________

28 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 10. März 
2010 zur Koordinierung bestimmter
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste) (Text 
von Bedeutung für den EWR) (ABl. L 95 
vom 15.4.2010, S. 1).

28 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 10. März 
2010 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste) (Text 
von Bedeutung für den EWR) (ABl. L 95 
vom 15.4.2010, S. 1).

29 Verordnung (EU) …/… des 
Europäischen Parlaments und des Rates –
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte.

29 Verordnung (EU) …/… des 
Europäischen Parlaments und des Rates –
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte.

Or. en

Änderungsantrag 108
Geoffroy Didier

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Diese Verordnung sollte die (9) Diese Verordnung sollte die 
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Vorschriften, die sich aus anderen 
Rechtsakten der Union zur Regelung 
bestimmter Aspekte der Bereitstellung von 
Vermittlungsdiensten ergeben, ergänzen, 
deren Anwendung jedoch unberührt lassen; 
dies gilt insbesondere für die 
Richtlinie 2000/31/EG, mit Ausnahme der 
mit dieser Verordnung eingeführten 
Änderungen, die Richtlinie 2010/13/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates in ihrer geänderten Fassung28 und die 
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, genauer die 
Verordnung (EU) …/… des Europäischen 
Parlaments und des Rates29. Diese 
Verordnung berührt daher nicht diese 
anderen Rechtsakte, die in Bezug auf den 
in dieser Verordnung festgelegten 
allgemein anwendbaren Rahmen als lex 
specialis gelten. Die Vorschriften dieser
Verordnung gelten jedoch für Fragen, die 
von den genannten anderen Rechtsakten 
nicht oder nicht vollständig behandelt 
werden, und Fragen, in denen diese 
anderen Rechtsakte den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit lassen, bestimmte 
Maßnahmen auf nationaler Ebene zu 
ergreifen.

Vorschriften, die sich aus anderen 
Rechtsakten der Union zur Regelung 
bestimmter Aspekte der Bereitstellung von 
Vermittlungsdiensten ergeben, ergänzen, 
deren Anwendung jedoch unberührt lassen; 
dies gilt insbesondere für die 
Richtlinie 2000/31/EG, mit Ausnahme der 
mit dieser Verordnung eingeführten 
Änderungen, die Richtlinie 2010/13/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates in ihrer geänderten Fassung28 und die 
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, genauer die 
Verordnung (EU) …/… des Europäischen 
Parlaments und des Rates29. Diese 
Verordnung berührt daher nicht diese 
anderen Rechtsakte, die in Bezug auf den 
in dieser Verordnung festgelegten 
allgemein anwendbaren Rahmen als lex 
specialis gelten.

Diese Verordnung sollte nicht die Freiheit 
der Mitgliedstaaten berühren, Fragen zu 
regeln, in denen diese anderen Rechtsakte 
den Mitgliedstaaten die Möglichkeit lassen, 
bestimmte Maßnahmen auf nationaler 
Ebene zu ergreifen.

Im Falle eines Konflikts der Richtlinie 
2010/13/EU in ihrer geänderten Fassung 
und dieser Verordnung sollten die 
Richtlinie 2010/13/EU sowie die im 
Einklang mit dieser Richtlinie ergriffenen 
nationalen Maßnahmen Vorrang haben.

_________________ _________________

28 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 10. März 
2010 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 

28 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 10. März 
2010 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 
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über audiovisuelle Mediendienste) (Text 
von Bedeutung für den EWR) (ABl. L 95 
vom 15.4.2010, S. 1).

über audiovisuelle Mediendienste) (Text 
von Bedeutung für den EWR) (ABl. L 95 
vom 15.4.2010, S. 1).

29 Verordnung (EU) …/… des 
Europäischen Parlaments und des Rates –
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte.

29 Verordnung (EU) …/… des 
Europäischen Parlaments und des Rates –
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte.

Or. en

Änderungsantrag 109
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Diese Verordnung sollte die 
Vorschriften, die sich aus anderen 
Rechtsakten der Union zur Regelung 
bestimmter Aspekte der Bereitstellung von 
Vermittlungsdiensten ergeben, ergänzen, 
deren Anwendung jedoch unberührt lassen; 
dies gilt insbesondere für die Richtlinie 
2000/31/EG, mit Ausnahme der mit dieser 
Verordnung eingeführten Änderungen, die 
Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates in ihrer 
geänderten Fassung28und die 
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, genauer die 
Verordnung (EU) …/… des Europäischen 
Parlaments und des Rates29. Diese 
Verordnung berührt daher nicht diese 
anderen Rechtsakte, die in Bezug auf den 
in dieser Verordnung festgelegten 
allgemein anwendbaren Rahmen als lex 
specialis gelten. Die Vorschriften dieser 
Verordnung gelten jedoch für Fragen, die 
von den genannten anderen Rechtsakten 
nicht oder nicht vollständig behandelt 
werden, und Fragen, in denen diese 
anderen Rechtsakte den Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit lassen, bestimmte 

(9) Diese Verordnung sollte die 
Vorschriften, die sich aus anderen 
Rechtsakten der Union zur Regelung 
bestimmter Aspekte der Bereitstellung von 
Vermittlungsdiensten ergeben, ergänzen, 
deren Anwendung jedoch unberührt lassen; 
dies gilt vor allem für die 
Richtlinie 2000/31/EG, mit Ausnahme der 
mit dieser Verordnung eingeführten 
Änderungen, die Richtlinie 2010/13/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates in ihrer geänderten Fassung28 und die 
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, genauer die 
Verordnung (EU) …/… des Europäischen 
Parlaments und des Rates29. Diese 
Verordnung berührt daher nicht diese 
anderen Rechtsakte, die in Bezug auf den 
in dieser Verordnung festgelegten 
allgemein anwendbaren Rahmen als lex 
specialis gelten.
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Maßnahmen auf nationaler Ebene zu 
ergreifen.

Diese Verordnung sollte die Freiheit der 
Mitgliedstaaten unberührt lassen, Fragen 
zu regeln, in denen diese anderen 
Rechtsakte den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit lassen, bestimmte 
Maßnahmen auf nationaler Ebene zu 
ergreifen.

_________________ _________________

28 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 10. März 
2010 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste) (Text 
von Bedeutung für den EWR) (ABl. L 95 
vom 15.4.2010, S. 1).

28 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 10. März 
2010 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste) (Text 
von Bedeutung für den EWR) (ABl. L 95 
vom 15.4.2010, S. 1).

29 Verordnung (EU) …/… des 
Europäischen Parlaments und des Rates –
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte.

29 Verordnung (EU) …/… des 
Europäischen Parlaments und des Rates –
vorgeschlagene Verordnung zur 
Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte.

Or. fr

Änderungsantrag 110
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Diese Verordnung sollte weder die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten im 
Kulturbereich berühren noch nationale 
Maßnahmen zur Wahrung und 
Förderung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit, der Freiheit und des 
Pluralismus der Medien sowie der 
kulturellen Vielfalt beeinträchtigen.

Or. fr
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Änderungsantrag 111
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Im Interesse der Klarheit sollte 
auch darauf hingewiesen werden, dass 
diese Verordnung die folgenden 
Rechtsakte des Unionsrechts unberührt 
lässt: Verordnung (EU) 2019/1148 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates30und Verordnung (EU) 2019/1150 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates31, Richtlinie 2002/58/EG des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates32und Verordnung …/… über eine 
vorübergehende Ausnahme von 
bestimmten Vorschriften der Richtlinie 
2002/58/EG33und das Unionsrecht über 
den Verbraucherschutz, insbesondere 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates34, Richtlinie 
2011/83/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates35und Richtlinie 93/13/EWG 
des Rates36in der durch Richtlinie (EU) 
2019/2161 des Europäischen Parlaments 
und des Rates37geänderten Fassung sowie 
das Unionsrecht über den Schutz 
personenbezogener Daten, insbesondere 
Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates38. 
Der Schutz von Einzelpersonen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
wird einzig durch die Vorschriften des 
Unionsrechts in diesem Bereich geregelt, 
insbesondere durch die Verordnung (EU) 
2016/679 und die Richtlinie 2002/58/EG. 
Diese Verordnung lässt auch die 
Vorschriften des Unionsrechts über 
Arbeitsbedingungen unberührt.

(10) Im Interesse der Klarheit sollte 
auch darauf hingewiesen werden, dass 
diese Verordnung die folgenden 
Rechtsakte des Unionsrechts unberührt 
lässt: Verordnung (EU) 2019/1148 des 
Europäischen Parlaments und des Rates30

und Verordnung (EU) 2019/1150 des 
Europäischen Parlaments und des Rates31, 
Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates32 und 
Verordnung …/… über eine 
vorübergehende Ausnahme von 
bestimmten Vorschriften der 
Richtlinie 2002/58/EG33 gemäß den in der 
Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates33a über die 
alternative Beilegung 
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten
festgelegten Qualitätskriterien und das 
Unionsrecht über den Verbraucherschutz, 
insbesondere Richtlinie 2005/29/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates34, 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates35 und 
Richtlinie 93/13/EWG des Rates36 in der 
durch Richtlinie (EU) 2019/2161 des 
Europäischen Parlaments und des Rates37

geänderten Fassung, sowie das Unionsrecht 
über den Schutz personenbezogener Daten, 
insbesondere Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates38. Der Schutz von Einzelpersonen 
bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten wird einzig durch die Vorschriften 
des Unionsrechts in diesem Bereich 
geregelt, insbesondere durch die 
Verordnung (EU) 2016/679 und die 
Richtlinie 2002/58/EG. Diese Verordnung 
lässt auch die Vorschriften des 
Unionsrechts oder der Mitgliedstaaten
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über Arbeitsbedingungen, Tarifverträge 
und Systeme der sozialen Sicherheit
unberührt.

_________________ _________________

30 Verordnung (EU) 2019/1148 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 98/2013 (ABl. L 186 
vom 11.7.2019, S. 1).

30 Verordnung (EU) 2019/1148 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 98/2013 (ABl. L 186 
vom 11.7.2019, S. 1).

31 Verordnung (EU) 2019/1150 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 zur Förderung von 
Fairness und Transparenz für gewerbliche 
Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten 
(ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 57).

31 Verordnung (EU) 2019/1150 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 zur Förderung von 
Fairness und Transparenz für gewerbliche 
Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten 
(ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 57).

32 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Juli 
2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz 
der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation) (ABl. L 
201 vom 31.7.2002, S. 37).

32 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Juli 
2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz 
der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation) (ABl. L 
201 vom 31.7.2002, S. 37).

33 Verordnung …/… über eine 
vorübergehende Ausnahme von 
bestimmten Vorschriften der Richtlinie 
2002/58/EG.

33 Verordnung …/… über eine 
vorübergehende Ausnahme von 
bestimmten Vorschriften der Richtlinie 
2002/58/EG.

33a Richtlinie 2013/11/EU über die 
alternative Beilegung 
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG

34 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der Richtlinie 
84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 
97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates (Richtlinie über unlautere 

34 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der Richtlinie 
84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 
97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 
des Europäischen Parlaments und des
Rates (Richtlinie über unlautere 
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Geschäftspraktiken). Geschäftspraktiken).

35 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 
97/7/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates.

35 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 
97/7/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates.

36 Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. 
April 1993 über missbräuchliche Klauseln 
in Verbraucherverträgen.

36 Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. 
April 1993 über missbräuchliche Klauseln 
in Verbraucherverträgen.

37 Richtlinie (EU) 2019/2161 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. November 2019 zur Änderung der 
Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der 
Richtlinien 98/6/EG, 2005/29/EG und 
2011/83/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur besseren Durchsetzung 
und Modernisierung der 
Verbraucherschutzvorschriften der Union.

37 Richtlinie (EU) 2019/2161 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. November 2019 zur Änderung der 
Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der 
Richtlinien 98/6/EG, 2005/29/EG und 
2011/83/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur besseren Durchsetzung 
und Modernisierung der 
Verbraucherschutzvorschriften der Union.

38 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

38 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

Or. fr

Änderungsantrag 112
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Im Interesse der Klarheit sollte 
auch darauf hingewiesen werden, dass 
diese Verordnung die folgenden 

(10) Im Interesse der Klarheit sollte 
auch darauf hingewiesen werden, dass 
diese Verordnung die folgenden 
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Rechtsakte des Unionsrechts unberührt 
lässt: Verordnung (EU) 2019/1148 des 
Europäischen Parlaments und des Rates30

und Verordnung (EU) 2019/1150 des 
Europäischen Parlaments und des Rates31, 
Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates32 und 
Verordnung …/… über eine 
vorübergehende Ausnahme von 
bestimmten Vorschriften der 
Richtlinie 2002/58/EG33 und das 
Unionsrecht über den Verbraucherschutz, 
insbesondere Richtlinie 2005/29/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates34, 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates35 und 
Richtlinie 93/13/EWG des Rates36 in der 
durch Richtlinie (EU) 2019/2161 des 
Europäischen Parlaments und des Rates37

geänderten Fassung sowie das Unionsrecht 
über den Schutz personenbezogener Daten, 
insbesondere Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates38. Der Schutz von Einzelpersonen 
bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten wird einzig durch die Vorschriften 
des Unionsrechts in diesem Bereich 
geregelt, insbesondere durch die 
Verordnung (EU) 2016/679 und die 
Richtlinie 2002/58/EG. Diese Verordnung 
lässt auch die Vorschriften des 
Unionsrechts über Arbeitsbedingungen 
unberührt.

Rechtsakte des Unionsrechts unberührt 
lässt: Verordnung (EU) 2019/1148 des 
Europäischen Parlaments und des Rates30

und Verordnung (EU) 2019/1150 des 
Europäischen Parlaments und des Rates31, 
Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates32 und 
Verordnung …/… über eine 
vorübergehende Ausnahme von 
bestimmten Vorschriften der 
Richtlinie 2002/58/EG33 und das 
Unionsrecht über den Verbraucherschutz, 
insbesondere Richtlinie 2005/29/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates34, 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates35 und 
Richtlinie 93/13/EWG des Rates36 in der 
durch Richtlinie (EU) 2019/2161 des 
Europäischen Parlaments und des Rates37

geänderten Fassung, 
Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates und 
Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, sowie das 
Unionsrecht über den Schutz 
personenbezogener Daten, insbesondere 
Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates38. 
Der Schutz von Einzelpersonen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
wird einzig durch die Vorschriften des 
Unionsrechts in diesem Bereich geregelt, 
insbesondere durch die Verordnung 
(EU) 2016/679 und die 
Richtlinie 2002/58/EG. Diese Verordnung 
lässt auch die Vorschriften des 
Unionsrechts über Arbeitsbedingungen 
unberührt.

_________________ _________________

30 Verordnung (EU) 2019/1148 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, 
zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 98/2013 (ABl. L 186 
vom 11.7.2019, S. 1).

30 Verordnung (EU) 2019/1148 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, 
zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 98/2013 (ABl. L 186 
vom 11.7.2019, S. 1).

31 Verordnung (EU) 2019/1150 des 31 Verordnung (EU) 2019/1150 des 
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Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 zur Förderung von 
Fairness und Transparenz für gewerbliche 
Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten 
(ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 57).

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 zur Förderung von 
Fairness und Transparenz für gewerbliche 
Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten 
(ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 57).

32 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Juli 
2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz 
der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation) (ABl. 
L 201 vom 31.7.2002, S. 37).

32 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Juli 
2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz 
der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation) (ABl. 
L 201 vom 31.7.2002, S. 37).

33 Verordnung …/… über eine 
vorübergehende Ausnahme von 
bestimmten Vorschriften der 
Richtlinie 2002/58/EG.

33 Verordnung …/… über eine 
vorübergehende Ausnahme von 
bestimmten Vorschriften der 
Richtlinie 2002/58/EG.

34 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

34 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

35 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

35 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

36 Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 
5. April 1993 über missbräuchliche 
Klauseln in Verbraucherverträgen.

36 Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 
5. April 1993 über missbräuchliche 
Klauseln in Verbraucherverträgen.

37 Richtlinie (EU) 2019/2161 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. November 2019 zur Änderung der 
Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der 

37 Richtlinie (EU) 2019/2161 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. November 2019 zur Änderung der 
Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der 
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Richtlinien 98/6/EG, 2005/29/EG und 
2011/83/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur besseren Durchsetzung 
und Modernisierung der 
Verbraucherschutzvorschriften der Union.

Richtlinien 98/6/EG, 2005/29/EG und 
2011/83/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur besseren Durchsetzung 
und Modernisierung der 
Verbraucherschutzvorschriften der Union.

38 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

38 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 113
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Es sollte präzisiert werden, dass 
diese Verordnung die Vorschriften des 
Unionsrechts über das Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte nicht berührt, mit 
denen bestimmte Vorschriften und 
Verfahren festgelegt sind, die unberührt 
bleiben sollten.

entfällt

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag steht im Einklang mit der Stellungnahme des LIBE-Ausschusses. Es 
ist nie der Fall gewesen, dass die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr das 
Urheberrecht „nicht berührt“.

Änderungsantrag 114
Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Es sollte präzisiert werden, dass 
diese Verordnung die Vorschriften des 
Unionsrechts über das Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte nicht berührt, mit 
denen bestimmte Vorschriften und 
Verfahren festgelegt sind, die unberührt 
bleiben sollten.

(11) Es sollte präzisiert werden, dass 
diese Verordnung die Vorschriften des 
Unionsrechts über das Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte, insbesondere die 
Richtlinie (EU) 2019/790 über das 
Urheberrecht und die verwandten 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt,
nicht berührt, mit denen bestimmte 
Vorschriften und Verfahren festgelegt sind, 
die unberührt bleiben sollten.

Or. en

Änderungsantrag 115
Axel Voss, Andrzej Halicki, Michael Gahler, Sabine Verheyen, Esteban González Pons, 
Luisa Regimenti, Monika Hohlmeier, Rainer Wieland, Daniel Caspary, Javier 
Zarzalejos, Sven Schulze, Christian Doleschal, Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Es sollte präzisiert werden, dass 
diese Verordnung die Vorschriften des 
Unionsrechts über das Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte nicht berührt, mit 
denen bestimmte Vorschriften und 
Verfahren festgelegt sind, die unberührt 
bleiben sollten.

(11) Es sollte präzisiert werden, dass 
diese Verordnung die Vorschriften des 
Unionsrechts über das Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte nicht berührt, mit 
denen bestimmte Vorschriften und 
Verfahren festgelegt sind, die unberührt 
bleiben sollten, und die lex specialis sind 
und Vorrang vor dieser Verordnung 
haben.

Or. en

Änderungsantrag 116
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text



PE696.289v01-00 30/191 AM\1236823DE.docx

DE

(11a) Die Mitgliedstaaten sind dafür 
zuständig, den Medienpluralismus durch 
den Erlass nationaler Rechtsvorschriften 
zu wahren. Aufgrund der Konvergenz der 
Medien sind auch für das Online-Umfeld 
Rechtsvorschriften erforderlich, um den 
Medienpluralismus sicherzustellen und zu 
fördern. Das Recht der Mitgliedstaaten, 
Rechtsvorschriften zur Medienpluralität 
zu erlassen, umfasst insbesondere 
materiellrechtliche Vorschriften, 
Verfahrens- und 
Durchsetzungsvorschriften, einschließlich 
der Regulierungsstruktur.

Or. en

Änderungsantrag 117
Karen Melchior, Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Um das Ziel zu erreichen, ein 
sicheres, berechenbares und 
vertrauenswürdiges Online-Umfeld zu 
gewährleisten, sollte die Definition des 
Begriffs „illegale Inhalte“ für die Zwecke 
dieser Verordnung weit gefasst werden; er 
umfasst auch Informationen im 
Zusammenhang mit illegalen Inhalten, 
Produkten, Dienstleistungen oder 
Tätigkeiten. Insbesondere sollte der Begriff 
so ausgelegt werden, dass er sich auf 
Informationen unabhängig von ihrer Form 
bezieht, die nach geltendem Recht 
entweder an sich rechtswidrig sind, etwa 
illegale Hassrede, terroristische Inhalte 
oder rechtswidrige diskriminierende 
Inhalte, oder mit rechtswidrigen 
Handlungen zusammenhängen, etwa der
Weitergabe von Darstellungen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern, der
rechtswidrigen Weitergabe privater Bilder 
ohne Zustimmung, Cyber-Stalking, dem
Verkauf nicht konformer oder gefälschter 

(12) Um das Ziel zu erreichen, ein 
sicheres, berechenbares und 
vertrauenswürdiges Online-Umfeld zu 
gewährleisten, sollte der Begriff „illegale 
Inhalte“ für die Zwecke dieser Verordnung 
angemessen bestimmt werden und auch 
Informationen im Zusammenhang mit 
illegalen Inhalten, Produkten, 
Dienstleistungen oder Tätigkeiten 
umfassen, wenn diese Informationen 
selbst rechtswidrig sind. Insbesondere 
sollte der Begriff so ausgelegt werden, dass 
er sich auf Informationen unabhängig von 
ihrer Form bezieht, die nach geltendem 
Unionsrecht oder nationalem Recht durch 
ihre Anzeige über einen 
Vermittlungsdienst entweder an sich 
rechtswidrig sind, etwa illegale Hassrede, 
terroristische Inhalte oder rechtswidrige 
diskriminierende Inhalte, oder dies 
aufgrund eines unmittelbaren 
Zusammenhangs mit einer rechtswidrigen 
Handlung oder einer Begünstigung einer 
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Produkte, der nicht genehmigten
Verwendung urheberrechtlich geschützten 
Materials und Handlungen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen das 
Verbraucherschutzrecht. In dieser Hinsicht 
ist es unerheblich, ob die Rechtswidrigkeit 
der Information oder der Handlung sich 
aus dem Unionsrecht oder aus mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehendem 
nationalem Recht ergibt, um welche Art 
von Rechtsvorschriften es geht und was 
diese zum Gegenstand haben.

solchen Handlung sind, wobei diese
Handlungen etwa die Weitergabe von 
Darstellungen sexuellen Missbrauchs von 
Kindern, die rechtswidrige Weitergabe 
privater Bilder ohne Zustimmung, Cyber-
Stalking, den Verkauf nicht konformer 
oder gefälschter Produkte, den illegalen 
Handel mit Tieren, Pflanzen und 
Substanzen, die nicht genehmigte
Verwendung urheberrechtlich geschützten 
Materials und Handlungen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen das 
Verbraucherschutzrecht umfassen. In 
dieser Hinsicht ist es unerheblich, ob die 
Rechtswidrigkeit der Information oder der 
Handlung sich aus dem Unionsrecht oder 
aus mit dem Unionsrecht, einschließlich 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, im Einklang 
stehendem nationalem Recht ergibt, um 
welche Art von Rechtsvorschriften es geht 
und was diese zum Gegenstand haben.

Or. en

Änderungsantrag 118
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Um das Ziel zu erreichen, ein 
sicheres, berechenbares und 
vertrauenswürdiges Online-Umfeld zu 
gewährleisten, sollte die Definition des 
Begriffs „illegale Inhalte“ für die Zwecke 
dieser Verordnung weit gefasst werden; er 
umfasst auch Informationen im 
Zusammenhang mit illegalen Inhalten, 
Produkten, Dienstleistungen oder 
Tätigkeiten. Insbesondere sollte der Begriff 
so ausgelegt werden, dass er sich auf 
Informationen unabhängig von ihrer Form 
bezieht, die nach geltendem Recht 
entweder an sich rechtswidrig sind, etwa 
illegale Hassrede, terroristische Inhalte 

(12) Um das Ziel zu erreichen, ein 
sicheres, berechenbares und 
vertrauenswürdiges Online-Umfeld zu 
gewährleisten, sollte der Begriff „illegale 
Inhalte“ für die Zwecke dieser Verordnung 
angemessen bestimmt werden und auch 
Informationen im Zusammenhang mit 
illegalen Inhalten, Produkten, 
Dienstleistungen oder Tätigkeiten 
umfassen, wenn diese Informationen 
selbst rechtswidrig sind. Insbesondere 
sollte der Begriff so ausgelegt werden, dass 
er sich auf Informationen unabhängig von 
ihrer Form bezieht, die nach geltendem 
Recht entweder an sich rechtswidrig sind, 
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oder rechtswidrige diskriminierende 
Inhalte, oder mit rechtswidrigen 
Handlungen zusammenhängen, etwa der
Weitergabe von Darstellungen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern, der 
rechtswidrigen Weitergabe privater Bilder 
ohne Zustimmung, Cyber-Stalking, dem
Verkauf nicht konformer oder gefälschter 
Produkte, der nicht genehmigten
Verwendung urheberrechtlich geschützten 
Materials und Handlungen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen das 
Verbraucherschutzrecht. In dieser Hinsicht 
ist es unerheblich, ob die Rechtswidrigkeit 
der Information oder der Handlung sich 
aus dem Unionsrecht oder aus mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehendem 
nationalem Recht ergibt, um welche Art 
von Rechtsvorschriften es geht und was 
diese zum Gegenstand haben.

etwa illegale Hassrede, terroristische 
Inhalte oder rechtswidrige 
diskriminierende Inhalte, oder auf 
rechtswidrige Weise auf rechtswidrige 
Handlungen Bezug nehmen, etwa die
Weitergabe von Darstellungen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern, die 
rechtswidrige Weitergabe privater Bilder 
ohne Zustimmung, Cyber-Stalking, den
Verkauf nicht konformer oder gefälschter 
Produkte, die nicht genehmigte
Verwendung urheberrechtlich geschützten 
Materials und Handlungen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen das 
Verbraucherschutzrecht. In dieser Hinsicht 
ist es unerheblich, ob die Rechtswidrigkeit 
der Information oder der Handlung sich 
aus dem Unionsrecht oder aus mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehendem 
nationalem Recht ergibt, um welche Art 
von Rechtsvorschriften es geht und was 
diese zum Gegenstand haben.

Or. en

Begründung

Gegenstand von Beratungen über die Zuständigkeit des JURI-Ausschusses. Zum Schutz der 
Meinungsfreiheit ist es erforderlich, den Begriff der Rechtswidrigkeit „durch […] 
Bezugnahme auf eine Tätigkeit, einschließlich des Verkaufs von Produkten oder der 
Erbringung von Dienstleistungen“, in Artikel 2 Buchstabe g zu präzisieren. Nicht alle 
Bezugnahmen auf illegale Tätigkeiten sind rechtswidrig (etwa für die Zwecke der 
Medienberichterstattung oder für akademische Erörterungen über den illegalen Verkauf von 
Produkten), sondern nur dann, wenn die Bezugnahmen aufgrund von Rechtsvorschriften 
untersagt sind (wenn etwa das Verbraucher- oder das Wettbewerbsrecht das Anbieten 
bedenklicher Produkte zum Verkauf untersagt).

Änderungsantrag 119
Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Um das Ziel zu erreichen, ein 
sicheres, berechenbares und 
vertrauenswürdiges Online-Umfeld zu 

(12) Um das Ziel zu erreichen, ein 
sicheres, berechenbares und 
vertrauenswürdiges Online-Umfeld zu 



AM\1236823DE.docx 33/191 PE696.289v01-00

DE

gewährleisten, sollte die Definition des 
Begriffs „illegale Inhalte“ für die Zwecke 
dieser Verordnung weit gefasst werden; er 
umfasst auch Informationen im 
Zusammenhang mit illegalen Inhalten, 
Produkten, Dienstleistungen oder 
Tätigkeiten. Insbesondere sollte der Begriff 
so ausgelegt werden, dass er sich auf 
Informationen unabhängig von ihrer Form 
bezieht, die nach geltendem Recht 
entweder an sich rechtswidrig sind, etwa 
illegale Hassrede, terroristische Inhalte 
oder rechtswidrige diskriminierende 
Inhalte, oder mit rechtswidrigen 
Handlungen zusammenhängen, etwa der 
Weitergabe von Darstellungen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern, der 
rechtswidrigen Weitergabe privater Bilder 
ohne Zustimmung, Cyber-Stalking, dem 
Verkauf nicht konformer oder gefälschter 
Produkte, der nicht genehmigten 
Verwendung urheberrechtlich geschützten 
Materials und Handlungen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen das 
Verbraucherschutzrecht. In dieser Hinsicht 
ist es unerheblich, ob die Rechtswidrigkeit 
der Information oder der Handlung sich 
aus dem Unionsrecht oder aus mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehendem
nationalem Recht ergibt, um welche Art 
von Rechtsvorschriften es geht und was 
diese zum Gegenstand haben.

gewährleisten, sollte die Definition des 
Begriffs „illegale Inhalte“ für die Zwecke 
dieser Verordnung auf dem allgemeinen 
Gedanken beruhen, dass alles, was offline 
illegal ist, auch online illegal sein sollte.
Der Begriff sollte weit gefasst werden und
auch Informationen im Zusammenhang mit 
illegalen Inhalten, Produkten, 
Dienstleistungen oder Tätigkeiten 
umfassen. Insbesondere sollte der Begriff 
so ausgelegt werden, dass er sich auf 
Informationen unabhängig von ihrer Form 
bezieht, die nach geltendem Recht 
entweder an sich rechtswidrig sind, etwa 
illegale Hassrede, terroristische Inhalte 
oder rechtswidrige diskriminierende 
Inhalte, oder mit rechtswidrigen 
Handlungen zusammenhängen, etwa der 
Weitergabe von Darstellungen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern, der 
rechtswidrigen Weitergabe privater Bilder 
ohne Zustimmung, Cyber-Stalking, dem 
Verkauf nicht konformer oder gefälschter 
Produkte, der nicht genehmigten 
Verwendung urheberrechtlich geschützten 
Materials und Handlungen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen das 
Verbraucherschutzrecht. In dieser Hinsicht 
ist es unerheblich, ob die Rechtswidrigkeit 
der Information oder der Handlung sich 
aus dem Unionsrecht oder aus nationalem 
Recht ergibt, um welche Art von 
Rechtsvorschriften es geht und was diese 
zum Gegenstand haben.

Or. en

Änderungsantrag 120
Antonius Manders

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Um das Ziel zu erreichen, ein 
sicheres, berechenbares und 
vertrauenswürdiges Online-Umfeld zu 

(12) Um das Ziel zu erreichen, ein 
sicheres, berechenbares und 
vertrauenswürdiges Online-Umfeld zu 
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gewährleisten, sollte die Definition des 
Begriffs „illegale Inhalte“ für die Zwecke 
dieser Verordnung weit gefasst werden; er 
umfasst auch Informationen im 
Zusammenhang mit illegalen Inhalten, 
Produkten, Dienstleistungen oder 
Tätigkeiten. Insbesondere sollte der Begriff 
so ausgelegt werden, dass er sich auf 
Informationen unabhängig von ihrer Form 
bezieht, die nach geltendem Recht 
entweder an sich rechtswidrig sind, etwa 
illegale Hassrede, terroristische Inhalte 
oder rechtswidrige diskriminierende 
Inhalte, oder mit rechtswidrigen 
Handlungen zusammenhängen, etwa der 
Weitergabe von Darstellungen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern, der 
rechtswidrigen Weitergabe privater Bilder 
ohne Zustimmung, Cyber-Stalking, dem 
Verkauf nicht konformer oder gefälschter 
Produkte, der nicht genehmigten 
Verwendung urheberrechtlich geschützten 
Materials und Handlungen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen das 
Verbraucherschutzrecht. In dieser Hinsicht 
ist es unerheblich, ob die Rechtswidrigkeit 
der Information oder der Handlung sich 
aus dem Unionsrecht oder aus mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehendem 
nationalem Recht ergibt, um welche Art 
von Rechtsvorschriften es geht und was 
diese zum Gegenstand haben.

gewährleisten, sollte die Definition des 
Begriffs „illegale Inhalte“ für die Zwecke 
dieser Verordnung weit gefasst werden; er 
umfasst auch Informationen im 
Zusammenhang mit illegalen Inhalten, 
Produkten, Dienstleistungen oder 
Tätigkeiten. Insbesondere sollte der Begriff 
so ausgelegt werden, dass er sich auf 
Informationen unabhängig von ihrer Form 
bezieht, die nach geltendem Recht 
entweder an sich rechtswidrig sind, etwa 
illegale Hassrede, terroristische Inhalte 
oder rechtswidrige diskriminierende 
Inhalte, oder mit rechtswidrigen 
Handlungen zusammenhängen, etwa der 
Weitergabe von Darstellungen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern, der 
rechtswidrigen Weitergabe privater Bilder 
ohne Zustimmung, anonymem Cyber-
Mobbing und -Stalking, Finanzbetrug im 
Internet, dem Verkauf nicht konformer 
oder gefälschter Produkte, der nicht 
genehmigten Verwendung urheberrechtlich 
geschützten Materials und Handlungen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen das 
Verbraucherschutzrecht. In dieser Hinsicht 
ist es unerheblich, ob die Rechtswidrigkeit 
der Information oder der Handlung sich 
aus dem Unionsrecht oder aus mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehendem 
nationalem Recht ergibt, um welche Art 
von Rechtsvorschriften es geht und was 
diese zum Gegenstand haben.

Or. en

Änderungsantrag 121
Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Um das Ziel zu erreichen, ein 
sicheres, berechenbares und 
vertrauenswürdiges Online-Umfeld zu 
gewährleisten, sollte die Definition des 

(12) Um das Ziel zu erreichen, ein 
sicheres, barrierefreies, berechenbares und 
vertrauenswürdiges Online-Umfeld zu 
gewährleisten, sollte die Definition des 
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Begriffs „illegale Inhalte“ für die Zwecke 
dieser Verordnung weit gefasst werden; er 
umfasst auch Informationen im 
Zusammenhang mit illegalen Inhalten, 
Produkten, Dienstleistungen oder 
Tätigkeiten. Insbesondere sollte der Begriff 
so ausgelegt werden, dass er sich auf 
Informationen unabhängig von ihrer Form 
bezieht, die nach geltendem Recht 
entweder an sich rechtswidrig sind, etwa 
illegale Hassrede, terroristische Inhalte 
oder rechtswidrige diskriminierende 
Inhalte, oder mit rechtswidrigen 
Handlungen zusammenhängen, etwa der 
Weitergabe von Darstellungen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern, der 
rechtswidrigen Weitergabe privater Bilder 
ohne Zustimmung, Cyber-Stalking, dem 
Verkauf nicht konformer oder gefälschter 
Produkte, der nicht genehmigten 
Verwendung urheberrechtlich geschützten 
Materials und Handlungen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen das 
Verbraucherschutzrecht. In dieser Hinsicht 
ist es unerheblich, ob die Rechtswidrigkeit 
der Information oder der Handlung sich 
aus dem Unionsrecht oder aus mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehendem 
nationalem Recht ergibt, um welche Art 
von Rechtsvorschriften es geht und was 
diese zum Gegenstand haben.

Begriffs „illegale Inhalte“ für die Zwecke 
dieser Verordnung weit gefasst werden; er 
umfasst auch Informationen im 
Zusammenhang mit illegalen Inhalten, 
Produkten, Dienstleistungen oder 
Tätigkeiten. Insbesondere sollte der Begriff 
so ausgelegt werden, dass er sich auf 
Informationen unabhängig von ihrer Form 
bezieht, die nach geltendem Recht 
entweder an sich rechtswidrig sind, etwa 
illegale Hassrede, terroristische Inhalte 
oder rechtswidrige diskriminierende 
Inhalte, oder mit rechtswidrigen 
Handlungen zusammenhängen, etwa der 
Weitergabe von Darstellungen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern, der 
rechtswidrigen Weitergabe privater Bilder 
ohne Zustimmung, Cyber-Stalking, dem 
Verkauf nicht konformer, gefährlicher
oder gefälschter Produkte, der nicht 
genehmigten Verwendung urheberrechtlich 
geschützten Materials und Handlungen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen das 
Verbraucherschutzrecht. In dieser Hinsicht 
ist es unerheblich, ob die Rechtswidrigkeit 
der Information oder der Handlung sich 
aus dem Unionsrecht oder aus mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehendem 
nationalem Recht ergibt, um welche Art 
von Rechtsvorschriften es geht und was 
diese zum Gegenstand haben.

Or. ro

Änderungsantrag 122
Alessandra Basso, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Um das Ziel zu erreichen, ein 
sicheres, berechenbares und 
vertrauenswürdiges Online-Umfeld zu 
gewährleisten, sollte die Definition des 
Begriffs „illegale Inhalte“ für die Zwecke 
dieser Verordnung weit gefasst werden; er 

(12) Um das Ziel zu erreichen, ein 
sicheres, berechenbares und 
vertrauenswürdiges Online-Umfeld zu 
gewährleisten, sollte die Definition des 
Begriffs „illegale Inhalte“ für die Zwecke 
dieser Verordnung weit gefasst werden; er 
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umfasst auch Informationen im 
Zusammenhang mit illegalen Inhalten, 
Produkten, Dienstleistungen oder 
Tätigkeiten. Insbesondere sollte der Begriff 
so ausgelegt werden, dass er sich auf 
Informationen unabhängig von ihrer Form 
bezieht, die nach geltendem Recht 
entweder an sich rechtswidrig sind, etwa 
illegale Hassrede, terroristische Inhalte 
oder rechtswidrige diskriminierende 
Inhalte, oder mit rechtswidrigen 
Handlungen zusammenhängen, etwa der 
Weitergabe von Darstellungen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern, der 
rechtswidrigen Weitergabe privater Bilder 
ohne Zustimmung, Cyber-Stalking, dem 
Verkauf nicht konformer oder gefälschter 
Produkte, der nicht genehmigten 
Verwendung urheberrechtlich geschützten 
Materials und Handlungen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen das 
Verbraucherschutzrecht. In dieser Hinsicht 
ist es unerheblich, ob die Rechtswidrigkeit 
der Information oder der Handlung sich 
aus dem Unionsrecht oder aus mit dem
Unionsrecht im Einklang stehendem 
nationalem Recht ergibt, um welche Art 
von Rechtsvorschriften es geht und was 
diese zum Gegenstand haben.

umfasst auch Informationen im 
Zusammenhang mit illegalen Inhalten, 
Produkten, Dienstleistungen oder 
Tätigkeiten. Insbesondere sollte der Begriff 
so ausgelegt werden, dass er sich auf 
Informationen unabhängig von ihrer Form 
bezieht, die nach geltendem Recht 
entweder an sich rechtswidrig sind, etwa 
illegale Hassrede, terroristische Inhalte 
oder rechtswidrige diskriminierende 
Inhalte, oder mit rechtswidrigen 
Handlungen zusammenhängen, etwa der 
Weitergabe von Darstellungen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern, der 
rechtswidrigen Weitergabe privater Bilder 
ohne Zustimmung, Cyber-Stalking, dem 
Verkauf nicht konformer oder gefälschter 
Produkte, der nicht genehmigten 
Verwendung urheberrechtlich geschützten 
Materials und Handlungen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen das 
Verbraucherschutzrecht. In dieser Hinsicht 
ist es unerheblich, ob die Rechtswidrigkeit 
der Information oder der Handlung sich 
aus dem Unionsrecht oder dem straf-, 
verwaltungs- oder zivilrechtlichen 
Rahmen eines Mitgliedstaats ergibt, um 
welche Art von Rechtsvorschriften es geht 
und was diese zum Gegenstand haben.

Or. en

Änderungsantrag 123
Axel Voss, Andrzej Halicki, Esteban González Pons, Luisa Regimenti, Monika 
Hohlmeier, Rainer Wieland, Daniel Caspary, Javier Zarzalejos, Sven Schulze, Christian 
Doleschal

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Um das Ziel zu erreichen, ein 
sicheres, berechenbares und 
vertrauenswürdiges Online-Umfeld zu 
gewährleisten, sollte die Definition des 
Begriffs „illegale Inhalte“ für die Zwecke 
dieser Verordnung weit gefasst werden; er 

(12) Um das Ziel zu erreichen, ein 
sicheres, berechenbares und 
vertrauenswürdiges Online-Umfeld zu 
gewährleisten, sollte die Definition des 
Begriffs „illegale Inhalte“ für die Zwecke 
dieser Verordnung weit gefasst werden; er 
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umfasst auch Informationen im 
Zusammenhang mit illegalen Inhalten, 
Produkten, Dienstleistungen oder 
Tätigkeiten. Insbesondere sollte der Begriff 
so ausgelegt werden, dass er sich auf 
Informationen unabhängig von ihrer Form 
bezieht, die nach geltendem Recht 
entweder an sich rechtswidrig sind, etwa 
illegale Hassrede, terroristische Inhalte 
oder rechtswidrige diskriminierende 
Inhalte, oder mit rechtswidrigen 
Handlungen zusammenhängen, etwa der 
Weitergabe von Darstellungen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern, der 
rechtswidrigen Weitergabe privater Bilder 
ohne Zustimmung, Cyber-Stalking, dem 
Verkauf nicht konformer oder gefälschter 
Produkte, der nicht genehmigten 
Verwendung urheberrechtlich geschützten 
Materials und Handlungen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen das 
Verbraucherschutzrecht. In dieser Hinsicht 
ist es unerheblich, ob die Rechtswidrigkeit 
der Information oder der Handlung sich 
aus dem Unionsrecht oder aus mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehendem 
nationalem Recht ergibt, um welche Art 
von Rechtsvorschriften es geht und was 
diese zum Gegenstand haben.

umfasst auch Informationen im 
Zusammenhang mit illegalen Inhalten, 
Produkten, Dienstleistungen oder 
Tätigkeiten. Insbesondere sollte der Begriff 
so ausgelegt werden, dass er sich auf 
Informationen unabhängig von ihrer Form 
bezieht, die nach geltendem Recht 
entweder an sich rechtswidrig sind, etwa 
illegale Hassrede, terroristische Inhalte 
oder rechtswidrige diskriminierende 
Inhalte, oder mit rechtswidrigen 
Handlungen zusammenhängen, etwa der 
Weitergabe von Darstellungen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern, der 
rechtswidrigen Weitergabe privater Bilder 
ohne Zustimmung, Cyber-Stalking, dem 
Verkauf nicht konformer, gefährlicher
oder gefälschter Produkte, der nicht 
genehmigten Verwendung urheberrechtlich 
geschützten Materials und Handlungen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen das 
Verbraucherschutzrecht. In dieser Hinsicht 
ist es unerheblich, ob die Rechtswidrigkeit 
der Information oder der Handlung sich 
aus dem Unionsrecht oder aus mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehendem 
nationalem Recht ergibt, um welche Art 
von Rechtsvorschriften es geht und was 
diese zum Gegenstand haben.

Or. en

Änderungsantrag 124
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Um das Ziel zu erreichen, ein 
sicheres, berechenbares und 
vertrauenswürdiges Online-Umfeld zu 
gewährleisten, sollte die Definition des 
Begriffs „illegale Inhalte“ für die Zwecke 
dieser Verordnung weit gefasst werden; er 
umfasst auch Informationen im 
Zusammenhang mit illegalen Inhalten, 

(12) Um das Ziel zu erreichen, ein 
sicheres, berechenbares und 
vertrauenswürdiges Online-Umfeld zu 
gewährleisten, sollte die Definition des 
Begriffs „illegale Inhalte“ für die Zwecke 
dieser Verordnung bestimmt werden und 
illegale Inhalte, Produkte,
Dienstleistungen und Tätigkeiten 
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Produkten, Dienstleistungen oder
Tätigkeiten. Insbesondere sollte der Begriff 
so ausgelegt werden, dass er sich auf 
Informationen unabhängig von ihrer Form 
bezieht, die nach geltendem Recht 
entweder an sich rechtswidrig sind, etwa 
illegale Hassrede, terroristische Inhalte 
oder rechtswidrige diskriminierende 
Inhalte, oder mit rechtswidrigen
Handlungen zusammenhängen, etwa der
Weitergabe von Darstellungen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern, der 
rechtswidrigen Weitergabe privater Bilder 
ohne Zustimmung, Cyber-Stalking, dem
Verkauf nicht konformer oder gefälschter 
Produkte, der nicht genehmigten
Verwendung urheberrechtlich geschützten 
Materials und Handlungen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen das 
Verbraucherschutzrecht. In dieser Hinsicht 
ist es unerheblich, ob die Rechtswidrigkeit 
der Information oder der Handlung sich 
aus dem Unionsrecht oder aus mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehendem 
nationalem Recht ergibt, um welche Art 
von Rechtsvorschriften es geht und was 
diese zum Gegenstand haben.

umfassen. Insbesondere sollte der Begriff 
so ausgelegt werden, dass er sich auf 
Informationen unabhängig von ihrer Form 
bezieht, die nach geltendem Recht 
entweder an sich rechtswidrig sind, etwa 
illegale Hassrede, terroristische Inhalte 
oder rechtswidrige diskriminierende 
Inhalte, oder nicht im Einklang mit dem 
Unionsrecht stehen, da sie auf 
rechtswidrige Handlungen Bezug nehmen, 
etwa die Weitergabe von Darstellungen 
sexuellen Missbrauchs von Kindern, die 
rechtswidrige Weitergabe privater Bilder 
ohne Zustimmung, Cyber-Stalking, den
Verkauf nicht konformer oder gefälschter 
Produkte, die nicht genehmigte
Verwendung urheberrechtlich geschützten 
Materials und Handlungen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen das 
Verbraucherschutzrecht. In dieser Hinsicht 
ist es unerheblich, ob die Rechtswidrigkeit 
der Information oder der Handlung sich 
aus dem Unionsrecht oder aus mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehendem 
nationalem Recht ergibt, um welche Art 
von Rechtsvorschriften es geht und was 
diese zum Gegenstand haben.

Or. en

Änderungsantrag 125
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Um das Ziel zu erreichen, ein 
sicheres, berechenbares und 
vertrauenswürdiges Online-Umfeld zu 
gewährleisten, sollte die Definition des 
Begriffs „illegale Inhalte“ für die Zwecke 
dieser Verordnung weit gefasst werden; er 
umfasst auch Informationen im 
Zusammenhang mit illegalen Inhalten, 
Produkten, Dienstleistungen oder 
Tätigkeiten. Insbesondere sollte der 

(12) Um das Ziel zu erreichen, für ein 
sicheres, berechenbares und 
vertrauenswürdiges Online-Umfeld zu 
sorgen, sollte die Definition des Begriffs 
„illegale Inhalte“ für die Zwecke dieser 
Verordnung weit gefasst werden. Der 
Begriff sollte so ausgelegt werden, dass er 
sich auf Informationen unabhängig von 
ihrer Form bezieht, die nach geltendem 
Recht entweder an sich rechtswidrig sind, 
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Begriff so ausgelegt werden, dass er sich 
auf Informationen unabhängig von ihrer 
Form bezieht, die nach geltendem Recht 
entweder an sich rechtswidrig sind, etwa 
illegale Hassrede, terroristische Inhalte 
oder rechtswidrige diskriminierende 
Inhalte, oder mit rechtswidrigen 
Handlungen zusammenhängen, etwa der 
Weitergabe von Darstellungen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern, der 
rechtswidrigen Weitergabe privater Bilder 
ohne Zustimmung, Cyber-Stalking, dem 
Verkauf nicht konformer oder gefälschter 
Produkte, der nicht genehmigten 
Verwendung urheberrechtlich geschützten 
Materials und Handlungen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen das 
Verbraucherschutzrecht. In dieser 
Hinsicht ist es unerheblich, ob die 
Rechtswidrigkeit der Information oder der 
Handlung sich aus dem Unionsrecht oder 
aus mit dem Unionsrecht im Einklang 
stehendem nationalem Recht ergibt, um 
welche Art von Rechtsvorschriften es geht 
und was diese zum Gegenstand haben.

etwa illegale Hetze, terroristische Inhalte 
oder rechtswidrige diskriminierende 
Inhalte, oder mit rechtswidrigen 
Handlungen zusammenhängen, etwa der 
Weitergabe von Darstellungen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern, der 
rechtswidrigen Weitergabe privater Bilder 
ohne Zustimmung, Cyber-Stalking, dem 
Verkauf nicht konformer oder gefälschter 
Produkte, der nicht genehmigten 
Verwendung urheberrechtlich geschützten 
Materials, der Erbringung rechtswidriger 
Dienstleistungen wie Hosting-
Dienstleistungen auf nicht mit dem 
Unionsrecht oder nationalem Recht im 
Einklang stehenden Onlineplattformen 
für die Kurzzeitvermietung und 
Handlungen im Zusammenhang mit 
Verstößen gegen das 
Verbraucherschutzrecht, wobei sich die 
Rechtswidrigkeit der Information oder der 
Handlung aus dem Unionsrecht oder aus 
mit dem Unionsrecht und der Charta im 
Einklang stehendem nationalem Recht 
ergibt.

Or. fr

Änderungsantrag 126
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Materialien, die für Bildungs-, 
Presse-, Forschungszwecke oder 
künstlerische Zwecke oder für die Zwecke 
der Verhütung oder Bekämpfung illegaler 
Inhalte verbreitet werden, einschließlich 
der Inhalte, die eine Formulierung 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
in der öffentlichen Debatte darstellen, 
sollten nicht als illegale Inhalte gelten. 
Gleichermaßen sollten Materialien wie 
ein Augenzeugenvideo eines potenziellen 
Verbrechens nicht als illegal gelten, nur 
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weil eine rechtswidrige Handlung 
dargestellt wird. Im Rahmen einer 
Bewertung sollte der wahre Zweck dieser 
Verbreitung ermittelt und geprüft werden, 
ob Materialien für die genannten Zwecke 
öffentlich verbreitet werden.

Or. en

Änderungsantrag 127
Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Aufgrund der besonderen 
Merkmale der betreffenden Dienste und 
der daraus folgenden Notwendigkeit, deren 
Anbietern bestimmte spezifische 
Verpflichtungen aufzuerlegen, ist innerhalb 
der weiter gefassten Kategorie Hosting-
Diensteanbieter gemäß der Definition in 
dieser Verordnung die Unterkategorie 
Online-Plattformen abzugrenzen. Online-
Plattformen wie soziale Netzwerke oder 
Online-Marktplätze sollten als Hosting-
Diensteanbieter definiert werden, die nicht 
nur im Auftrag der Nutzer von diesen 
bereitgestellte Informationen speichern, 
sondern diese Informationen, wiederum im 
Auftrag der Nutzer, auch öffentlich 
verbreiten. Um übermäßig weit gefasste 
Verpflichtungen zu vermeiden, sollten 
Hosting-Diensteanbieter jedoch nicht als 
Online-Plattformen betrachtet werden, 
sofern es sich bei dieser Tätigkeit nur um 
eine unbedeutende und mit einem anderen 
Dienst verbundene reine Nebenfunktion 
handelt, die aus objektiven und technischen 
Gründen nicht ohne diesen anderen 
Hauptdienst genutzt werden kann, und 
sofern die Integration der Funktion in den 
anderen Dienst nicht dazu dient, die 
Anwendbarkeit der Vorschriften dieser 
Verordnung für Online-Plattformen zu 
umgehen. Ein Kommentarbereich einer 

(13) Aufgrund der besonderen 
Merkmale der betreffenden Dienste und 
der daraus folgenden Notwendigkeit, deren 
Anbietern bestimmte spezifische 
Verpflichtungen aufzuerlegen, ist innerhalb 
der weiter gefassten Kategorie Hosting-
Diensteanbieter gemäß der Definition in 
dieser Verordnung die Unterkategorie 
Online-Plattformen abzugrenzen. Online-
Plattformen wie soziale Netzwerke oder 
Online-Marktplätze sollten als Hosting-
Diensteanbieter definiert werden, die nicht 
nur im Auftrag der Nutzer von diesen 
bereitgestellte Informationen speichern, 
sondern diese Informationen, wiederum im 
Auftrag der Nutzer, auch öffentlich 
verbreiten. Um übermäßig weit gefasste 
Verpflichtungen zu vermeiden, sollten 
Hosting-Diensteanbieter jedoch nicht als 
Online-Plattformen betrachtet werden, 
sofern es sich bei dieser Tätigkeit nur um 
eine unbedeutende und mit einem anderen 
Dienst verbundene reine Nebenfunktion 
handelt, die aus objektiven und technischen 
Gründen nicht ohne diesen anderen 
Hauptdienst genutzt werden kann, und 
sofern die Integration der Funktion in den 
anderen Dienst nicht dazu dient, die 
Anwendbarkeit der Vorschriften dieser 
Verordnung für Online-Plattformen zu 
umgehen. Ein Kommentarbereich einer 
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Online-Zeitung etwa könnte eine solche 
Funktion darstellen, die eindeutig eine 
Nebenfunktion des Hauptdienstes ist, 
nämlich der Veröffentlichung von 
Nachrichten unter der redaktionellen 
Verantwortung des Verlegers.

Online-Zeitung etwa könnte eine solche 
Funktion darstellen, die eindeutig eine 
Nebenfunktion des Hauptdienstes ist, 
nämlich der Veröffentlichung von 
Nachrichten unter der redaktionellen 
Verantwortung des Verlegers. Darüber 
hinaus sollten Cloud-Dienste, die bei der 
Verbreitung, Monetarisierung und 
Organisation der Informationen für die 
Öffentlichkeit oder Endnutzer – in deren 
Auftrag – keine aktive Rolle spielen, nicht 
als Online-Plattformen betrachtet werden.

Or. en

Änderungsantrag 128
Brando Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Aufgrund der besonderen 
Merkmale der betreffenden Dienste und 
der daraus folgenden Notwendigkeit, deren 
Anbietern bestimmte spezifische 
Verpflichtungen aufzuerlegen, ist innerhalb 
der weiter gefassten Kategorie Hosting-
Diensteanbieter gemäß der Definition in 
dieser Verordnung die Unterkategorie 
Online-Plattformen abzugrenzen. Online-
Plattformen wie soziale Netzwerke oder 
Online-Marktplätze sollten als Hosting-
Diensteanbieter definiert werden, die nicht 
nur im Auftrag der Nutzer von diesen 
bereitgestellte Informationen speichern, 
sondern diese Informationen, wiederum im 
Auftrag der Nutzer, auch öffentlich 
verbreiten. Um übermäßig weit gefasste 
Verpflichtungen zu vermeiden, sollten 
Hosting-Diensteanbieter jedoch nicht als 
Online-Plattformen betrachtet werden, 
sofern es sich bei dieser Tätigkeit nur um 
eine unbedeutende und mit einem anderen 
Dienst verbundene reine Nebenfunktion 
handelt, die aus objektiven und technischen 
Gründen nicht ohne diesen anderen 

(13) Aufgrund der besonderen 
Merkmale der betreffenden Dienste und 
der daraus folgenden Notwendigkeit, deren 
Anbietern bestimmte spezifische 
Verpflichtungen aufzuerlegen, ist innerhalb 
der weiter gefassten Kategorie Hosting-
Diensteanbieter gemäß der Definition in 
dieser Verordnung die Unterkategorie 
Online-Plattformen abzugrenzen. Online-
Plattformen wie soziale Netzwerke oder 
Online-Marktplätze sollten als Hosting-
Diensteanbieter definiert werden, die nicht 
nur im Auftrag der Nutzer von diesen 
bereitgestellte Informationen speichern, 
sondern diese Informationen, wiederum im 
Auftrag der Nutzer, auch öffentlich 
verbreiten. Um übermäßig weit gefasste 
Verpflichtungen zu vermeiden, sollten 
Hosting-Diensteanbieter jedoch nicht als 
Online-Plattformen betrachtet werden, 
sofern es sich bei dieser Tätigkeit nur um 
eine unbedeutende und mit einem anderen 
Dienst verbundene reine Nebenfunktion 
handelt, die aus objektiven und technischen 
Gründen nicht ohne diesen anderen 
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Hauptdienst genutzt werden kann, und 
sofern die Integration der Funktion in den 
anderen Dienst nicht dazu dient, die 
Anwendbarkeit der Vorschriften dieser 
Verordnung für Online-Plattformen zu 
umgehen. Ein Kommentarbereich einer 
Online-Zeitung etwa könnte eine solche 
Funktion darstellen, die eindeutig eine 
Nebenfunktion des Hauptdienstes ist, 
nämlich der Veröffentlichung von 
Nachrichten unter der redaktionellen 
Verantwortung des Verlegers.

Hauptdienst genutzt werden kann, und 
sofern die Integration der Funktion in den 
anderen Dienst nicht dazu dient, die 
Anwendbarkeit der Vorschriften dieser 
Verordnung für Online-Plattformen zu 
umgehen. Ein Kommentarbereich einer 
Online-Zeitung etwa könnte eine solche 
Funktion darstellen, die eindeutig eine 
Nebenfunktion des Hauptdienstes ist, 
nämlich der Veröffentlichung von 
Nachrichten unter der redaktionellen 
Verantwortung des Verlegers. 
Gleichermaßen könnte auch ein 
Kommunikationskanal in einem Online-
Spiel eine solche Funktion darstellen.

Or. en

Änderungsantrag 129
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Aufgrund der besonderen 
Merkmale der betreffenden Dienste und 
der daraus folgenden Notwendigkeit, deren 
Anbietern bestimmte spezifische 
Verpflichtungen aufzuerlegen, ist innerhalb 
der weiter gefassten Kategorie Hosting-
Diensteanbieter gemäß der Definition in 
dieser Verordnung die Unterkategorie 
Online-Plattformen abzugrenzen. Online-
Plattformen wie soziale Netzwerke oder 
Online-Marktplätze sollten als Hosting-
Diensteanbieter definiert werden, die nicht 
nur im Auftrag der Nutzer von diesen 
bereitgestellte Informationen speichern, 
sondern diese Informationen, wiederum im 
Auftrag der Nutzer, auch öffentlich 
verbreiten. Um übermäßig weit gefasste 
Verpflichtungen zu vermeiden, sollten 
Hosting-Diensteanbieter jedoch nicht als 
Online-Plattformen betrachtet werden, 
sofern es sich bei dieser Tätigkeit nur um 
eine unbedeutende und mit einem anderen 

(13) Aufgrund der besonderen 
Merkmale der betreffenden Dienste und 
der daraus folgenden Notwendigkeit, deren 
Anbietern bestimmte spezifische 
Verpflichtungen aufzuerlegen, ist innerhalb 
der weiter gefassten Kategorie Hosting-
Diensteanbieter gemäß der Definition in 
dieser Verordnung die Unterkategorie 
Online-Plattformen abzugrenzen. Online-
Plattformen wie soziale Netzwerke, 
Plattformen zum Austausch von Inhalten, 
Suchmaschinen, Livestream-Plattformen, 
Nachrichtenübermittlungsdienste oder 
Online-Marktplätze sollten als Hosting-
Diensteanbieter definiert werden, die nicht 
nur im Auftrag der Nutzer von diesen 
bereitgestellte Informationen speichern, 
sondern diese Informationen, wiederum im 
Auftrag der Nutzer, auch öffentlich 
verbreiten. Um übermäßig weit gefasste 
Verpflichtungen zu vermeiden, sollten 
Hosting-Diensteanbieter jedoch nicht als 
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Dienst verbundene reine Nebenfunktion 
handelt, die aus objektiven und technischen 
Gründen nicht ohne diesen anderen 
Hauptdienst genutzt werden kann, und 
sofern die Integration der Funktion in den 
anderen Dienst nicht dazu dient, die 
Anwendbarkeit der Vorschriften dieser 
Verordnung für Online-Plattformen zu 
umgehen. Ein Kommentarbereich einer 
Online-Zeitung etwa könnte eine solche 
Funktion darstellen, die eindeutig eine 
Nebenfunktion des Hauptdienstes ist, 
nämlich der Veröffentlichung von 
Nachrichten unter der redaktionellen 
Verantwortung des Verlegers.

Online-Plattformen betrachtet werden, 
sofern es sich bei dieser Tätigkeit nur um 
eine unbedeutende und mit einem anderen 
Dienst verbundene reine Nebenfunktion 
handelt, die aus objektiven und technischen 
Gründen nicht ohne diesen anderen 
Hauptdienst genutzt werden kann, und 
sofern die Integration der Funktion in den 
anderen Dienst nicht dazu dient, die 
Anwendbarkeit der Vorschriften dieser 
Verordnung für Online-Plattformen zu 
umgehen. Ein Kommentarbereich einer 
Online-Zeitung etwa könnte eine solche 
Funktion darstellen, die eindeutig eine 
Nebenfunktion des Hauptdienstes ist, 
nämlich der Veröffentlichung von 
Nachrichten unter der redaktionellen 
Verantwortung des Verlegers.

Or. en

Änderungsantrag 130
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Aufgrund der besonderen 
Merkmale der betreffenden Dienste und 
der daraus folgenden Notwendigkeit, deren 
Anbietern bestimmte spezifische 
Verpflichtungen aufzuerlegen, ist innerhalb 
der weiter gefassten Kategorie Hosting-
Diensteanbieter gemäß der Definition in 
dieser Verordnung die Unterkategorie 
Online-Plattformen abzugrenzen. Online-
Plattformen wie soziale Netzwerke oder 
Online-Marktplätze sollten als Hosting-
Diensteanbieter definiert werden, die nicht 
nur im Auftrag der Nutzer von diesen 
bereitgestellte Informationen speichern, 
sondern diese Informationen, wiederum im 
Auftrag der Nutzer, auch öffentlich 
verbreiten. Um übermäßig weit gefasste
Verpflichtungen zu vermeiden, sollten 
Hosting-Diensteanbieter jedoch nicht als 

(13) Aufgrund der besonderen 
Merkmale der betreffenden Dienste und 
der daraus folgenden Notwendigkeit, deren 
Anbietern bestimmte spezifische 
Verpflichtungen aufzuerlegen, ist innerhalb 
der weiter gefassten Kategorie Hosting-
Diensteanbieter gemäß der Definition in 
dieser Verordnung die Unterkategorie 
Online-Plattformen abzugrenzen. Online-
Plattformen, Suchmaschinen, soziale 
Netzwerke oder Online-Marktplätze sollten 
als Hosting-Diensteanbieter definiert 
werden, die nicht nur im Auftrag der 
Nutzer von diesen bereitgestellte 
Informationen speichern, sondern diese 
Informationen, wiederum im Auftrag der 
Nutzer, auch öffentlich verbreiten. Um 
keine übermäßig weit gefassten
Verpflichtungen festzulegen, sollten 
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Online-Plattformen betrachtet werden, 
sofern es sich bei dieser Tätigkeit nur um 
eine unbedeutende und mit einem anderen 
Dienst verbundene reine Nebenfunktion 
handelt, die aus objektiven und technischen 
Gründen nicht ohne diesen anderen 
Hauptdienst genutzt werden kann, und 
sofern die Integration der Funktion in den 
anderen Dienst nicht dazu dient, die 
Anwendbarkeit der Vorschriften dieser 
Verordnung für Online-Plattformen zu 
umgehen. Ein Kommentarbereich einer 
Online-Zeitung etwa könnte eine solche 
Funktion darstellen, die eindeutig eine 
Nebenfunktion des Hauptdienstes ist, 
nämlich der Veröffentlichung von 
Nachrichten unter der redaktionellen 
Verantwortung des Verlegers.

Hosting-Diensteanbieter jedoch nicht als 
Online-Plattformen betrachtet werden, 
sofern es sich bei dieser Tätigkeit nur um 
eine unbedeutende und mit einem anderen 
Dienst verbundene reine Nebenfunktion 
handelt, die aus objektiven und technischen 
Gründen nicht ohne diesen anderen 
Hauptdienst genutzt werden kann, und 
sofern die Integration der Funktion in den 
anderen Dienst nicht dazu dient, die 
Anwendbarkeit der Vorschriften dieser 
Verordnung für Online-Plattformen zu 
umgehen. Ein Kommentarbereich einer 
Online-Zeitung etwa könnte eine solche 
Funktion darstellen, die eindeutig eine 
Nebenfunktion des Hauptdienstes ist, 
nämlich der Veröffentlichung von 
Nachrichten unter der redaktionellen 
Verantwortung des Verlegers.

Or. fr

Änderungsantrag 131
Axel Voss, Esteban González Pons, Luisa Regimenti, Monika Hohlmeier, Rainer 
Wieland, Daniel Caspary, Javier Zarzalejos, Sven Schulze, Christian Doleschal

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Aufgrund der besonderen 
Merkmale der betreffenden Dienste und 
der daraus folgenden Notwendigkeit, deren 
Anbietern bestimmte spezifische 
Verpflichtungen aufzuerlegen, ist innerhalb 
der weiter gefassten Kategorie Hosting-
Diensteanbieter gemäß der Definition in 
dieser Verordnung die Unterkategorie 
Online-Plattformen abzugrenzen. Online-
Plattformen wie soziale Netzwerke oder 
Online-Marktplätze sollten als Hosting-
Diensteanbieter definiert werden, die nicht 
nur im Auftrag der Nutzer von diesen 
bereitgestellte Informationen speichern, 
sondern diese Informationen, wiederum im 
Auftrag der Nutzer, auch öffentlich 
verbreiten. Um übermäßig weit gefasste 

(13) Aufgrund der besonderen 
Merkmale der betreffenden Dienste und 
der daraus folgenden Notwendigkeit, deren 
Anbietern bestimmte spezifische 
Verpflichtungen aufzuerlegen, ist innerhalb 
der weiter gefassten Kategorie Hosting-
Diensteanbieter gemäß der Definition in 
dieser Verordnung die Unterkategorie 
Online-Plattformen abzugrenzen. Online-
Plattformen wie soziale Netzwerke oder 
Online-Marktplätze sollten als Hosting-
Diensteanbieter definiert werden, die nicht 
nur im Auftrag der Nutzer von diesen 
bereitgestellte Informationen speichern, 
sondern diese Informationen, wiederum im 
Auftrag der Nutzer, auch öffentlich 
verbreiten. Um übermäßig weit gefasste 
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Verpflichtungen zu vermeiden, sollten 
Hosting-Diensteanbieter jedoch nicht als 
Online-Plattformen betrachtet werden, 
sofern es sich bei dieser Tätigkeit nur um 
eine unbedeutende und mit einem anderen 
Dienst verbundene reine Nebenfunktion 
handelt, die aus objektiven und technischen 
Gründen nicht ohne diesen anderen 
Hauptdienst genutzt werden kann, und 
sofern die Integration der Funktion in den 
anderen Dienst nicht dazu dient, die 
Anwendbarkeit der Vorschriften dieser 
Verordnung für Online-Plattformen zu 
umgehen. Ein Kommentarbereich einer 
Online-Zeitung etwa könnte eine solche 
Funktion darstellen, die eindeutig eine 
Nebenfunktion des Hauptdienstes ist, 
nämlich der Veröffentlichung von 
Nachrichten unter der redaktionellen 
Verantwortung des Verlegers.

Verpflichtungen zu vermeiden, sollten 
Hosting-Diensteanbieter jedoch nicht als 
Online-Plattformen betrachtet werden, 
sofern es sich bei dieser Tätigkeit nur um 
eine unbedeutende und mit dem 
Hauptdienst verbundene reine 
Nebenfunktion handelt, die aus objektiven 
und technischen Gründen nicht ohne diesen 
anderen Hauptdienst genutzt werden kann, 
und sofern die Integration der Funktion in 
den anderen Dienst nicht dazu dient, die 
Anwendbarkeit der Vorschriften dieser 
Verordnung für Online-Plattformen zu 
umgehen. Ein Kommentarbereich einer 
Online-Zeitung etwa könnte eine solche 
Funktion darstellen, die eindeutig eine 
Nebenfunktion des Hauptdienstes ist, 
nämlich der Veröffentlichung von 
Nachrichten unter der redaktionellen 
Verantwortung des Verlegers.

Or. en

Änderungsantrag 132
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Um zu vermeiden, dass zwei 
Anbietern gleichzeitig Verpflichtungen 
für dieselben Inhalte auferlegt werden, 
sollte ein Hosting-Dienst als Online-
Plattform definiert werden, wenn er in 
einer direkten Beziehung zum Nutzer des 
Dienstes steht. Ein Anbieter von Hosting-
Diensten, der als Infrastruktur für eine 
Online-Plattform fungiert, sollte auf der 
Grundlage dieser Beziehung nicht als 
Online-Plattform betrachtet werden, wenn 
er die Entscheidungen der Online-
Plattform und ihres Nutzers indirekt 
umsetzt.

Or. en
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Änderungsantrag 133
Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Der Begriff „öffentliche 
Verbreitung“ sollte im Sinne dieser 
Verordnung die Bereitstellung von 
Informationen für eine potenziell 
unbegrenzte Zahl von Personen umfassen, 
also die Bereitstellung eines leichten 
Zugangs für die Nutzer im Allgemeinen, 
ohne dass weiteres Tätigwerden durch den 
Nutzer, der die Informationen bereitstellt, 
erforderlich wäre; dabei spielt es keine 
Rolle, ob diese Personen tatsächlich auf die 
betreffenden Informationen zugreifen.
Allein die Möglichkeit, Nutzergruppen 
innerhalb eines bestimmten Dienstes zu 
schaffen, sollte kein hinreichendes 
Kriterium dafür sein, dass die auf diese 
Weise verbreiteten Informationen nicht 
öffentlich verbreitet werden. Der Begriff 
sollte jedoch nicht die Verbreitung von 
Informationen innerhalb geschlossener 
Gruppen mit einer begrenzten Anzahl an 
vorab festgelegten Mitgliedern erfassen. 
Interpersonelle Kommunikationsdienste im 
Sinne der Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates39, 
etwa E-Mail oder Instant Messaging-
Dienste, fallen nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung. 
Informationen sollten nur dann als 
öffentlich verbreitet im Sinne dieser 
Verordnung gelten, wenn dies direkt im 
Auftrag des Nutzers, der die Informationen 
bereitgestellt hat, geschieht.

(14) Der Begriff „öffentliche 
Verbreitung“ sollte im Sinne dieser 
Verordnung die Bereitstellung von 
Informationen für eine große oder
potenziell unbegrenzte Zahl von Personen 
umfassen, also die Bereitstellung eines 
leichten Zugangs für die Nutzer im 
Allgemeinen, ohne dass weiteres 
Tätigwerden durch den Nutzer, der die 
Informationen bereitstellt, erforderlich 
wäre; dabei spielt es keine Rolle, ob diese 
Personen tatsächlich auf die betreffenden 
Informationen zugreifen. 
Dementsprechend sollte in Fällen, in 
denen eine Registrierung oder die 
Aufnahme in eine Nutzergruppe 
erforderlich ist, um Zugang zu 
Informationen zu erlangen, nur dann von 
einer öffentlichen Zugänglichkeit der 
Informationen ausgegangen werden, 
wenn die Nutzer, die auf die 
Informationen zugreifen möchten, 
automatisch registriert oder 
aufgenommen werden und die 
Entscheidung über den Zugang oder die 
Auswahl der Nutzer, die Zugang erhalten, 
ohne einen menschlichen Eingriff 
getroffen wird. Allein die Möglichkeit, 
Nutzergruppen innerhalb eines bestimmten 
Dienstes – einschließlich eines 
Nachrichtenübermittlungsdienstes – zu 
schaffen, sollte kein hinreichendes 
Kriterium dafür sein, dass die auf diese 
Weise verbreiteten Informationen nicht 
öffentlich verbreitet werden. Der Begriff 
sollte jedoch nicht die Verbreitung von 
Informationen innerhalb geschlossener 
Gruppen mit einer begrenzten Anzahl an 
vorab festgelegten Mitgliedern erfassen, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass 
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Gruppen zu Instrumenten für die breite 
Verbreitung von Inhalten in der 
Öffentlichkeit werden können. 
Interpersonelle Kommunikationsdienste im 
Sinne der Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates39, 
etwa E-Mail oder Instant Messaging-
Dienste, fallen nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung, 
wenn sie nicht das oben genannte 
Kriterium der „öffentlichen Verbreitung“ 
erfüllen. Informationen sollten nur dann 
als öffentlich verbreitet im Sinne dieser 
Verordnung gelten, wenn dies direkt im 
Auftrag des Nutzers, der die Informationen 
bereitgestellt hat, geschieht. File-Sharing-
Dienste und andere Cloud-Dienste fallen 
in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung, sofern diese Dienste dazu 
genutzt werden, gespeicherte 
Informationen auf direktes Verlangen des 
Inhalteanbieters hin öffentlich zugänglich 
zu machen.

_________________ _________________

39 Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 über den 
europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation (Neufassung) (ABl. L 321 
vom 17.12.2018, S. 36).

39 Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 über den 
europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation (Neufassung) (ABl. L 321 
vom 17.12.2018, S. 36).

Or. en

Änderungsantrag 134
Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Der Begriff „öffentliche 
Verbreitung“ sollte im Sinne dieser 
Verordnung die Bereitstellung von 
Informationen für eine potenziell 
unbegrenzte Zahl von Personen umfassen, 
also die Bereitstellung eines leichten 

(14) Der Begriff „öffentliche 
Verbreitung“ sollte im Sinne dieser 
Verordnung die Bereitstellung von 
Informationen für eine potenziell 
unbegrenzte Zahl von Personen umfassen, 
also die Bereitstellung eines leichten 



PE696.289v01-00 48/191 AM\1236823DE.docx

DE

Zugangs für die Nutzer im Allgemeinen, 
ohne dass weiteres Tätigwerden durch den 
Nutzer, der die Informationen bereitstellt, 
erforderlich wäre; dabei spielt es keine 
Rolle, ob diese Personen tatsächlich auf die 
betreffenden Informationen zugreifen. 
Allein die Möglichkeit, Nutzergruppen 
innerhalb eines bestimmten Dienstes zu 
schaffen, sollte kein hinreichendes 
Kriterium dafür sein, dass die auf diese 
Weise verbreiteten Informationen nicht 
öffentlich verbreitet werden. Der Begriff 
sollte jedoch nicht die Verbreitung von 
Informationen innerhalb geschlossener 
Gruppen mit einer begrenzten Anzahl an 
vorab festgelegten Mitgliedern erfassen. 
Interpersonelle Kommunikationsdienste im 
Sinne der Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates39, 
etwa E-Mail oder Instant Messaging-
Dienste, fallen nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung. 
Informationen sollten nur dann als 
öffentlich verbreitet im Sinne dieser 
Verordnung gelten, wenn dies direkt im 
Auftrag des Nutzers, der die Informationen 
bereitgestellt hat, geschieht.

Zugangs für die Nutzer im Allgemeinen, 
ohne dass weiteres Tätigwerden durch den 
Nutzer, der die Informationen bereitstellt, 
erforderlich wäre; dabei spielt es keine 
Rolle, ob diese Personen tatsächlich auf die 
betreffenden Informationen zugreifen. 
Allein die Möglichkeit, Nutzergruppen 
innerhalb eines bestimmten Dienstes zu 
schaffen, sollte kein hinreichendes 
Kriterium dafür sein, dass die auf diese 
Weise verbreiteten Informationen nicht 
öffentlich verbreitet werden. Der Begriff 
sollte jedoch nicht die Verbreitung von 
Informationen innerhalb geschlossener 
Gruppen mit einer begrenzten Anzahl an 
vorab festgelegten Mitgliedern erfassen. 
Interpersonelle Kommunikationsdienste im 
Sinne der Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates39, 
etwa E-Mail oder Instant Messaging-
Dienste, fallen nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung. 
Informationen sollten nur dann als 
öffentlich verbreitet im Sinne dieser 
Verordnung gelten, wenn dies direkt im 
Auftrag des Nutzers, der die Informationen 
bereitgestellt hat, geschieht. Der Begriff 
„öffentliche Verbreitung“ sollte nicht für 
Cloud-Dienste – einschließlich Cloud-
Diensten zwischen Unternehmen – gelten, 
bei denen der Diensteanbieter keine 
vertraglichen Verfügungsrechte 
dahingehend hat, welche Inhalte 
gespeichert werden oder wie diese 
verarbeitet oder durch seine Kunden oder 
die Endnutzer dieser Kunden 
veröffentlicht werden, und bei denen der 
Diensteanbieter technisch keine 
Möglichkeit hat, konkrete Inhalte zu 
löschen, die von seinen Kunden oder den 
Endnutzern seiner Dienste gespeichert 
werden. Bietet ein Diensteanbieter 
mehrere Dienste an, so sollte diese 
Verordnung nur auf die in ihren 
Anwendungsbereich fallenden Dienste 
angewendet werden.

_________________ _________________

39 Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

39 Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
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vom 11. Dezember 2018 über den 
europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation (Neufassung) (ABl. L 321 
vom 17.12.2018, S. 36).

vom 11. Dezember 2018 über den 
europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation (Neufassung) (ABl. L 321 
vom 17.12.2018, S. 36).

Or. en

Änderungsantrag 135
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Der Begriff „öffentliche 
Verbreitung“ sollte im Sinne dieser 
Verordnung die Bereitstellung von 
Informationen für eine potenziell 
unbegrenzte Zahl von Personen umfassen, 
also die Bereitstellung eines leichten 
Zugangs für die Nutzer im Allgemeinen, 
ohne dass weiteres Tätigwerden durch den 
Nutzer, der die Informationen bereitstellt, 
erforderlich wäre; dabei spielt es keine 
Rolle, ob diese Personen tatsächlich auf die 
betreffenden Informationen zugreifen. 
Allein die Möglichkeit, Nutzergruppen 
innerhalb eines bestimmten Dienstes zu 
schaffen, sollte kein hinreichendes 
Kriterium dafür sein, dass die auf diese 
Weise verbreiteten Informationen nicht 
öffentlich verbreitet werden. Der Begriff 
sollte jedoch nicht die Verbreitung von 
Informationen innerhalb geschlossener
Gruppen mit einer begrenzten Anzahl an 
vorab festgelegten Mitgliedern erfassen. 
Interpersonelle Kommunikationsdienste 
im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/1972 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates39, etwa E-Mail oder Instant 
Messaging-Dienste, fallen nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung. 
Informationen sollten nur dann als 
öffentlich verbreitet im Sinne dieser 
Verordnung gelten, wenn dies direkt im 
Auftrag des Nutzers, der die Informationen 

(14) Der Begriff „öffentliche 
Verbreitung“ sollte im Sinne dieser 
Verordnung die Bereitstellung von 
Informationen für eine potenziell 
unbegrenzte Zahl von Personen umfassen, 
also die Bereitstellung eines leichten 
Zugangs für die Nutzer im Allgemeinen, 
ohne dass weiteres Tätigwerden durch den 
Nutzer, der die Informationen bereitstellt, 
erforderlich wäre; dabei spielt es keine 
Rolle, ob diese Personen tatsächlich auf die 
betreffenden Informationen zugreifen. 
Dementsprechend sollte in Fällen, in 
denen eine Registrierung oder die 
Aufnahme in eine Nutzergruppe 
erforderlich ist, um Zugang zu 
Informationen zu erlangen, nur dann von
einer öffentlichen Verbreitung der 
Informationen ausgegangen werden, 
wenn die Nutzer, die auf die 
Informationen zugreifen möchten, 
automatisch registriert oder 
aufgenommen werden, ohne dass ein 
Mensch darüber entscheidet, wem 
Zugang gewährt wird. Informationen 
sollten nur dann als öffentlich verbreitet im 
Sinne dieser Verordnung gelten, wenn dies 
direkt im Auftrag des Nutzers, der die 
Informationen bereitgestellt hat, geschieht.
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bereitgestellt hat, geschieht.

Dateiweitergabedienste und andere 
Cloud-Dienste fallen in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung, 
sofern mit diesen Diensten gespeicherte 
Informationen auf direktes Verlangen des 
Inhalteanbieters hin öffentlich zugänglich 
gemacht werden.

_________________

39 Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 über den 
europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation (Neufassung) (ABl. L 
321 vom 17.12.2018, S. 36).

Or. fr

Änderungsantrag 136
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Der Begriff „öffentliche 
Verbreitung“ sollte im Sinne dieser 
Verordnung die Bereitstellung von 
Informationen für eine potenziell 
unbegrenzte Zahl von Personen umfassen, 
also die Bereitstellung eines leichten 
Zugangs für die Nutzer im Allgemeinen, 
ohne dass weiteres Tätigwerden durch den 
Nutzer, der die Informationen bereitstellt, 
erforderlich wäre; dabei spielt es keine 
Rolle, ob diese Personen tatsächlich auf die 
betreffenden Informationen zugreifen. 
Allein die Möglichkeit, Nutzergruppen 
innerhalb eines bestimmten Dienstes zu 
schaffen, sollte kein hinreichendes 
Kriterium dafür sein, dass die auf diese 
Weise verbreiteten Informationen nicht 
öffentlich verbreitet werden. Der Begriff 
sollte jedoch nicht die Verbreitung von
Informationen innerhalb geschlossener 
Gruppen mit einer begrenzten Anzahl an 

(14) Der Begriff „öffentliche 
Verbreitung“ sollte im Sinne dieser 
Verordnung die Bereitstellung von 
Informationen für eine potenziell 
unbegrenzte Zahl von Personen umfassen, 
also die Bereitstellung eines leichten 
Zugangs für die Nutzer im Allgemeinen, 
ohne dass weiteres Tätigwerden durch den 
Nutzer, der die Informationen bereitstellt, 
erforderlich wäre; dabei spielt es keine 
Rolle, ob diese Personen tatsächlich auf die 
betreffenden Informationen zugreifen. 
Dementsprechend sollte in Fällen, in 
denen eine Registrierung oder die 
Aufnahme in eine Nutzergruppe 
erforderlich ist, um Zugang zu
Informationen zu erlangen, nur dann von 
einer öffentlichen Verbreitung der
Informationen ausgegangen werden, wenn 
die Nutzer, die auf die Informationen 
zugreifen möchten, automatisch 
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vorab festgelegten Mitgliedern erfassen. 
Interpersonelle Kommunikationsdienste im 
Sinne der Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates39, 
etwa E-Mail oder Instant Messaging-
Dienste, fallen nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung. 
Informationen sollten nur dann als 
öffentlich verbreitet im Sinne dieser 
Verordnung gelten, wenn dies direkt im 
Auftrag des Nutzers, der die Informationen 
bereitgestellt hat, geschieht.

registriert oder aufgenommen werden, 
ohne dass ein Mensch darüber 
entscheidet oder auswählt, wem Zugang 
gewährt wird. Interpersonelle 
Kommunikationsdienste im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates39, 
etwa E-Mail oder Instant Messaging-
Dienste, gelten nicht als öffentlich 
verbreitet. Informationen sollten nur dann 
als öffentlich verbreitet im Sinne dieser 
Verordnung gelten, wenn dies direkt im 
Auftrag des Nutzers, der die Informationen 
bereitgestellt hat, geschieht.

_________________ _________________

39 Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 über den 
europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation (Neufassung) (ABl. L 321 
vom 17.12.2018, S. 36).

39 Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 über den 
europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation (Neufassung) (ABl. L 321 
vom 17.12.2018, S. 36).

Or. en

Begründung

Subject to discussion on JURI competences. The language on closed user groups needs 
aligning with the Regulation on Terrorist Content Online (recital 14) where the legislator 
decided on different language from the one originally proposed by the Commission.On the 
other hand, the language in that Regulation on communications services needs modifying in 
the present context. While the Regulation on Terrorist Content Online only applies to 
information that is disseminated to the public, this is not the case with the Digital Services 
Act. Interpersonal communication services such as Whatsapp are an area where the 
applicability of the liability exceptions becomes relevant. Recital 10 of the EECC 
acknowledges that certain services may fall both under the Electronic Communications Code 
(EECC) and be information society services. Thus, it is possible that certain services are 
regulated under the EECC and that liability exemptions apply under the DSA.

Änderungsantrag 137
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Die Online-Aktivitäten einer 
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Person ermöglichen tiefe Einblicke in 
ihre Persönlichkeit sowie in ihr Verhalten 
in der Vergangenheit und in der Zukunft, 
wodurch es möglich wird, diese Person zu 
manipulieren. Der hohe Grad an 
Sensibilität dieser Informationen und das 
Potenzial, sie zu missbrauchen, erfordern 
einen besonderen Schutz. In 
Übereinstimmung mit dem Grundsatz der 
Datenminimierung und zur Verhinderung 
der unbefugten Weitergabe, des 
Identitätsdiebstahls und anderer Formen 
der missbräuchlichen Nutzung 
personenbezogener Daten sollten Nutzer 
das Recht haben, Dienste der 
Informationsgesellschaft anonym zu 
nutzen und zu bezahlen, wann immer dies 
technisch möglich ist. Anonyme 
Zahlungen können zum Beispiel in bar, 
unter Verwendung bar gezahlter 
Gutscheine oder über Prepaid-
Instrumente erfolgen. Die allgemeine und 
unterschiedslose Sammlung 
personenbezogener Daten bei jeder 
Nutzung eines digitalen Dienstes greift 
unverhältnismäßig stark in das Recht auf 
Privatsphäre ein. Nutzer sollten daher ein 
Recht darauf haben, bei der Nutzung von 
Diensten der Informationsgesellschaft 
nicht einer allgegenwärtigen 
Nachverfolgung unterworfen zu werden. 
Daher sollte die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für die 
Nutzung von Diensten auf das Maß 
beschränkt sein, das für die Erbringung 
der Dienste und für die 
Rechnungsstellung an die Nutzer 
unbedingt erforderlich ist. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
zur Anzeige von Werbung ist nicht 
unbedingt erforderlich. Laut der 
Rechtsprechung zu 
Kommunikationsmetadaten sollten 
Anbieter nicht verpflichtet sein, 
unterschiedslos personenbezogene Daten 
im Zusammenhang mit der Nutzung des 
Dienstes von allen Nutzern zu speichern. 
Die Anwendung einer effektiven Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung von Daten ist für 
das Vertrauen und die Sicherheit im 
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Internet unerlässlich und verhindert 
wirksam den unbefugten Zugriff durch 
Dritte. Die Tatsache, dass 
Verschlüsselungstechnologien von 
manchen für illegale Zwecke missbraucht 
werden, rechtfertigt nicht, dass die 
effektive Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 
allgemein geschwächt wird.

Or. en

Begründung

Gegenstand von Beratungen über die Zuständigkeiten des JURI-Ausschusses. Erwägung, um 
Artikel 2a zum digitalen Datenschutz zu erläutern.

Änderungsantrag 138
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Die Online-Aktivitäten einer 
Person ermöglichen tiefe Einblicke in 
ihre Persönlichkeit sowie in ihr Verhalten 
in der Vergangenheit und in der Zukunft, 
wodurch es möglich wird, diese Person zu 
manipulieren. Der hohe Grad an 
Sensibilität dieser Informationen und das 
Potenzial zu deren missbräuchlicher 
Verwendung erfordern einen besonderen 
Schutz. Die allgemeine und 
unterschiedslose Sammlung 
personenbezogener Daten bei jeder 
Nutzung eines digitalen Dienstes greift 
unverhältnismäßig stark in das Recht auf 
Privatsphäre und den Schutz 
personenbezogener Daten ein. Die Nutzer 
sollten daher das Recht darauf haben, bei 
der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft nicht einer 
allgegenwärtigen Nachverfolgung 
unterworfen zu werden. Zu diesem Zweck 
sollte die Verarbeitung 
personenbezogener Daten über die 
Nutzung von Diensten auf ein Maß 
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beschränkt sein, das strikt erforderlich ist, 
um die Nutzung und Inrechnungstellung 
des Dienstes zu ermöglichen. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
zur Anzeige von Werbung sollte verboten 
werden. Laut der Rechtsprechung zu 
Kommunikationsmetadaten sollten 
Anbieter nicht verpflichtet sein, 
unterschiedslos personenbezogene Daten 
im Zusammenhang mit der Nutzung des 
Dienstes von allen Nutzern zu speichern.
Die Anwendung einer tatsächlichen 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von 
Daten ist für das Vertrauen und die 
Sicherheit im Internet unentbehrlich und 
verhindert wirksam den unbefugten 
Zugriff durch Dritte. Auch durch die 
missbräuchliche Nutzung von 
Verschlüsselungstechnologien für 
unrechtmäßige Zwecke durch bestimmte 
Personen ist eine allgemeine Schwächung 
der tatsächlichen Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung nicht gerechtfertigt.

Or. fr

Änderungsantrag 139
Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Die mit dem horizontalen Rahmen 
für bedingte Haftungsausschlüsse für 
Anbieter von Vermittlungsdiensten gemäß 
der Richtlinie 2000/31/EG geschaffene 
Rechtssicherheit hat dazu geführt, dass im 
ganzen Binnenmarkt viele neuartige 
Dienste entstehen und expandieren 
konnten. Der Rahmen sollte daher bestehen 
bleiben. Angesichts der Abweichungen bei 
der Umsetzung und Anwendung der 
einschlägigen Vorschriften auf nationaler 
Ebene und aus Gründen der Klarheit und 
Kohärenz sollte dieser Rahmen jedoch in 
diese Verordnung aufgenommen werden. 

(16) Die mit dem horizontalen Rahmen 
für bedingte Haftungsausschlüsse für 
Anbieter von Vermittlungsdiensten gemäß 
der Richtlinie 2000/31/EG geschaffene 
Rechtssicherheit hat dazu geführt, dass im 
ganzen Binnenmarkt viele neuartige 
Dienste entstehen und expandieren 
konnten. Der Rahmen sollte daher bestehen 
bleiben. Angesichts der Abweichungen bei 
der Umsetzung und Anwendung der 
einschlägigen Vorschriften auf nationaler 
Ebene und aus Gründen der Klarheit und 
Kohärenz sollte dieser Rahmen jedoch in 
diese Verordnung aufgenommen werden. 
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Zudem müssen bestimmte Elemente dieses 
Rahmens unter Berücksichtigung der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union präzisiert werden.

Zudem müssen bestimmte Elemente dieses 
Rahmens unter Berücksichtigung der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union sowie 
technologischer und marktbezogener 
Entwicklungen präzisiert werden.

Or. en

Änderungsantrag 140
Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Die mit dem horizontalen Rahmen 
für bedingte Haftungsausschlüsse für 
Anbieter von Vermittlungsdiensten gemäß 
der Richtlinie 2000/31/EG geschaffene 
Rechtssicherheit hat dazu geführt, dass im 
ganzen Binnenmarkt viele neuartige 
Dienste entstehen und expandieren 
konnten. Der Rahmen sollte daher bestehen 
bleiben. Angesichts der Abweichungen bei 
der Umsetzung und Anwendung der 
einschlägigen Vorschriften auf nationaler 
Ebene und aus Gründen der Klarheit und 
Kohärenz sollte dieser Rahmen jedoch in 
diese Verordnung aufgenommen werden. 
Zudem müssen bestimmte Elemente dieses 
Rahmens unter Berücksichtigung der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union präzisiert werden.

(16) Die mit dem horizontalen Rahmen 
für bedingte Haftungsausschlüsse für 
Anbieter von Vermittlungsdiensten gemäß 
der Richtlinie 2000/31/EG geschaffene 
Rechtssicherheit hat dazu geführt, dass im 
ganzen Binnenmarkt viele neuartige 
Dienste entstehen und expandieren 
konnten. Der Rahmen sollte daher bestehen 
bleiben. Angesichts der Abweichungen bei 
der Umsetzung und Anwendung der 
einschlägigen Vorschriften auf nationaler 
Ebene und aus Gründen der Klarheit, 
Einheitlichkeit, Berechenbarkeit, 
Zugänglichkeit und Kohärenz sollte dieser 
Rahmen jedoch in diese Verordnung 
aufgenommen werden. Zudem müssen
bestimmte Elemente dieses Rahmens unter 
Berücksichtigung der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
präzisiert werden.

Or. ro

Änderungsantrag 141
Axel Voss, Andrzej Halicki, Michael Gahler, Sabine Verheyen, Esteban González Pons, 
Luisa Regimenti, Monika Hohlmeier, Rainer Wieland, Daniel Caspary, Javier 
Zarzalejos, Sven Schulze, Christian Doleschal, Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die in dieser Verordnung 
festgelegten Haftungsausschlüsse sollten 
nicht gelten, wenn der Anbieter sich nicht 
darauf beschränkt, die Dienstleistungen auf 
neutrale Weise und durch die bloße 
technische und automatische Verarbeitung 
der vom Nutzer bereitgestellten 
Informationen zu erbringen, sondern 
dahingehend eine aktive Rolle einnimmt, 
dass er Wissen oder Kontrolle über diese 
Informationen erhält. Diese Ausschlüsse 
sollten dementsprechend nicht für die 
Haftung im Zusammenhang mit 
Informationen gelten, die nicht vom Nutzer 
bereitgestellt werden, sondern vom 
Anbieter des Vermittlungsdienstes selbst, 
auch wenn diese Informationen im Rahmen 
der redaktionellen Verantwortung dieses 
Anbieters entwickelt wurden.

(18) Die in dieser Verordnung 
festgelegten Haftungsausschlüsse sollten 
nicht gelten, wenn der Anbieter sich nicht 
darauf beschränkt, die Dienstleistungen auf 
neutrale Weise und durch die bloße 
technische und automatische Verarbeitung 
der vom Nutzer bereitgestellten 
Informationen zu erbringen, sondern 
dahingehend eine aktive Rolle einnimmt, 
dass er Wissen oder Kontrolle über diese 
Informationen erhält. Ein Anbieter von 
Vermittlungsdiensten nimmt eine aktive 
Rolle ein, wenn er dem Nutzer Hilfe 
leistet, insbesondere im Hinblick auf die 
Optimierung und Bewerbung der 
angebotenen Inhalte. Diese Ausschlüsse 
sollten dementsprechend nicht für die 
Haftung im Zusammenhang mit 
Informationen gelten, die nicht vom Nutzer 
bereitgestellt werden, sondern vom 
Anbieter des Vermittlungsdienstes selbst, 
auch wenn diese Informationen im Rahmen 
der redaktionellen Verantwortung dieses 
Anbieters entwickelt wurden.

Or. en

Änderungsantrag 142
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die in dieser Verordnung 
festgelegten Haftungsausschlüsse sollten 
nicht gelten, wenn der Anbieter sich nicht 
darauf beschränkt, die Dienstleistungen auf 
neutrale Weise und durch die bloße 
technische und automatische Verarbeitung 
der vom Nutzer bereitgestellten 
Informationen zu erbringen, sondern 
dahingehend eine aktive Rolle einnimmt, 

(18) Die in dieser Verordnung 
festgelegten Haftungsausschlüsse sollten 
nicht gelten, wenn der Anbieter sich nicht 
darauf beschränkt, die Dienstleistungen auf 
neutrale Weise und durch die bloße 
technische, automatische und passive
Verarbeitung der vom Nutzer 
bereitgestellten Informationen zu 
erbringen, sondern dahingehend eine aktive 
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dass er Wissen oder Kontrolle über diese 
Informationen erhält. Diese Ausschlüsse 
sollten dementsprechend nicht für die 
Haftung im Zusammenhang mit 
Informationen gelten, die nicht vom Nutzer 
bereitgestellt werden, sondern vom 
Anbieter des Vermittlungsdienstes selbst, 
auch wenn diese Informationen im Rahmen 
der redaktionellen Verantwortung dieses 
Anbieters entwickelt wurden.

Rolle einnimmt, dass er Wissen oder 
Kontrolle über diese Informationen erhält 
oder ihre Darstellung optimiert oder sie 
auf automatische oder nicht automatische 
Art und Weise verwertet. Diese 
Ausschlüsse sollten dementsprechend nicht
für die Haftung im Zusammenhang mit 
Informationen gelten, die nicht vom Nutzer 
bereitgestellt werden, sondern vom 
Anbieter des Vermittlungsdienstes selbst, 
auch wenn diese Informationen im Rahmen 
der redaktionellen Verantwortung dieses 
Anbieters entwickelt wurden.

Or. fr

Änderungsantrag 143
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die in dieser Verordnung 
festgelegten Haftungsausschlüsse sollten 
nicht gelten, wenn der Anbieter sich nicht 
darauf beschränkt, die Dienstleistungen 
auf neutrale Weise und durch die bloße 
technische und automatische 
Verarbeitung der vom Nutzer 
bereitgestellten Informationen zu 
erbringen, sondern dahingehend eine 
aktive Rolle einnimmt, dass er Wissen 
oder Kontrolle über diese Informationen 
erhält. Diese Ausschlüsse sollten 
dementsprechend nicht für die Haftung im 
Zusammenhang mit Informationen gelten, 
die nicht vom Nutzer bereitgestellt werden, 
sondern vom Anbieter des 
Vermittlungsdienstes selbst, auch wenn 
diese Informationen im Rahmen der 
redaktionellen Verantwortung dieses 
Anbieters entwickelt wurden.

(18) Die in dieser Verordnung 
festgelegten Haftungsausschlüsse sollten 
nicht gelten, wenn der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten Wissen oder 
Kontrolle über Informationen hat. Diese 
Ausschlüsse sollten dementsprechend nicht 
für die Haftung im Zusammenhang mit 
Informationen gelten, die nicht vom Nutzer 
bereitgestellt werden, sondern vom 
Anbieter des Vermittlungsdienstes selbst, 
auch wenn diese Informationen im Rahmen 
der redaktionellen Verantwortung dieses 
Anbieters entwickelt wurden. Die in dieser 
Verordnung festgelegten 
Haftungsausschlüsse sollten nicht auf 
unklaren Begriffen wie einer „aktiven“, 
„neutralen“ oder „passiven“ Rolle der 
Anbieter beruhen.

Or. en
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Begründung

Gemäß der Stellungnahme des JURI-Ausschusses PE652.326v02, Ziffer 9, sollte die 
Haftungsregelung für die Anbieter von digitalen Diensten nicht an unbestimmte Begriffe wie 
eine „aktive“ bzw. „passive“ Rolle des Anbieters anknüpfen. Die diesbezügliche 
Rechtsprechung hat Rechtsunsicherheit nach sich gezogen, und zwar unter anderem aufgrund 
sich widersprechender Entscheidungen von Gerichten verschiedener Ebenen, was die 
„aktive“ oder „passive“ Rolle ein und derselben Art eines Dienstes anbelangt (vgl. 
Folgenabschätzung, S. 105). Die Safe-Harbour-Regelung kommt zur Anwendung, wenn die 
Anbieter weder über Wissen verfügen noch Kontrolle ausüben. In die Erwägungsgründe oder 
die Rechtsprechung werden keine zusätzlichen Kriterien aufgenommen.

Änderungsantrag 144
Axel Voss, Esteban González Pons, Luisa Regimenti, Monika Hohlmeier, Rainer 
Wieland, Daniel Caspary, Javier Zarzalejos, Sven Schulze, Christian Doleschal, Daniel 
Buda, Pascal Arimont

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Ein Anbieter von 
Vermittlungsdiensten, der bewusst mit 
einem Nutzer zusammenarbeitet, um 
illegale Tätigkeiten auszuüben, erbringt
die Dienstleistung nicht auf neutrale Weise 
und sollte dementsprechend die in dieser 
Verordnung vorgesehenen 
Haftungsausschlüsse nicht in Anspruch 
nehmen können.

(20) Der Anbieter sollte die in dieser 
Verordnung vorgesehenen 
Haftungsausschlüsse nicht in Anspruch 
nehmen können, wenn der Hauptzweck 
darin besteht, illegale Tätigkeiten 
auszuüben oder zu ermöglichen, oder 
wenn ein Anbieter eines 
Vermittlungsdienstes bewusst mit einem 
Nutzer zusammenarbeitet, um illegale 
Tätigkeiten auszuüben, und die 
Dienstleistung nicht auf neutrale Weise 
erbringt.

Or. en

Änderungsantrag 145
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Ein Anbieter von 
Vermittlungsdiensten, der bewusst mit 

(20) Ein Anbieter von 
Vermittlungsdiensten, deren Hauptzweck 
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einem Nutzer zusammenarbeitet, um
illegale Tätigkeiten auszuüben, erbringt 
die Dienstleistung nicht auf neutrale 
Weise und sollte dementsprechend die in 
dieser Verordnung vorgesehenen 
Haftungsausschlüsse nicht in Anspruch 
nehmen können.

darin besteht, illegale Tätigkeiten 
auszuüben oder zu erleichtern, sollte die in 
dieser Verordnung vorgesehenen 
Haftungsausschlüsse nicht in Anspruch 
nehmen können.

Or. fr

Änderungsantrag 146
Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Ein Anbieter von 
Vermittlungsdiensten, der bewusst mit 
einem Nutzer zusammenarbeitet, um 
illegale Tätigkeiten auszuüben, erbringt 
die Dienstleistung nicht auf neutrale 
Weise und sollte dementsprechend die in 
dieser Verordnung vorgesehenen 
Haftungsausschlüsse nicht in Anspruch 
nehmen können.

(20) Ein Anbieter von 
Vermittlungsdiensten, der bewusst mit 
einem Nutzer zusammenarbeitet, um 
illegale Tätigkeiten auszuüben, oder der 
hauptsächlich darauf abzielt, derartige 
Tätigkeiten auszuüben oder zu 
erleichtern, sollte dementsprechend die in 
dieser Verordnung vorgesehenen 
Haftungsausschlüsse nicht in Anspruch 
nehmen können.

Or. en

Änderungsantrag 147
Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Ein Anbieter sollte die 
Haftungsausschlüsse für die „reine 
Durchleitung“ und das „Caching“ in 
Anspruch nehmen können, wenn er in 
keiner Weise mit den übermittelten 
Informationen in Verbindung steht. 
Voraussetzung dafür ist unter anderem, 

(21) Ein Anbieter sollte die 
Haftungsausschlüsse für die „reine 
Durchleitung“ und das „Caching“ in 
Anspruch nehmen können, wenn er in 
keiner Weise mit den übermittelten 
Informationen in Verbindung steht. 
Voraussetzung dafür ist unter anderem, 
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dass er die von ihm übermittelten 
Informationen nicht verändert. Unter diese 
Anforderung sollten jedoch keine Eingriffe 
technischer Art im Verlauf der 
Übermittlung fallen, da sie die Integrität 
der übermittelten Informationen nicht 
verändern.

dass er die von ihm übermittelten 
Informationen nicht verändert. Unter diese 
Anforderung sollten jedoch keine Eingriffe 
technischer Art im Verlauf der 
Übermittlung fallen – etwa das 
Netzmanagement –, da sie die Integrität 
der übermittelten Informationen nicht 
verändern.

Or. en

Änderungsantrag 148
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Um den Haftungsausschluss für 
Hosting-Dienste in Anspruch nehmen zu 
können, sollte der Anbieter unverzüglich 
tätig werden und illegale Inhalte entfernen 
oder den Zugang dazu sperren, sobald er 
tatsächliche Kenntnis davon oder Wissen 
darüber erhält. Die Entfernung oder 
Sperrung des Zugangs sollte unter 
Beachtung des Grundsatzes der Freiheit 
der Meinungsäußerung erfolgen. Der 
Anbieter kann diese tatsächliche Kenntnis 
oder dieses Wissen insbesondere durch 
Untersuchungen aus eigener Initiative 
oder durch Meldungen erhalten, die bei 
ihm von Personen oder Stellen im 
Einklang mit dieser Verordnung 
eingehen, sofern diese Meldungen 
ausreichend präzise und hinreichend 
begründet sind, damit ein sorgfältiger 
Wirtschaftsteilnehmer die mutmaßlich 
illegalen Inhalte angemessen erkennen 
und bewerten und gegebenenfalls 
dagegen vorgehen kann.

(22) Um den Haftungsausschluss für 
Hosting-Dienste in Anspruch nehmen zu 
können, sollte der Anbieter unverzüglich 
tätig werden und illegale Inhalte entfernen 
oder den Zugang dazu sperren, sobald er 
tatsächliche Kenntnis davon oder Wissen 
darüber erhält.

Die Entfernung oder Sperrung des 
Zugangs sollte unter Beachtung aller 
einschlägigen Rechte, einschließlich des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung, des 
Rechts auf geistiges Eigentum und der 
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Freiheit der Ausübung einer 
Geschäftstätigkeit erfolgen.

Der Anbieter kann diese tatsächliche 
Kenntnis oder dieses Wissen insbesondere 
durch Untersuchungen aus eigener 
Initiative oder durch Meldungen erhalten, 
die bei ihm von Personen oder Stellen im 
Einklang mit dieser Verordnung 
eingehen, sofern diese Meldungen 
ausreichend präzise und hinreichend 
begründet sind, damit ein sorgfältiger 
Wirtschaftsteilnehmer die mutmaßlich 
illegalen Inhalte angemessen erkennen 
und bewerten und gegebenenfalls 
dagegen vorgehen kann.

Or. fr

Änderungsantrag 149
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Christel Schaldemose, Brando 
Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Um den Haftungsausschluss für 
Hosting-Dienste in Anspruch nehmen zu 
können, sollte der Anbieter unverzüglich 
tätig werden und illegale Inhalte entfernen 
oder den Zugang dazu sperren, sobald er 
tatsächliche Kenntnis davon oder Wissen 
darüber erhält. Die Entfernung oder 
Sperrung des Zugangs sollte unter 
Beachtung des Grundsatzes der Freiheit der 
Meinungsäußerung erfolgen. Der Anbieter 
kann diese tatsächliche Kenntnis oder 
dieses Wissen insbesondere durch 
Untersuchungen aus eigener Initiative 
oder durch Meldungen erhalten, die bei 
ihm von Personen oder Stellen im Einklang 
mit dieser Verordnung eingehen, sofern 
diese Meldungen ausreichend präzise und 
hinreichend begründet sind, damit ein 
sorgfältiger Wirtschaftsteilnehmer die 
mutmaßlich illegalen Inhalte angemessen 

(22) Um den Haftungsausschluss für 
Hosting-Dienste in Anspruch nehmen zu 
können, sollte der Anbieter unverzüglich 
tätig werden und illegale Inhalte entfernen 
oder den Zugang dazu sperren, sobald er 
tatsächliche Kenntnis davon oder Wissen 
darüber erhält. Die Entfernung oder 
Sperrung des Zugangs sollte unter 
Beachtung der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union, einschließlich 
des Grundsatzes der Freiheit der 
Meinungsäußerung, erfolgen. Der Anbieter 
kann diese tatsächliche Kenntnis oder 
dieses Wissen durch Meldungen erhalten, 
die bei ihm von Personen oder Stellen im 
Einklang mit dieser Verordnung eingehen, 
sofern diese Meldungen ausreichend 
präzise und hinreichend begründet sind, 
damit ein sorgfältiger 
Wirtschaftsteilnehmer die mutmaßlich 
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erkennen und bewerten und gegebenenfalls 
dagegen vorgehen kann.

illegalen Inhalte angemessen erkennen und 
bewerten und gegebenenfalls dagegen 
vorgehen kann.

Or. en

Änderungsantrag 150
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Um den Haftungsausschluss für 
Hosting-Dienste in Anspruch nehmen zu 
können, sollte der Anbieter unverzüglich 
tätig werden und illegale Inhalte entfernen 
oder den Zugang dazu sperren, sobald er 
tatsächliche Kenntnis davon oder Wissen 
darüber erhält. Die Entfernung oder 
Sperrung des Zugangs sollte unter 
Beachtung des Grundsatzes der Freiheit der 
Meinungsäußerung erfolgen. Der Anbieter 
kann diese tatsächliche Kenntnis oder 
dieses Wissen insbesondere durch 
Untersuchungen aus eigener Initiative oder 
durch Meldungen erhalten, die bei ihm von 
Personen oder Stellen im Einklang mit 
dieser Verordnung eingehen, sofern diese 
Meldungen ausreichend präzise und 
hinreichend begründet sind, damit ein 
sorgfältiger Wirtschaftsteilnehmer die 
mutmaßlich illegalen Inhalte angemessen 
erkennen und bewerten und gegebenenfalls 
dagegen vorgehen kann.

(22) Um den Haftungsausschluss für 
Hosting-Dienste in Anspruch nehmen zu 
können, sollte der Anbieter – nachdem er 
Kenntnis davon erlangt hat, dass Inhalte 
rechtswidrig sind – unverzüglich tätig 
werden und diese Inhalte entfernen oder 
den Zugang dazu sperren. Die Entfernung 
oder Sperrung des Zugangs sollte unter 
Beachtung des Grundsatzes der Freiheit der 
Meinungsäußerung erfolgen. Der Anbieter 
kann diese tatsächliche Kenntnis oder 
dieses Wissen insbesondere durch 
Untersuchungen aus eigener Initiative oder 
durch Meldungen erhalten, die bei ihm von 
Personen oder Stellen im Einklang mit 
dieser Verordnung eingehen, sofern diese 
Meldungen ausreichend präzise und 
hinreichend begründet sind, damit ein 
sorgfältiger Wirtschaftsteilnehmer die 
mutmaßlich illegalen Inhalte angemessen 
erkennen und bewerten und gegebenenfalls 
dagegen vorgehen kann.

Or. en

Begründung

Gegenstand von Beratungen über die Zuständigkeiten des JURI-Ausschusses. Der Begriff 
„tatsächliche Kenntnis“ muss im Einklang mit der einschlägigen Rechtsprechung 
dahingehend bestimmt werden, dass sich die Kenntnis auf die Unrechtmäßigkeit der 
Informationen und nicht nur auf deren Vorliegen bezieht (EuGH, Urteil vom 23. März 2010, 
C-236/08 bis C-238/08, Google France und Google gegen Vuitton, ECLI:EU:C:2010:159, 
Rn. 109). Durch diese Klarstellung wird verhindert, dass Anbieter legale Inhalte entfernen, 
um Haftungsrisiken zu umgehen.
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Änderungsantrag 151
Antonius Manders

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Um den wirksamen Schutz der 
Verbraucher bei Geschäftsvorgängen im 
Internet über Vermittlungsdienste zu 
gewährleisten, sollten bestimmte Anbieter 
von Hosting-Diensten, nämlich Online-
Plattformen, die Verbrauchern das 
Abschließen von Fernabsatzverträgen mit 
Unternehmern ermöglichen, den 
Haftungsausschluss für Anbieter von 
Hosting-Diensten gemäß dieser 
Verordnung nicht in Anspruch nehmen 
können, sofern diese Online-Plattformen 
die einschlägigen Informationen bezüglich 
der betreffenden Vorgänge in einer Weise 
darstellen, bei der Verbraucher davon 
ausgehen können, dass die Informationen 
entweder von der Online-Plattform selbst 
oder von einem ihrer Aufsicht oder 
Kontrolle unterstehenden Nutzer 
bereitgestellt werden und die Online-
Plattformen deshalb Kenntnis von oder 
Kontrolle über die Informationen haben 
müssen, selbst wenn dem nicht tatsächlich 
so ist. In dieser Hinsicht sollte objektiv und 
auf Grundlage aller relevanten Umstände 
ermittelt werden, ob die Darstellung bei 
einem durchschnittlichen und angemessen 
informierten Verbraucher diesen Eindruck 
erwecken kann.

(23) Um den wirksamen Schutz der 
Verbraucher bei Geschäftsvorgängen im 
Internet, einschließlich Online-
Finanztransaktionen, über 
Vermittlungsdienste zu gewährleisten, 
sollten bestimmte Anbieter von Hosting-
Diensten, nämlich Online-Plattformen, die 
Verbrauchern das Abschließen von 
Fernabsatzverträgen mit Unternehmern 
ermöglichen, den Haftungsausschluss für 
Anbieter von Hosting-Diensten gemäß 
dieser Verordnung nicht in Anspruch 
nehmen können, sofern diese Online-
Plattformen die einschlägigen 
Informationen bezüglich der betreffenden 
Vorgänge, einschließlich Online-
Finanztransaktionen, in einer Weise 
darstellen, bei der Verbraucher davon 
ausgehen können, dass die Informationen 
entweder von der Online-Plattform selbst 
oder von einem ihrer Aufsicht oder 
Kontrolle unterstehenden Nutzer 
bereitgestellt werden und die Online-
Plattformen deshalb Kenntnis von oder 
Kontrolle über die Informationen haben 
müssen, selbst wenn dem nicht tatsächlich 
so ist. In dieser Hinsicht sollte objektiv und 
auf Grundlage aller relevanten Umstände 
ermittelt werden, ob die Darstellung bei 
einem durchschnittlichen und angemessen 
informierten Verbraucher diesen Eindruck 
erwecken kann.

Or. nl

Änderungsantrag 152
Emmanuel Maurel
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Um den wirksamen Schutz der 
Verbraucher bei Geschäftsvorgängen im 
Internet über Vermittlungsdienste zu 
gewährleisten, sollten bestimmte Anbieter 
von Hosting-Diensten, nämlich Online-
Plattformen, die Verbrauchern das 
Abschließen von Fernabsatzverträgen mit 
Unternehmern ermöglichen, den 
Haftungsausschluss für Anbieter von 
Hosting-Diensten gemäß dieser 
Verordnung nicht in Anspruch nehmen 
können, sofern diese Online-Plattformen 
die einschlägigen Informationen bezüglich 
der betreffenden Vorgänge in einer Weise 
darstellen, bei der Verbraucher davon 
ausgehen können, dass die Informationen 
entweder von der Online-Plattform selbst 
oder von einem ihrer Aufsicht oder 
Kontrolle unterstehenden Nutzer 
bereitgestellt werden und die Online-
Plattformen deshalb Kenntnis von oder 
Kontrolle über die Informationen haben 
müssen, selbst wenn dem nicht tatsächlich 
so ist. In dieser Hinsicht sollte objektiv und 
auf Grundlage aller relevanten Umstände 
ermittelt werden, ob die Darstellung bei 
einem durchschnittlichen und angemessen 
informierten Verbraucher diesen Eindruck 
erwecken kann.

(23) Um den wirksamen Schutz der 
Verbraucher bei Geschäftsvorgängen im 
Internet über Vermittlungsdienste 
sicherzustellen, sollten die Anbieter von 
Hosting-Diensten, Online-Plattformen, die 
Verbrauchern das Abschließen von 
Fernabsatzverträgen mit Unternehmern 
ermöglichen, und andere Dienstleister wie 
Marktplätze den Haftungsausschluss für 
Anbieter von Hosting-Diensten gemäß 
dieser Verordnung nicht in Anspruch 
nehmen können, sofern diese Online-
Plattformen die einschlägigen 
Informationen bezüglich der betreffenden 
Vorgänge in einer Weise darstellen, bei der 
Verbraucher davon ausgehen können, dass 
die Informationen entweder von der 
Online-Plattform selbst oder von einem 
ihrer Aufsicht oder Kontrolle 
unterstehenden Nutzer bereitgestellt 
werden und die Online-Plattformen 
deshalb Kenntnis von oder Kontrolle über 
die Informationen haben müssen, selbst 
wenn dem nicht tatsächlich so ist. In dieser 
Hinsicht sollte objektiv und auf Grundlage 
aller relevanten Umstände ermittelt 
werden, ob die Darstellung bei einem 
durchschnittlichen und angemessen 
informierten Verbraucher diesen Eindruck 
erwecken kann.

Or. fr

Änderungsantrag 153
Axel Voss, Esteban González Pons, Luisa Regimenti, Monika Hohlmeier, Rainer 
Wieland, Daniel Caspary, Javier Zarzalejos, Sven Schulze, Christian Doleschal

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Um den wirksamen Schutz der (23) Um den wirksamen Schutz der 
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Verbraucher bei Geschäftsvorgängen im 
Internet über Vermittlungsdienste zu 
gewährleisten, sollten bestimmte Anbieter 
von Hosting-Diensten, nämlich Online-
Plattformen, die Verbrauchern das 
Abschließen von Fernabsatzverträgen mit 
Unternehmern ermöglichen, den 
Haftungsausschluss für Anbieter von 
Hosting-Diensten gemäß dieser 
Verordnung nicht in Anspruch nehmen 
können, sofern diese Online-Plattformen 
die einschlägigen Informationen bezüglich 
der betreffenden Vorgänge in einer Weise 
darstellen, bei der Verbraucher davon 
ausgehen können, dass die Informationen 
entweder von der Online-Plattform selbst 
oder von einem ihrer Aufsicht oder 
Kontrolle unterstehenden Nutzer 
bereitgestellt werden und die Online-
Plattformen deshalb Kenntnis von oder 
Kontrolle über die Informationen haben 
müssen, selbst wenn dem nicht tatsächlich 
so ist. In dieser Hinsicht sollte objektiv und 
auf Grundlage aller relevanten Umstände 
ermittelt werden, ob die Darstellung bei 
einem durchschnittlichen und angemessen 
informierten Verbraucher diesen Eindruck 
erwecken kann.

Verbraucher bei Geschäftsvorgängen im 
Internet über Vermittlungsdienste zu 
gewährleisten, sollten bestimmte Anbieter 
von Hosting-Diensten, nämlich Online-
Plattformen, die Verbrauchern das 
Abschließen von Fernabsatzverträgen mit 
Unternehmern auf der Plattform
ermöglichen, den Haftungsausschluss für 
Anbieter von Hosting-Diensten gemäß 
dieser Verordnung nicht in Anspruch 
nehmen können, sofern diese Online-
Plattformen die einschlägigen 
Informationen bezüglich der betreffenden 
Vorgänge in einer Weise darstellen, bei der 
Verbraucher davon ausgehen können, dass 
die Informationen entweder von der 
Online-Plattform selbst oder von einem 
ihrer Aufsicht oder Kontrolle 
unterstehenden Nutzer bereitgestellt 
werden und die Online-Plattformen 
deshalb Kenntnis von oder Kontrolle über 
die Informationen haben müssen, selbst 
wenn dem nicht tatsächlich so ist. In dieser 
Hinsicht sollte objektiv und auf Grundlage 
aller relevanten Umstände ermittelt 
werden, ob die Darstellung bei einem 
durchschnittlichen und angemessen 
informierten Verbraucher diesen Eindruck 
erwecken kann.

Or. en

Änderungsantrag 154
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Um Rechtssicherheit zu schaffen 
und Abschreckung vor Tätigkeiten zu 
vermeiden, die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten auf freiwilliger 
Basis zur Erkennung und Feststellung 
von illegalen Inhalten sowie zum 
Vorgehen dagegen durchführen können, 
sollte präzisiert werden, dass die bloße 

entfällt
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Durchführung solcher Tätigkeiten durch 
Anbieter nicht dazu führt, dass die 
Haftungsausschlüsse gemäß dieser 
Verordnung nicht in Anspruch 
genommen werden können, sofern diese 
Tätigkeiten nach Treu und Glauben und 
sorgfältig durchgeführt werden. Zudem 
sollte präzisiert werden, dass das bloße 
Ergreifen von Maßnahmen durch die 
Anbieter nach Treu und Glauben zur 
Einhaltung der Anforderungen des 
Unionsrechts, einschließlich derer gemäß 
dieser Verordnung im Hinblick auf ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen, nicht 
dazu führen sollte, dass diese Ausschlüsse 
nicht in Anspruch genommen werden 
können. Jegliche Tätigkeiten und 
Maßnahmen, die ein Anbieter 
möglicherweise durchgeführt bzw. 
ergriffen hat, sollten daher nicht 
berücksichtigt werden, um zu ermitteln, 
ob der Anbieter einen 
Haftungsausschluss in Anspruch nehmen 
kann, insbesondere in Bezug darauf, ob 
der Anbieter die Dienstleistung auf 
neutrale Weise erbringt und die 
einschlägige Vorschrift daher für ihn
gelten kann, ohne dass dies jedoch 
bedeutet, dass sich der Anbieter 
zwangsläufig darauf berufen kann.

Or. fr

Änderungsantrag 155
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Um Rechtssicherheit zu schaffen 
und Abschreckung vor Tätigkeiten zu 
vermeiden, die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten auf freiwilliger 
Basis zur Erkennung und Feststellung 
von illegalen Inhalten sowie zum 
Vorgehen dagegen durchführen können, 

entfällt
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sollte präzisiert werden, dass die bloße 
Durchführung solcher Tätigkeiten durch 
Anbieter nicht dazu führt, dass die 
Haftungsausschlüsse gemäß dieser 
Verordnung nicht in Anspruch 
genommen werden können, sofern diese 
Tätigkeiten nach Treu und Glauben und 
sorgfältig durchgeführt werden. Zudem 
sollte präzisiert werden, dass das bloße 
Ergreifen von Maßnahmen durch die 
Anbieter nach Treu und Glauben zur 
Einhaltung der Anforderungen des 
Unionsrechts, einschließlich derer gemäß 
dieser Verordnung im Hinblick auf ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen, nicht 
dazu führen sollte, dass diese Ausschlüsse 
nicht in Anspruch genommen werden 
können. Jegliche Tätigkeiten und 
Maßnahmen, die ein Anbieter 
möglicherweise durchgeführt bzw. 
ergriffen hat, sollten daher nicht 
berücksichtigt werden, um zu ermitteln, 
ob der Anbieter einen 
Haftungsausschluss in Anspruch nehmen 
kann, insbesondere in Bezug darauf, ob 
der Anbieter die Dienstleistung auf 
neutrale Weise erbringt und die 
einschlägige Vorschrift daher für ihn 
gelten kann, ohne dass dies jedoch 
bedeutet, dass sich der Anbieter 
zwangsläufig darauf berufen kann.

Or. en

Begründung

Vgl. Begründung für die Streichung von Artikel 6.

Änderungsantrag 156
Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Um Rechtssicherheit zu schaffen 
und Abschreckung vor Tätigkeiten zu 

(25) Um Rechtssicherheit zu schaffen 
und Abschreckung vor Tätigkeiten zu 
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vermeiden, die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten auf freiwilliger Basis 
zur Erkennung und Feststellung von 
illegalen Inhalten sowie zum Vorgehen 
dagegen durchführen können, sollte 
präzisiert werden, dass die bloße 
Durchführung solcher Tätigkeiten durch 
Anbieter nicht dazu führt, dass die 
Haftungsausschlüsse gemäß dieser 
Verordnung nicht in Anspruch genommen 
werden können, sofern diese Tätigkeiten 
nach Treu und Glauben und sorgfältig 
durchgeführt werden. Zudem sollte 
präzisiert werden, dass das bloße Ergreifen 
von Maßnahmen durch die Anbieter nach 
Treu und Glauben zur Einhaltung der 
Anforderungen des Unionsrechts, 
einschließlich derer gemäß dieser 
Verordnung im Hinblick auf ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen, nicht 
dazu führen sollte, dass diese Ausschlüsse 
nicht in Anspruch genommen werden 
können. Jegliche Tätigkeiten und 
Maßnahmen, die ein Anbieter 
möglicherweise durchgeführt bzw. 
ergriffen hat, sollten daher nicht 
berücksichtigt werden, um zu ermitteln, ob 
der Anbieter einen Haftungsausschluss in 
Anspruch nehmen kann, insbesondere in 
Bezug darauf, ob der Anbieter die 
Dienstleistung auf neutrale Weise erbringt 
und die einschlägige Vorschrift daher für 
ihn gelten kann, ohne dass dies jedoch 
bedeutet, dass sich der Anbieter 
zwangsläufig darauf berufen kann.

vermeiden, die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten auf freiwilliger Basis 
zur Erkennung und Feststellung von 
illegalen Inhalten sowie zum Vorgehen 
dagegen durchführen können, sollte 
präzisiert werden, dass die bloße 
Durchführung solcher Tätigkeiten durch 
Anbieter nicht dazu führt, dass die 
Haftungsausschlüsse gemäß dieser 
Verordnung nicht in Anspruch genommen 
werden können, sofern diese Tätigkeiten 
nach Treu und Glauben und sorgfältig 
durchgeführt werden. Zudem sollte 
präzisiert werden, dass das bloße Ergreifen 
von Maßnahmen durch die Anbieter nach 
Treu und Glauben zur Einhaltung der 
Anforderungen des Unionsrechts, 
einschließlich derer gemäß dieser 
Verordnung im Hinblick auf ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen, nicht 
dazu führen sollte, dass diese Ausschlüsse 
nicht in Anspruch genommen werden 
können. Jegliche Tätigkeiten und 
Maßnahmen, die ein Anbieter 
möglicherweise durchgeführt bzw. 
ergriffen hat, um auf freiwilliger Basis 
illegale Inhalte zu erkennen, festzustellen 
und dagegen vorzugehen, sollten daher 
nicht berücksichtigt werden, um zu 
ermitteln, ob der Anbieter einen 
Haftungsausschluss in Anspruch nehmen 
kann, insbesondere in Bezug darauf, ob der 
Anbieter die Dienstleistung auf neutrale 
Weise erbringt und die einschlägige 
Vorschrift daher für ihn gelten kann, ohne 
dass dies jedoch bedeutet, dass sich der 
Anbieter zwangsläufig darauf berufen 
kann.

Or. en

Änderungsantrag 157
Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Um Rechtssicherheit zu schaffen 
und Abschreckung vor Tätigkeiten zu 
vermeiden, die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten auf freiwilliger Basis 
zur Erkennung und Feststellung von 
illegalen Inhalten sowie zum Vorgehen 
dagegen durchführen können, sollte 
präzisiert werden, dass die bloße 
Durchführung solcher Tätigkeiten durch 
Anbieter nicht dazu führt, dass die 
Haftungsausschlüsse gemäß dieser 
Verordnung nicht in Anspruch genommen 
werden können, sofern diese Tätigkeiten 
nach Treu und Glauben und sorgfältig 
durchgeführt werden. Zudem sollte 
präzisiert werden, dass das bloße Ergreifen 
von Maßnahmen durch die Anbieter nach 
Treu und Glauben zur Einhaltung der 
Anforderungen des Unionsrechts, 
einschließlich derer gemäß dieser 
Verordnung im Hinblick auf ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen, nicht 
dazu führen sollte, dass diese Ausschlüsse 
nicht in Anspruch genommen werden 
können. Jegliche Tätigkeiten und 
Maßnahmen, die ein Anbieter 
möglicherweise durchgeführt bzw. 
ergriffen hat, sollten daher nicht 
berücksichtigt werden, um zu ermitteln, ob 
der Anbieter einen Haftungsausschluss in 
Anspruch nehmen kann, insbesondere in 
Bezug darauf, ob der Anbieter die 
Dienstleistung auf neutrale Weise erbringt 
und die einschlägige Vorschrift daher für 
ihn gelten kann, ohne dass dies jedoch 
bedeutet, dass sich der Anbieter 
zwangsläufig darauf berufen kann.

(25) Um Rechtssicherheit zu schaffen, 
eine verhältnismäßige Anwendbarkeit des 
Regulierungsrahmens sicherzustellen und 
Abschreckung vor Tätigkeiten zu 
vermeiden, die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten auf freiwilliger Basis 
zur Erkennung und Feststellung von 
illegalen Inhalten sowie zum Vorgehen 
dagegen durchführen können, sollte 
präzisiert werden, dass die bloße 
Durchführung solcher Tätigkeiten durch 
Anbieter nicht dazu führt, dass die 
Haftungsausschlüsse gemäß dieser 
Verordnung nicht in Anspruch genommen 
werden können, sofern diese Tätigkeiten 
nach Treu und Glauben und sorgfältig 
durchgeführt werden. Zudem sollte 
präzisiert werden, dass das bloße Ergreifen 
von Maßnahmen durch die Anbieter nach 
Treu und Glauben zur Einhaltung der 
Anforderungen des Unionsrechts, 
einschließlich derer gemäß dieser 
Verordnung im Hinblick auf ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen, nicht 
dazu führen sollte, dass diese Ausschlüsse 
nicht in Anspruch genommen werden 
können. Jegliche Tätigkeiten und 
Maßnahmen, die ein Anbieter 
möglicherweise durchgeführt bzw. 
ergriffen hat, sollten daher nicht 
berücksichtigt werden, um zu ermitteln, ob 
der Anbieter einen Haftungsausschluss in 
Anspruch nehmen kann, insbesondere in 
Bezug darauf, ob der Anbieter die 
Dienstleistung auf neutrale Weise erbringt 
und die einschlägige Vorschrift daher für 
ihn gelten kann, ohne dass dies jedoch 
bedeutet, dass sich der Anbieter 
zwangsläufig darauf berufen kann.

Or. ro

Änderungsantrag 158
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Christel Schaldemose, Brando 
Benifei
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Um Rechtssicherheit zu schaffen 
und Abschreckung vor Tätigkeiten zu 
vermeiden, die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten auf freiwilliger Basis 
zur Erkennung und Feststellung von 
illegalen Inhalten sowie zum Vorgehen 
dagegen durchführen können, sollte 
präzisiert werden, dass die bloße 
Durchführung solcher Tätigkeiten durch 
Anbieter nicht dazu führt, dass die 
Haftungsausschlüsse gemäß dieser 
Verordnung nicht in Anspruch genommen 
werden können, sofern diese Tätigkeiten 
nach Treu und Glauben und sorgfältig 
durchgeführt werden. Zudem sollte 
präzisiert werden, dass das bloße Ergreifen 
von Maßnahmen durch die Anbieter nach 
Treu und Glauben zur Einhaltung der 
Anforderungen des Unionsrechts, 
einschließlich derer gemäß dieser 
Verordnung im Hinblick auf ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen, nicht 
dazu führen sollte, dass diese Ausschlüsse 
nicht in Anspruch genommen werden 
können. Jegliche Tätigkeiten und 
Maßnahmen, die ein Anbieter 
möglicherweise durchgeführt bzw. 
ergriffen hat, sollten daher nicht 
berücksichtigt werden, um zu ermitteln, ob 
der Anbieter einen Haftungsausschluss in 
Anspruch nehmen kann, insbesondere in 
Bezug darauf, ob der Anbieter die 
Dienstleistung auf neutrale Weise erbringt 
und die einschlägige Vorschrift daher für 
ihn gelten kann, ohne dass dies jedoch 
bedeutet, dass sich der Anbieter 
zwangsläufig darauf berufen kann.

(25) Um Rechtssicherheit zu schaffen 
und Abschreckung vor Tätigkeiten zu 
vermeiden, die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten auf freiwilliger Basis 
zur Erkennung und Feststellung von 
illegalen Inhalten sowie zum Vorgehen 
dagegen durchführen können, sollte 
präzisiert werden, dass die bloße 
Durchführung solcher Tätigkeiten durch 
Anbieter nicht dazu führt, dass die 
Haftungsausschlüsse gemäß dieser 
Verordnung nicht in Anspruch genommen 
werden können, sofern diese Tätigkeiten 
nach Treu und Glauben und sorgfältig 
durchgeführt werden und mit zusätzlichen 
Garantien einhergehen. Zudem sollte 
präzisiert werden, dass das bloße Ergreifen 
von Maßnahmen durch die Anbieter nach 
Treu und Glauben zur Einhaltung der 
Anforderungen des Unionsrechts, 
einschließlich derer gemäß dieser 
Verordnung im Hinblick auf ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen, nicht 
dazu führen sollte, dass diese Ausschlüsse 
nicht in Anspruch genommen werden 
können. Jegliche Tätigkeiten und 
Maßnahmen, die ein Anbieter 
möglicherweise durchgeführt bzw. 
ergriffen hat, sollten daher nicht 
berücksichtigt werden, um zu ermitteln, ob 
der Anbieter einen Haftungsausschluss in 
Anspruch nehmen kann, insbesondere in 
Bezug darauf, ob der Anbieter die 
Dienstleistung auf neutrale Weise erbringt 
und die einschlägige Vorschrift daher für 
ihn gelten kann, ohne dass dies jedoch 
bedeutet, dass sich der Anbieter 
zwangsläufig darauf berufen kann.

Or. en

Änderungsantrag 159
Alessandra Basso, Gunnar Beck, Gilles Lebreton
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Um Rechtssicherheit zu schaffen 
und Abschreckung vor Tätigkeiten zu 
vermeiden, die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten auf freiwilliger Basis 
zur Erkennung und Feststellung von 
illegalen Inhalten sowie zum Vorgehen 
dagegen durchführen können, sollte 
präzisiert werden, dass die bloße 
Durchführung solcher Tätigkeiten durch 
Anbieter nicht dazu führt, dass die 
Haftungsausschlüsse gemäß dieser 
Verordnung nicht in Anspruch genommen 
werden können, sofern diese Tätigkeiten 
nach Treu und Glauben und sorgfältig 
durchgeführt werden. Zudem sollte 
präzisiert werden, dass das bloße Ergreifen 
von Maßnahmen durch die Anbieter nach 
Treu und Glauben zur Einhaltung der 
Anforderungen des Unionsrechts, 
einschließlich derer gemäß dieser 
Verordnung im Hinblick auf ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen, nicht 
dazu führen sollte, dass diese Ausschlüsse 
nicht in Anspruch genommen werden 
können. Jegliche Tätigkeiten und 
Maßnahmen, die ein Anbieter 
möglicherweise durchgeführt bzw. 
ergriffen hat, sollten daher nicht 
berücksichtigt werden, um zu ermitteln, ob 
der Anbieter einen Haftungsausschluss in 
Anspruch nehmen kann, insbesondere in 
Bezug darauf, ob der Anbieter die 
Dienstleistung auf neutrale Weise erbringt 
und die einschlägige Vorschrift daher für 
ihn gelten kann, ohne dass dies jedoch 
bedeutet, dass sich der Anbieter 
zwangsläufig darauf berufen kann.

(25) Um Rechtssicherheit zu schaffen 
und Abschreckung vor Tätigkeiten zu 
vermeiden, die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten auf freiwilliger Basis 
zur Erkennung und Feststellung von 
illegalen Inhalten sowie zum Vorgehen 
dagegen durchführen können, sollte 
präzisiert werden, dass die bloße 
Durchführung solcher Tätigkeiten durch 
Anbieter nicht dazu führt, dass die 
Haftungsausschlüsse gemäß dieser 
Verordnung nicht in Anspruch genommen 
werden können, sofern diese Tätigkeiten 
nach Treu und Glauben und sorgfältig 
durchgeführt werden. Zudem sollte 
präzisiert werden, dass das bloße Ergreifen 
von Maßnahmen durch die Anbieter nach 
Treu und Glauben zur Einhaltung der 
Anforderungen des einzelstaatlichen 
Rechts und des Unionsrechts, 
einschließlich derer gemäß dieser 
Verordnung im Hinblick auf ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen, nicht 
dazu führen sollte, dass diese Ausschlüsse 
nicht in Anspruch genommen werden 
können. Jegliche Tätigkeiten und 
Maßnahmen, die ein Anbieter 
möglicherweise durchgeführt bzw. 
ergriffen hat, sollten daher nicht 
berücksichtigt werden, um zu ermitteln, ob 
der Anbieter einen Haftungsausschluss in 
Anspruch nehmen kann, insbesondere in 
Bezug darauf, ob der Anbieter die 
Dienstleistung auf neutrale Weise erbringt 
und die einschlägige Vorschrift daher für 
ihn gelten kann, ohne dass dies jedoch 
bedeutet, dass sich der Anbieter 
zwangsläufig darauf berufen kann.

Or. en

Änderungsantrag 160
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Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Während es bei den Vorschriften in 
Kapitel II dieser Verordnung vor allem um 
den Haftungsausschluss für Anbieter von 
Vermittlungsdiensten geht, ist es wichtig, 
darauf hinzuweisen, dass trotz der 
wichtigen Rolle, die diese Anbieter im 
Allgemeinen einnehmen, das Problem der 
illegalen Inhalte und Tätigkeiten im 
Internet nicht allein durch den Fokus auf 
deren Haftung und Verantwortung 
bewältigt werden sollte. Wenn möglich 
sollten Dritte, die von im Internet 
übertragenen oder gespeicherten illegalen 
Inhalten betroffen sind, versuchen, 
Konflikte im Zusammenhang mit solchen 
Inhalten beizulegen, ohne die 
betreffenden Anbieter von 
Vermittlungsdiensten zu beteiligen. Die 
Nutzer sollten für die von ihnen 
bereitgestellten und möglicherweise über 
Vermittlungsdienste verbreiteten illegalen 
Inhalte haften, sofern die geltenden 
Vorschriften des Unionsrechts und des 
nationalen Rechts zur Festlegung solcher 
Haftung dies vorsehen. Gegebenenfalls 
sollten auch andere Akteure, etwa 
Gruppenmoderatoren im nicht 
öffentlichen Online-Umfeld, insbesondere 
in großen Gruppen, dabei helfen, die 
Verbreitung illegaler Inhalte im Internet 
im Einklang mit dem geltenden Recht zu 
verhindern. Ist es erforderlich, die 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft zu beteiligen, 
einschließlich der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten, so sollten zudem 
sämtliche Aufforderungen zu einer 
solchen Beteiligung oder entsprechende 
Anordnungen grundsätzlich an 
denjenigen Akteur gerichtet werden, der 
über die technischen und operativen 
Fähigkeiten verfügt, gegen bestimmte 
illegale Inhalte vorzugehen, um jegliche 

(26) Während es bei den Vorschriften in 
Kapitel II dieser Verordnung vor allem um 
den Haftungsausschluss für Anbieter von 
Vermittlungsdiensten geht, ist es wichtig, 
darauf hinzuweisen, dass trotz der 
wichtigen Rolle, die diese Anbieter im 
Allgemeinen einnehmen, das Problem der 
illegalen Inhalte und Tätigkeiten im 
Internet nicht allein durch den Fokus auf 
deren Haftung und Verantwortung 
bewältigt werden sollte. In vielen Fällen 
sind Anbieter von Vermittlungsdiensten 
am besten in der Lage, das Problem
illegaler Inhalte und Handlungen zu 
lösen, indem sie den Zugang zu diesen 
Inhalten insbesondere auf Antrag Dritter, 
die von diesen im Internet übermittelten 
oder gespeicherten illegalen Inhalten 
betroffen sind, entfernen oder sperren.
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negativen Auswirkungen auf die 
Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von 
nicht illegalen Informationen zu 
vermeiden und so gering wie möglich zu 
halten.

Die Nutzer sollten für die von ihnen 
bereitgestellten und möglicherweise über 
Vermittlungsdienste verbreiteten illegalen 
Inhalte haften, sofern die geltenden 
Vorschriften des Unionsrechts und des 
nationalen Rechts zur Festlegung solcher 
Haftung dies 
vorsehen.Erforderlichenfalls sollten auch 
andere Akteure, etwa 
Gruppenmoderatoren im nicht 
öffentlichen Online-Umfeld, insbesondere 
in großen Gruppen, dabei helfen, die 
Verbreitung illegaler Inhalte im Internet 
im Einklang mit dem geltenden Recht zu 
verhindern.Ist es erforderlich, die 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft zu beteiligen, 
einschließlich der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten, so sollten zudem 
sämtliche Aufforderungen zu einer 
solchen Beteiligung oder entsprechende 
Anordnungen grundsätzlich an 
denjenigen Akteur gerichtet werden, der 
über die technischen und betrieblichen 
Fähigkeiten verfügt, gegen bestimmte 
illegale Inhalte vorzugehen, um jegliche 
negativen Auswirkungen auf die 
Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von 
nicht illegalen Informationen zu 
verhindern und so gering wie möglich zu 
halten.

Parteien, die technisch und betrieblich 
dazu in der Lage sind, gegen illegale 
Inhalte vorzugehen, müssen daher 
sicherstellen, dass Dritte sie leicht 
identifizieren und kontaktieren können, 
um gegen illegale Inhalte vorzugehen.

Or. fr

Änderungsantrag 161
Kosma Złotowski
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Während es bei den Vorschriften in 
Kapitel II dieser Verordnung vor allem um 
den Haftungsausschluss für Anbieter von 
Vermittlungsdiensten geht, ist es wichtig, 
darauf hinzuweisen, dass trotz der 
wichtigen Rolle, die diese Anbieter im 
Allgemeinen einnehmen, das Problem der 
illegalen Inhalte und Tätigkeiten im 
Internet nicht allein durch den Fokus auf 
deren Haftung und Verantwortung 
bewältigt werden sollte. Wenn möglich 
sollten Dritte, die von im Internet 
übertragenen oder gespeicherten illegalen 
Inhalten betroffen sind, versuchen, 
Konflikte im Zusammenhang mit solchen 
Inhalten beizulegen, ohne die betreffenden 
Anbieter von Vermittlungsdiensten zu 
beteiligen. Die Nutzer sollten für die von 
ihnen bereitgestellten und möglicherweise 
über Vermittlungsdienste verbreiteten 
illegalen Inhalte haften, sofern die 
geltenden Vorschriften des Unionsrechts 
und des nationalen Rechts zur Festlegung 
solcher Haftung dies vorsehen. 
Gegebenenfalls sollten auch andere 
Akteure, etwa Gruppenmoderatoren im 
nicht öffentlichen Online-Umfeld, 
insbesondere in großen Gruppen, dabei 
helfen, die Verbreitung illegaler Inhalte im 
Internet im Einklang mit dem geltenden 
Recht zu verhindern. Ist es erforderlich, die 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft zu beteiligen, 
einschließlich der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten, so sollten zudem 
sämtliche Aufforderungen zu einer solchen 
Beteiligung oder entsprechende 
Anordnungen grundsätzlich an denjenigen 
Akteur gerichtet werden, der über die 
technischen und operativen Fähigkeiten 
verfügt, gegen bestimmte illegale Inhalte 
vorzugehen, um jegliche negativen 
Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und 
Zugänglichkeit von nicht illegalen 

(26) Während es bei den Vorschriften in 
Kapitel II dieser Verordnung vor allem um 
den Haftungsausschluss für Anbieter von 
Vermittlungsdiensten geht, ist es wichtig, 
darauf hinzuweisen, dass trotz der 
wichtigen Rolle, die diese Anbieter im 
Allgemeinen einnehmen, das Problem der 
illegalen Inhalte und Tätigkeiten im 
Internet nicht allein durch den Fokus auf 
deren Haftung und Verantwortung 
bewältigt werden sollte. Wenn möglich 
sollten Dritte, die von im Internet 
übertragenen oder gespeicherten illegalen 
Inhalten betroffen sind, versuchen, 
Konflikte im Zusammenhang mit solchen 
Inhalten beizulegen, ohne die betreffenden 
Anbieter von Vermittlungsdiensten zu 
beteiligen. Die Nutzer sollten für die von 
ihnen bereitgestellten und möglicherweise 
über Vermittlungsdienste verbreiteten 
illegalen Inhalte haften, sofern die 
geltenden Vorschriften des Unionsrechts 
und des nationalen Rechts zur Festlegung 
solcher Haftung dies vorsehen. 
Gegebenenfalls sollten auch andere 
Akteure, etwa Gruppenmoderatoren im 
nicht öffentlichen Online-Umfeld, 
insbesondere in großen Gruppen, dabei 
helfen, die Verbreitung illegaler Inhalte im 
Internet im Einklang mit dem geltenden 
Recht zu verhindern. Ist es erforderlich, die 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft zu beteiligen, 
einschließlich der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten, so sollten zudem 
sämtliche Aufforderungen zu einer solchen 
Beteiligung oder entsprechende 
Anordnungen grundsätzlich an denjenigen 
Akteur gerichtet werden, der über die 
technischen und operativen Fähigkeiten 
verfügt, gegen bestimmte illegale Inhalte 
vorzugehen, wobei sich diese Fähigkeiten 
aus den Regulierungs- oder 
Vertragsbestimmungen ergeben können, 
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Informationen zu vermeiden und so gering 
wie möglich zu halten.

um jegliche negativen Auswirkungen auf 
die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von 
nicht illegalen Informationen zu vermeiden 
und so gering wie möglich zu halten. 
Folglich sollten Anbieter von 
Vermittlungsdiensten nur dann gegen die 
bestimmten illegalen Inhalte vorgehen, 
wenn sie am besten dafür geeignet sind, 
und die Sperrverfügungen sollten als 
letztes Mittel betrachtet und nur dann 
angewandt werden, wenn alle anderen 
Optionen ausgeschöpft sind.

Or. en

Änderungsantrag 162
Brando Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Während es bei den Vorschriften in 
Kapitel II dieser Verordnung vor allem um 
den Haftungsausschluss für Anbieter von 
Vermittlungsdiensten geht, ist es wichtig, 
darauf hinzuweisen, dass trotz der 
wichtigen Rolle, die diese Anbieter im 
Allgemeinen einnehmen, das Problem der 
illegalen Inhalte und Tätigkeiten im 
Internet nicht allein durch den Fokus auf 
deren Haftung und Verantwortung 
bewältigt werden sollte. Wenn möglich 
sollten Dritte, die von im Internet 
übertragenen oder gespeicherten illegalen 
Inhalten betroffen sind, versuchen, 
Konflikte im Zusammenhang mit solchen 
Inhalten beizulegen, ohne die betreffenden 
Anbieter von Vermittlungsdiensten zu 
beteiligen. Die Nutzer sollten für die von 
ihnen bereitgestellten und möglicherweise 
über Vermittlungsdienste verbreiteten 
illegalen Inhalte haften, sofern die 
geltenden Vorschriften des Unionsrechts 
und des nationalen Rechts zur Festlegung 
solcher Haftung dies vorsehen. 
Gegebenenfalls sollten auch andere 

(26) Während es bei den Vorschriften in 
Kapitel II dieser Verordnung vor allem um 
den Haftungsausschluss für Anbieter von 
Vermittlungsdiensten geht, ist es wichtig, 
darauf hinzuweisen, dass trotz der 
wichtigen Rolle, die diese Anbieter im 
Allgemeinen einnehmen, das Problem der 
illegalen Inhalte und Tätigkeiten im 
Internet nicht allein durch den Fokus auf 
deren Haftung und Verantwortung 
bewältigt werden sollte. Wenn möglich 
sollten Dritte, die von im Internet 
übertragenen oder gespeicherten illegalen 
Inhalten betroffen sind, versuchen, 
Konflikte im Zusammenhang mit solchen 
Inhalten beizulegen, ohne die betreffenden 
Anbieter von Vermittlungsdiensten zu 
beteiligen. Die Nutzer sollten für die von 
ihnen bereitgestellten und möglicherweise 
über Vermittlungsdienste verbreiteten 
illegalen Inhalte haften, sofern die 
geltenden Vorschriften des Unionsrechts 
und des nationalen Rechts zur Festlegung 
solcher Haftung dies vorsehen. 
Gegebenenfalls sollten auch andere 
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Akteure, etwa Gruppenmoderatoren im 
nicht öffentlichen Online-Umfeld, 
insbesondere in großen Gruppen, dabei 
helfen, die Verbreitung illegaler Inhalte im 
Internet im Einklang mit dem geltenden 
Recht zu verhindern. Ist es erforderlich, die 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft zu beteiligen, 
einschließlich der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten, so sollten zudem 
sämtliche Aufforderungen zu einer solchen 
Beteiligung oder entsprechende 
Anordnungen grundsätzlich an denjenigen 
Akteur gerichtet werden, der über die 
technischen und operativen Fähigkeiten 
verfügt, gegen bestimmte illegale Inhalte 
vorzugehen, um jegliche negativen 
Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und 
Zugänglichkeit von nicht illegalen 
Informationen zu vermeiden und so gering 
wie möglich zu halten.

Akteure, etwa Gruppenmoderatoren im 
nicht öffentlichen oder öffentlichen
Online-Umfeld, insbesondere in großen 
Gruppen, dabei helfen, die Verbreitung 
illegaler Inhalte im Internet im Einklang 
mit dem geltenden Recht zu verhindern. Ist 
es erforderlich, die Anbieter von Diensten 
der Informationsgesellschaft zu beteiligen, 
einschließlich der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten, so sollten zudem 
sämtliche Aufforderungen zu einer solchen 
Beteiligung oder entsprechende 
Anordnungen grundsätzlich an denjenigen 
Akteur gerichtet werden, der über die 
technischen und operativen Fähigkeiten
verfügt, gegen bestimmte illegale Inhalte 
vorzugehen, um jegliche negativen 
Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und 
Zugänglichkeit von nicht illegalen 
Informationen zu vermeiden und so gering 
wie möglich zu halten.

Or. en

Änderungsantrag 163
Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Seit dem Jahr 2000 wurden neue 
Technologien entwickelt, die für eine 
bessere Verfügbarkeit, Wirksamkeit, 
Geschwindigkeit, Verlässlichkeit, 
Kapazität und Sicherheit von Systemen für 
die Übermittlung und Speicherung von 
Daten im Internet sorgen, wodurch ein 
immer komplexeres Online-Ökosystem 
entstanden ist. In dieser Hinsicht sollte 
daran erinnert werden, dass Anbieter von 
Diensten zur Bereitstellung und 
Vereinfachung der zugrunde liegenden 
logischen Architektur und des 
reibungslosen Funktionierens des Internets, 
einschließlich technischer Hilfsfunktionen, 
ebenfalls die in dieser Verordnung 

(27) Seit dem Jahr 2000 wurden neue 
Technologien entwickelt, die für eine 
bessere Verfügbarkeit, Wirksamkeit, 
Geschwindigkeit, Verlässlichkeit, 
Kapazität und Sicherheit von Systemen für 
die Übermittlung und Speicherung von 
Daten im Internet sorgen, wodurch ein 
immer komplexeres Online-Ökosystem 
entstanden ist. In dieser Hinsicht sollte 
daran erinnert werden, dass Anbieter von 
Diensten zur Bereitstellung und 
Vereinfachung der zugrunde liegenden 
logischen Architektur und des 
reibungslosen Funktionierens des Internets, 
einschließlich technischer Hilfsfunktionen, 
ebenfalls die in dieser Verordnung 
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festgelegten Haftungsausschlüsse in 
Anspruch nehmen können, sofern ihre 
Dienste als „reine Durchleitung“, 
„Caching“ oder „Hosting“ einzuordnen 
sind. Zu solchen Diensten gehören 
gegebenenfalls lokale Funknetze (WLAN), 
DNS-Dienste, die Dienste von 
Namenregistern der Domäne oberster Stufe 
und Zertifizierungsstellen, die digitale 
Zertifikate ausstellen, oder Netze zur 
Bereitstellung von Inhalten, die Funktionen 
anderer Anbieter von Vermittlungsdiensten 
bereitstellen oder verbessern. Auch Dienste 
für Kommunikationszwecke und die 
technischen Mittel für ihre Bereitstellung 
haben sich stark entwickelt und zur 
Entstehung von Online-Diensten wie der 
Internet-Sprachtelefonie (VoIP), 
Nachrichtenübermittlungsdiensten und 
webgestützten E-Mail-Diensten geführt, 
bei denen die Kommunikation über einen 
Internetzugangsdienst ermöglicht wird. Bei 
diesen Diensten ist ebenfalls eine 
Inanspruchnahme der Haftungsausschlüsse 
möglich, sofern sie als „reine 
Durchleitung“, „Caching“ oder „Hosting“ 
einzuordnen sind.

festgelegten Haftungsausschlüsse in 
Anspruch nehmen können, sofern ihre 
Dienste als „reine Durchleitung“, 
„Caching“ oder „Hosting“ einzuordnen 
sind. Zu solchen Diensten gehören 
gegebenenfalls lokale Funknetze (WLAN), 
DNS-Dienste, die Dienste von 
Namenregistern der Domäne oberster Stufe 
und Zertifizierungsstellen, die digitale 
Zertifikate ausstellen, oder Netze zur 
Bereitstellung von Inhalten, die Funktionen 
anderer Anbieter von Vermittlungsdiensten 
bereitstellen oder verbessern. Auch Dienste 
für Kommunikationszwecke und die 
technischen Mittel für ihre Bereitstellung 
haben sich stark entwickelt und zur 
Entstehung von Online-Diensten wie der 
Internet-Sprachtelefonie (VoIP), 
Nachrichtenübermittlungsdiensten und 
webgestützten E-Mail-Diensten geführt, 
bei denen die Kommunikation über einen 
Internetzugangsdienst ermöglicht wird. Bei 
diesen Diensten ist ebenfalls eine 
Inanspruchnahme der Haftungsausschlüsse 
möglich, sofern sie als „reine 
Durchleitung“, „Caching“ oder „Hosting“ 
einzuordnen sind, auch wenn sie nicht den 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
unterliegen.

Or. en

Änderungsantrag 164
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten sollten keiner 
allgemeinen Überwachungspflicht 
unterliegen. Dies betrifft nicht die 
Überwachungspflichten in spezifischen 
Fällen und berührt insbesondere nicht 
Anordnungen, die von nationalen 
Behörden nach nationalem Recht im 

(28) Die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten sollten keiner 
allgemeinen Überwachungspflicht 
unterliegen. Dies betrifft nicht die 
Überwachungspflichten in spezifischen 
Fällen oder in Bezug auf einen Inhalt, der 
mit einem Inhalt identisch oder 
gleichwertig ist, der zuvor wegen 
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Einklang mit den in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen erlassen werden. 
Diese Verordnung sollte in keinem Fall so 
ausgelegt werden, dass sie eine allgemeine 
Überwachungspflicht, eine Verpflichtung 
zur aktiven Nachforschung oder eine 
allgemeine Verpflichtung der Anbieter 
zum Ergreifen proaktiver Maßnahmen in 
Bezug auf illegale Inhalte auferlegt.

Rechtswidrigkeit entfernt wurde, und 
berührt insbesondere nicht Anordnungen, 
die von nationalen Behörden nach 
nationalem Recht im Einklang mit den in 
dieser Verordnung festgelegten 
Bedingungen erlassen werden. Diese 
Verordnung sollte in keinem Fall so 
ausgelegt werden, dass sie Anbieter daran 
hindert, vorausschauende Maßnahmen zu 
ergreifen, um illegale Inhalte zu erkennen 
und zu entfernen sowie zu verhindern, 
dass diese erneut auftreten.

Diese Verordnung lässt die Möglichkeit 
der Mitgliedstaaten unberührt, von 
Diensteanbietern, die bereitgestellte 
Informationen hosten, zu verlangen, dass 
sie die im nationalen Recht vorgesehenen 
Verpflichtungen anwenden, um 
rechtswidrige Handlungen zu verhindern.

Or. fr

Änderungsantrag 165
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten sollten keiner 
allgemeinen Überwachungspflicht 
unterliegen. Dies betrifft nicht die 
Überwachungspflichten in spezifischen 
Fällen und berührt insbesondere nicht 
Anordnungen, die von nationalen 
Behörden nach nationalem Recht im 
Einklang mit den in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen erlassen werden. 
Diese Verordnung sollte in keinem Fall so 
ausgelegt werden, dass sie eine allgemeine 
Überwachungspflicht, eine Verpflichtung 
zur aktiven Nachforschung oder eine 
allgemeine Verpflichtung der Anbieter 
zum Ergreifen proaktiver Maßnahmen in 
Bezug auf illegale Inhalte auferlegt.

(28) Die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten sollten keiner 
allgemeinen Überwachungspflicht 
unterliegen. Dies betrifft nicht die 
Überwachungspflichten in spezifischen 
Fällen, wenn diese in Rechtsakten der 
Union festgelegt sind, und berührt 
insbesondere nicht Anordnungen, die von 
nationalen Behörden nach nationalem 
Recht, mit dem europäische Rechtsakte 
umgesetzt werden, im Einklang mit den in 
dieser Verordnung und anderen 
europäischen lex specialis festgelegten 
Bedingungen erlassen werden. Diese 
Verordnung sollte in keinem Fall so 
ausgelegt werden, dass sie eine allgemeine 
Überwachungspflicht, eine Verpflichtung 



AM\1236823DE.docx 79/191 PE696.289v01-00

DE

zur aktiven Nachforschung oder eine 
allgemeine Verpflichtung der Anbieter 
zum Ergreifen proaktiver Maßnahmen in 
Bezug auf illegale Inhalte auferlegt. 
Gleichermaßen sollte diese Verordnung 
Anbieter nicht daran hindern, eine Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung für ihre Dienste 
zu nutzen.

Or. en

Änderungsantrag 166
Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten sollten keiner 
allgemeinen Überwachungspflicht 
unterliegen. Dies betrifft nicht die 
Überwachungspflichten in spezifischen 
Fällen und berührt insbesondere nicht 
Anordnungen, die von nationalen 
Behörden nach nationalem Recht im 
Einklang mit den in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen erlassen werden. 
Diese Verordnung sollte in keinem Fall so 
ausgelegt werden, dass sie eine allgemeine 
Überwachungspflicht, eine Verpflichtung 
zur aktiven Nachforschung oder eine 
allgemeine Verpflichtung der Anbieter 
zum Ergreifen proaktiver Maßnahmen in 
Bezug auf illegale Inhalte auferlegt.

(28) Die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten sollten keiner 
allgemeinen Überwachungspflicht 
unterliegen. Dies betrifft nicht die 
Überwachungspflichten in spezifischen 
Fällen und berührt insbesondere nicht 
Anordnungen, die von nationalen 
Behörden nach nationalem Recht im 
Einklang mit den in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen erlassen werden. 
Diese Verordnung sollte in keinem Fall so 
ausgelegt werden, dass sie eine allgemeine 
Überwachungspflicht, eine Verpflichtung 
zur aktiven Nachforschung oder eine 
allgemeine Verpflichtung der Anbieter 
zum Ergreifen proaktiver Maßnahmen in 
Bezug auf illegale Inhalte auferlegt. Dies 
sollte unbeschadet von Entscheidungen 
der Mitgliedstaaten gelten, die von 
Diensteanbietern, die von Nutzern ihres 
Dienstes bereitgestellte Informationen 
speichern, die Erfüllung von 
Sorgfaltspflichten verlangen.

Or. en

Änderungsantrag 167
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Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten sollten keiner 
allgemeinen Überwachungspflicht 
unterliegen. Dies betrifft nicht die 
Überwachungspflichten in spezifischen 
Fällen und berührt insbesondere nicht 
Anordnungen, die von nationalen 
Behörden nach nationalem Recht im 
Einklang mit den in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen erlassen werden. 
Diese Verordnung sollte in keinem Fall so 
ausgelegt werden, dass sie eine allgemeine 
Überwachungspflicht, eine Verpflichtung 
zur aktiven Nachforschung oder eine 
allgemeine Verpflichtung der Anbieter 
zum Ergreifen proaktiver Maßnahmen in 
Bezug auf illegale Inhalte auferlegt.

(28) Die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten sollten keiner 
allgemeinen Überwachungspflicht 
unterliegen, die eine ständige 
Identifizierung von Inhalten aus der 
Gesamtheit der hochgeladenen Inhalte 
vorschreiben. Dies betrifft nicht die 
Überwachungspflichten in spezifischen 
Fällen und berührt insbesondere nicht 
Anordnungen, die von nationalen 
Behörden nach nationalem Recht im 
Einklang mit den in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen erlassen werden. 
Diese Verordnung sollte in keinem Fall so 
ausgelegt werden, dass sie eine allgemeine 
Überwachungspflicht, eine Verpflichtung 
zur aktiven Nachforschung oder eine 
allgemeine Verpflichtung der Anbieter 
zum Ergreifen proaktiver Maßnahmen in 
Bezug auf illegale Inhalte auferlegt.

Or. en

Änderungsantrag 168
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Christel Schaldemose, Brando 
Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten sollten keiner 
allgemeinen Überwachungspflicht 
unterliegen. Dies betrifft nicht die 
Überwachungspflichten in spezifischen 
Fällen und berührt insbesondere nicht 
Anordnungen, die von nationalen 
Behörden nach nationalem Recht im 
Einklang mit den in dieser Verordnung 

(28) Die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten sollten keiner 
allgemeinen Überwachungspflicht 
unterliegen. Dies betrifft nicht die 
Überwachungspflichten in spezifischen 
Fällen und berührt insbesondere nicht 
Anordnungen, die von nationalen 
Behörden nach nationalem Recht im 
Einklang mit den in dieser Verordnung 
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festgelegten Bedingungen erlassen werden. 
Diese Verordnung sollte in keinem Fall so 
ausgelegt werden, dass sie eine allgemeine 
Überwachungspflicht, eine Verpflichtung 
zur aktiven Nachforschung oder eine 
allgemeine Verpflichtung der Anbieter 
zum Ergreifen proaktiver Maßnahmen in 
Bezug auf illegale Inhalte auferlegt.

festgelegten Bedingungen erlassen werden. 
Diese Verordnung sollte in keinem Fall so 
ausgelegt werden, dass sie eine allgemeine 
Überwachungspflicht, eine Verpflichtung 
zur aktiven Nachforschung oder eine 
allgemeine Verpflichtung der Anbieter 
zum Ergreifen proaktiver Maßnahmen in 
Bezug auf illegale Inhalte oder eine 
Verpflichtung zur Verwendung 
automatisierter Filtering Tools von 
Inhalten auferlegt.

Or. en

Änderungsantrag 169
Alessandra Basso, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten sollten keiner 
allgemeinen Überwachungspflicht 
unterliegen. Dies betrifft nicht die 
Überwachungspflichten in spezifischen 
Fällen und berührt insbesondere nicht 
Anordnungen, die von nationalen 
Behörden nach nationalem Recht im 
Einklang mit den in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen erlassen werden. 
Diese Verordnung sollte in keinem Fall so 
ausgelegt werden, dass sie eine allgemeine 
Überwachungspflicht, eine Verpflichtung 
zur aktiven Nachforschung oder eine 
allgemeine Verpflichtung der Anbieter 
zum Ergreifen proaktiver Maßnahmen in 
Bezug auf illegale Inhalte auferlegt.

(28) Die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten, die nicht als sehr 
große Online-Plattform gelten, sollten 
keiner allgemeinen Überwachungspflicht 
unterliegen. Dies betrifft nicht die 
Überwachungspflichten in spezifischen 
Fällen und berührt insbesondere nicht 
Anordnungen, die von nationalen 
Behörden nach nationalem Recht und mit 
den in dieser Verordnung festgelegten 
Bedingungen erlassen werden. Diese 
Verordnung sollte in keinem Fall so 
ausgelegt werden, dass sie eine allgemeine 
Überwachungspflicht, eine Verpflichtung 
zur aktiven Nachforschung oder eine 
allgemeine Verpflichtung der Anbieter 
zum Ergreifen proaktiver Maßnahmen in 
Bezug auf illegale Inhalte auferlegt.

Or. en

Änderungsantrag 170
Patrick Breyer
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28a) Anbieter von Vermittlungsdiensten 
sollten nicht dazu verpflichtet werden, 
automatisierte Instrumente für die 
Moderation von Inhalten zu verwenden, 
da solche Instrumente nicht in der Lage 
sind, die Feinheiten von Inhalten und 
Bedeutungen in der menschlichen 
Kommunikation effektiv 
nachzuvollziehen, was jedoch erforderlich 
ist, um festzustellen, ob geprüfte Inhalte 
gegen das Gesetz oder gegen die 
Bedingungen für die Verwendung der 
Dienste verstoßen. Die menschliche 
Überprüfung automatisch erstellter 
Berichte durch Dienstleister oder ihre 
Auftragnehmer löst dieses Problem nicht 
vollständig, zumal wenn die Überprüfung 
an Mitarbeiter privater Unternehmen 
ausgelagert wird, denen es an 
Unabhängigkeit, Qualifikation und 
Rechenschaftspflicht mangelt.

Or. en

Begründung

Gegenstand von Beratungen über die Zuständigkeiten des JURI-Ausschusses. Zur Umsetzung 
des Beschlusses 2020/2019(INL).

Änderungsantrag 171
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) In Abhängigkeit von dem 
Rechtssystem der Mitgliedstaaten und dem 
betreffenden Rechtsgebiet können 
nationale Justiz- oder 
Verwaltungsbehörden die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten anweisen, gegen 

(29) In Abhängigkeit von dem 
Rechtssystem der Mitgliedstaaten und dem 
betreffenden Rechtsgebiet können 
nationale Justiz- oder 
Verwaltungsbehörden die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten anweisen, gegen 
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bestimmte illegale Inhalte vorzugehen oder 
bestimmte Informationen zur Verfügung zu 
stellen. Die nationalen Rechtsvorschriften, 
nach denen solche Anordnungen erlassen 
werden, unterscheiden sich erheblich und 
die Anordnungen erfolgen zunehmend im 
grenzüberschreitenden Kontext. Um 
sicherzustellen, dass derlei Anordnungen 
wirksam und effizient befolgt werden 
können, damit die betreffenden Behörden 
ihre Aufgaben erfüllen können und die 
Anbieter keinen unverhältnismäßigen 
Belastungen ausgesetzt sind, und dabei 
Auswirkungen auf die Rechte und 
berechtigten Interessen von Dritten zu 
vermeiden, ist es erforderlich, bestimmte 
Bedingungen, denen diese Anordnungen 
genügen sollten, und einige zusätzliche 
Anforderungen im Zusammenhang mit der 
Bearbeitung dieser Anordnungen 
festzulegen.

bestimmte illegale Inhalte vorzugehen oder 
bestimmte Informationen zur Verfügung zu 
stellen. Die nationalen Rechtsvorschriften, 
nach denen solche Anordnungen erlassen 
werden, unterscheiden sich erheblich und 
die Anordnungen erfolgen zunehmend im 
grenzüberschreitenden Kontext. Um 
sicherzustellen, dass derlei Anordnungen 
wirksam und effizient befolgt werden 
können, damit die betreffenden Behörden 
ihre Aufgaben erfüllen können und die 
Anbieter keinen unverhältnismäßigen 
Belastungen ausgesetzt sind, und dabei 
Auswirkungen auf die Rechte und 
berechtigten Interessen von Dritten zu 
vermeiden, ist es erforderlich, bestimmte 
Bedingungen, denen diese Anordnungen 
genügen sollten, und einige zusätzliche 
Anforderungen im Zusammenhang mit der 
Bearbeitung dieser Anordnungen 
festzulegen. Die geltenden Regeln zur 
gegenseitigen Anerkennung von 
Gerichtsentscheidungen sollten davon 
unberührt bleiben.

Or. en

Änderungsantrag 172
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) In Abhängigkeit von dem 
Rechtssystem der Mitgliedstaaten und dem 
betreffenden Rechtsgebiet können 
nationale Justiz- oder 
Verwaltungsbehörden die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten anweisen, gegen 
bestimmte illegale Inhalte vorzugehen oder 
bestimmte Informationen zur Verfügung zu 
stellen. Die nationalen Rechtsvorschriften, 
nach denen solche Anordnungen erlassen 
werden, unterscheiden sich erheblich und 
die Anordnungen erfolgen zunehmend im 
grenzüberschreitenden Kontext. Um 

(29) In Abhängigkeit von dem 
Rechtssystem der Mitgliedstaaten und dem 
betreffenden Rechtsgebiet können 
nationale Justiz- oder 
Verwaltungsbehörden die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten anweisen, gegen 
bestimmte illegale Inhalte vorzugehen oder 
bestimmte Informationen zur Verfügung zu 
stellen. Die nationalen Rechtsvorschriften
im Einklang mit dem Unionsrecht, 
einschließlich der Charta der 
Grundrechte der EU, nach denen solche 
Anordnungen erlassen werden, 
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sicherzustellen, dass derlei Anordnungen 
wirksam und effizient befolgt werden 
können, damit die betreffenden Behörden 
ihre Aufgaben erfüllen können und die 
Anbieter keinen unverhältnismäßigen 
Belastungen ausgesetzt sind, und dabei 
Auswirkungen auf die Rechte und 
berechtigten Interessen von Dritten zu 
vermeiden, ist es erforderlich, bestimmte 
Bedingungen, denen diese Anordnungen 
genügen sollten, und einige zusätzliche 
Anforderungen im Zusammenhang mit der 
Bearbeitung dieser Anordnungen 
festzulegen.

unterscheiden sich erheblich und die 
Anordnungen erfolgen zunehmend im 
grenzüberschreitenden Kontext. Um 
sicherzustellen, dass derlei Anordnungen 
wirksam und effizient befolgt werden 
können, damit die betreffenden Behörden 
ihre Aufgaben erfüllen können und die 
Anbieter keinen unverhältnismäßigen 
Belastungen ausgesetzt sind, und dabei 
Auswirkungen auf die Rechte und 
berechtigten Interessen von Dritten zu 
vermeiden, ist es erforderlich, bestimmte 
Bedingungen, denen diese Anordnungen 
genügen sollten, und einige zusätzliche 
Anforderungen im Zusammenhang mit der 
Bearbeitung dieser Anordnungen 
festzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 173
Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) In Abhängigkeit von dem 
Rechtssystem der Mitgliedstaaten und dem 
betreffenden Rechtsgebiet können 
nationale Justiz- oder 
Verwaltungsbehörden die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten anweisen, gegen 
bestimmte illegale Inhalte vorzugehen oder 
bestimmte Informationen zur Verfügung zu 
stellen. Die nationalen Rechtsvorschriften, 
nach denen solche Anordnungen erlassen 
werden, unterscheiden sich erheblich und 
die Anordnungen erfolgen zunehmend im 
grenzüberschreitenden Kontext. Um 
sicherzustellen, dass derlei Anordnungen 
wirksam und effizient befolgt werden 
können, damit die betreffenden Behörden 
ihre Aufgaben erfüllen können und die 
Anbieter keinen unverhältnismäßigen 
Belastungen ausgesetzt sind, und dabei 
Auswirkungen auf die Rechte und 

(29) In Abhängigkeit von dem 
Rechtssystem der Mitgliedstaaten und dem 
betreffenden Rechtsgebiet können 
nationale Justiz- oder 
Verwaltungsbehörden die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten anweisen, gegen 
bestimmte illegale Inhalte vorzugehen oder 
bestimmte Informationen zur Verfügung zu 
stellen. Die nationalen Rechtsvorschriften, 
nach denen solche Anordnungen erlassen 
werden, unterscheiden sich erheblich, und 
die Anordnungen erfolgen zunehmend im 
grenzüberschreitenden Kontext, was
häufig zu einer Fragmentierung des 
Binnenmarkts führt. Um sicherzustellen, 
dass derlei Anordnungen wirksam und 
effizient befolgt werden können, damit die 
betreffenden Behörden ihre Aufgaben 
erfüllen können und die Anbieter keinen 
unverhältnismäßigen Belastungen 
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berechtigten Interessen von Dritten zu 
vermeiden, ist es erforderlich, bestimmte 
Bedingungen, denen diese Anordnungen 
genügen sollten, und einige zusätzliche 
Anforderungen im Zusammenhang mit der 
Bearbeitung dieser Anordnungen 
festzulegen.

ausgesetzt sind, und dabei Auswirkungen 
auf die Rechte und berechtigten Interessen 
von Dritten zu vermeiden, ist es 
erforderlich, bestimmte vereinheitlichte
Bedingungen, denen diese Anordnungen 
genügen sollten, und einige zusätzliche 
Anforderungen im Zusammenhang mit der 
Bearbeitung dieser Anordnungen 
festzulegen.

Or. ro

Änderungsantrag 174
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) In Abhängigkeit von dem 
Rechtssystem der Mitgliedstaaten und dem 
betreffenden Rechtsgebiet können 
nationale Justiz- oder 
Verwaltungsbehörden die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten anweisen, gegen 
bestimmte illegale Inhalte vorzugehen oder 
bestimmte Informationen zur Verfügung zu 
stellen. Die nationalen Rechtsvorschriften, 
nach denen solche Anordnungen erlassen 
werden, unterscheiden sich erheblich und 
die Anordnungen erfolgen zunehmend im 
grenzüberschreitenden Kontext. Um 
sicherzustellen, dass derlei Anordnungen 
wirksam und effizient befolgt werden 
können, damit die betreffenden Behörden 
ihre Aufgaben erfüllen können und die 
Anbieter keinen unverhältnismäßigen 
Belastungen ausgesetzt sind, und dabei 
Auswirkungen auf die Rechte und 
berechtigten Interessen von Dritten zu 
vermeiden, ist es erforderlich, bestimmte 
Bedingungen, denen diese Anordnungen 
genügen sollten, und einige zusätzliche 
Anforderungen im Zusammenhang mit 
der Bearbeitung dieser Anordnungen 
festzulegen.

(29) In Abhängigkeit von dem 
Rechtssystem der Mitgliedstaaten und dem 
betreffenden Rechtsgebiet können 
nationale Justiz- oder 
Verwaltungsbehörden die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten anweisen, gegen 
bestimmte illegale Inhalte vorzugehen oder 
bestimmte Informationen zur Verfügung zu 
stellen. Die nationalen Rechtsvorschriften, 
nach denen solche Anordnungen erlassen 
werden, unterscheiden sich erheblich und 
die Anordnungen erfolgen zunehmend im 
grenzüberschreitenden Kontext. Um 
sicherzustellen, dass derlei Anordnungen 
wirksam und effizient befolgt werden 
können, damit die betreffenden Behörden 
ihre Aufgaben erfüllen können und die 
Anbieter keinen unverhältnismäßigen 
Belastungen ausgesetzt sind, und dabei 
Auswirkungen auf die Rechte und 
berechtigten Interessen von Dritten zu 
vermeiden, ist es erforderlich, bestimmte 
Bedingungen, denen diese Anordnungen 
genügen sollten, und einige zusätzliche 
Anforderungen zur wirksamen
Bearbeitung dieser Anordnungen 
festzulegen.
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Or. en

Änderungsantrag 175
Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Anordnungen zum Vorgehen gegen 
illegale Inhalte oder zur Bereitstellung von 
Informationen sollten im Einklang mit dem 
Unionsrecht erlassen werden, insbesondere 
der Verordnung (EU) 2016/679 und dem in 
dieser Verordnung festgelegten Verbot 
allgemeiner Verpflichtungen zur 
Überwachung von Informationen oder zur 
aktiven Ermittlung von Tatsachen oder 
Umständen, die auf illegale Tätigkeiten 
hindeuten. Die in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen und 
Anforderungen, die für Anordnungen zum 
Vorgehen gegen illegale Inhalte gelten, 
lassen andere Rechtsakte der Union 
unberührt, die ähnliche Mechanismen für 
das Vorgehen gegen bestimmte Arten 
illegaler Inhalte vorsehen, etwa die 
Verordnung (EU) .../... (vorgeschlagene 
Verordnung zur Verhinderung der 
Verbreitung terroristischer Online-Inhalte) 
oder die Verordnung (EU) 2017/2394, mit 
der spezifische Befugnisse zur Anordnung 
der Bereitstellung von Informationen an 
die Verbraucherschutzbehörden der 
Mitgliedstaaten übertragen werden, 
während die Bedingungen und 
Anforderungen, die für Anordnungen zur 
Bereitstellung von Informationen gelten, 
andere Rechtsakte der Union unberührt 
lassen, die ähnliche einschlägige 
Vorschriften für bestimmte Sektoren 
vorsehen. Diese Bedingungen und 
Anforderungen sollten unbeschadet der 
Vorschriften des anwendbaren nationalen 
Rechts zur Speicherung und 
Aufbewahrung im Einklang mit dem 
Unionsrecht und Ersuchen von 

(30) Anordnungen zum Vorgehen gegen 
illegale Inhalte oder zur Bereitstellung von 
Informationen sollten im Einklang mit dem 
Unionsrecht erlassen werden, 
einschließlich der Charta der 
Grundrechte der EU und insbesondere der 
Verordnung (EU) 2016/679 und dem in 
dieser Verordnung festgelegten Verbot 
allgemeiner Verpflichtungen zur 
Überwachung von Informationen oder zur 
aktiven Ermittlung von Tatsachen oder 
Umständen, die auf illegale Tätigkeiten 
hindeuten. Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit 
haben, gegen Anordnungen des 
Ausschusses zum Vorgehen gegen illegale 
Inhalte, die ihrer Ansicht nach Verstöße 
gegen das Unionsrecht, einschließlich der 
Charta, darstellen, Einspruch zu erheben.
Das Einspruchsverfahren sollte 
vereinfacht und beschleunigt werden, 
wenn solche Anordnungen von einer 
Verwaltungsbehörde oder einem Gericht 
eines Mitgliedstaats erlassen werden, 
gegen den ein Verfahren nach Artikel 7 
wegen Verletzung der Grundwerte der 
Europäischen Union gemäß Artikel 2 
EUV läuft. Die in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen und 
Anforderungen, die für Anordnungen zum 
Vorgehen gegen illegale Inhalte gelten, 
lassen andere Rechtsakte der Union 
unberührt, die ähnliche Mechanismen für 
das Vorgehen gegen bestimmte Arten 
illegaler Inhalte vorsehen, etwa die 
Verordnung (EU) .../... (vorgeschlagene 
Verordnung zur Verhinderung der 
Verbreitung terroristischer Online-Inhalte) 
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Strafverfolgungsbehörden um vertrauliche 
Behandlung im Zusammenhang mit der 
Nichtoffenlegung von Informationen 
gelten.

oder die Verordnung (EU) 2017/2394, mit 
der spezifische Befugnisse zur Anordnung 
der Bereitstellung von Informationen an 
die Verbraucherschutzbehörden der 
Mitgliedstaaten übertragen werden, 
während die Bedingungen und 
Anforderungen, die für Anordnungen zur 
Bereitstellung von Informationen gelten, 
andere Rechtsakte der Union unberührt 
lassen, die ähnliche einschlägige 
Vorschriften für bestimmte Sektoren 
vorsehen. Diese Bedingungen und 
Anforderungen sollten unbeschadet der 
Vorschriften des anwendbaren nationalen 
Rechts zur Speicherung und 
Aufbewahrung im Einklang mit dem 
Unionsrecht und Ersuchen von 
Strafverfolgungsbehörden um vertrauliche 
Behandlung im Zusammenhang mit der 
Nichtoffenlegung von Informationen 
gelten.

Or. en

Änderungsantrag 176
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30 a) Um widersprüchliche 
Auslegungen dessen, was illegale Inhalte 
ausmacht, zu vermeiden und die 
Zugänglichkeit von Informationen, die in 
dem Mitgliedstaat, in dem der Anbieter 
niedergelassen ist, legal sind, 
sicherzustellen, sollten Anordnungen zum 
Vorgehen gegen illegale Inhalte 
grundsätzlich von den Justizbehörden des 
Mitgliedstaats erlassen werden, in dem 
sich die Hauptniederlassung des 
Anbieters bzw. – falls der Anbieter nicht 
in der Union niedergelassen ist – sein 
Rechtsvertreter befindet. Die 
Justizbehörden anderer Mitgliedstaaten 
sollten die Möglichkeit haben, 
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Anordnungen zu erlassen, deren Wirkung 
auf das Hoheitsgebiet dieses 
Mitgliedstaats begrenzt ist. Gegen 
unrechtmäßige kommerzielle Angebote 
von Waren und Dienstleistungen sollte 
mit einer gesonderten Regelung 
vorgegangen werden.

Or. en

Begründung

Gegenstand von Beratungen über die Zuständigkeiten des JURI-Ausschusses. Siehe 
Änderungsantrag zu Artikel 8 für genauere Angaben.

Änderungsantrag 177
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Der räumliche Geltungsbereich 
solcher Anordnungen zum Vorgehen gegen 
illegale Inhalte sollte auf der Grundlage 
des geltenden Unions- oder nationalen 
Rechts, das den Erlass der Anordnung 
ermöglicht, eindeutig festgelegt werden 
und nicht über das zur Erreichung ihrer 
Ziele unbedingt erforderliche Maß 
hinausgehen. In dieser Hinsicht sollte die 
nationale Justiz- oder Verwaltungsbehörde, 
die die Anordnung erlässt, die Ziele der 
Anordnung im Einklang mit ihrer 
Rechtsgrundlage gegen die Rechte und 
berechtigten Interessen aller Dritten 
abwägen, die von der Anordnung betroffen 
sein könnten, insbesondere ihre 
Grundrechte nach der Charta. Kann eine 
Anordnung, die sich auf spezifische 
Informationen bezieht, Auswirkungen über 
das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der 
betreffenden Behörde hinaus haben, so 
sollte die Behörde zudem bewerten, ob 
diese Informationen auch in anderen 
betroffenen Mitgliedstaaten illegale Inhalte 
darstellen könnten und gegebenenfalls 

(31) Der räumliche Geltungsbereich 
solcher Anordnungen zum Vorgehen gegen 
illegale Inhalte sollte auf der Grundlage 
des geltenden Unions- oder nationalen 
Rechts, das den Erlass der Anordnung 
ermöglicht, eindeutig festgelegt werden 
und nicht über das zur Erreichung ihrer 
Ziele unbedingt erforderliche Maß 
hinausgehen. In dieser Hinsicht sollte die 
nationale Justiz- oder Verwaltungsbehörde, 
die die Anordnung erlässt, die Ziele der 
Anordnung im Einklang mit ihrer 
Rechtsgrundlage gegen die Rechte und 
berechtigten Interessen aller Dritten 
abwägen, die von der Anordnung betroffen 
sein könnten, insbesondere ihre 
Grundrechte nach der Charta. Kann eine 
Anordnung, die sich auf spezifische 
Informationen bezieht, Auswirkungen über 
das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der 
betreffenden Behörde hinaus haben, so 
sollte die Behörde zudem bewerten, ob 
diese Informationen auch in anderen 
betroffenen Mitgliedstaaten illegale Inhalte 
darstellen könnten und gegebenenfalls 
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sowohl die einschlägigen Vorschriften des 
Unionsrechts und Völkerrechts als auch die 
Interessen diplomatischer Gepflogenheiten 
berücksichtigen.

sowohl die einschlägigen Vorschriften des 
Unionsrechts und Völkerrechts als auch die 
Interessen diplomatischer Gepflogenheiten 
berücksichtigen. Da Vermittler nicht 
verpflichtet werden sollten, 
Informationen, die in ihrem 
Ursprungsland legal sind, zu entfernen, 
sollten die Unionsbehörden die 
Möglichkeit haben, die Sperrung von 
außerhalb der Union rechtmäßig 
veröffentlichten Inhalten ausschließlich 
für das Gebiet der Union anzuordnen, 
wenn gegen Unionsrecht verstoßen wird, 
bzw. für das Gebiet des anordnenden 
Mitgliedstaats, wenn gegen nationales 
Recht verstoßen wird.

Or. en

Änderungsantrag 178
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Der räumliche Geltungsbereich 
solcher Anordnungen zum Vorgehen gegen 
illegale Inhalte sollte auf der Grundlage 
des geltenden Unions- oder nationalen 
Rechts, das den Erlass der Anordnung 
ermöglicht, eindeutig festgelegt werden 
und nicht über das zur Erreichung ihrer 
Ziele unbedingt erforderliche Maß 
hinausgehen. In dieser Hinsicht sollte die 
nationale Justiz- oder Verwaltungsbehörde, 
die die Anordnung erlässt, die Ziele der 
Anordnung im Einklang mit ihrer 
Rechtsgrundlage gegen die Rechte und 
berechtigten Interessen aller Dritten 
abwägen, die von der Anordnung betroffen 
sein könnten, insbesondere ihre 
Grundrechte nach der Charta. Kann eine 
Anordnung, die sich auf spezifische 
Informationen bezieht, Auswirkungen über 
das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der 
betreffenden Behörde hinaus haben, so 

(31) Der räumliche Geltungsbereich 
solcher Anordnungen zum Vorgehen gegen 
illegale Inhalte sollte auf der Grundlage 
des geltenden Unions- oder nationalen 
Rechts, das den Erlass der Anordnung 
ermöglicht, eindeutig festgelegt werden 
und nicht über das zur Erreichung ihrer 
Ziele unbedingt erforderliche Maß 
hinausgehen. In dieser Hinsicht sollte die 
nationale Justiz- oder Verwaltungsbehörde, 
die die Anordnung erlässt, die Ziele der 
Anordnung im Einklang mit ihrer 
Rechtsgrundlage gegen die Rechte und 
berechtigten Interessen aller Dritten 
abwägen, die von der Anordnung betroffen 
sein könnten, insbesondere ihre 
Grundrechte nach der Charta. Kann eine 
Anordnung, die sich auf spezifische 
Informationen bezieht, Auswirkungen über 
das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der 
betreffenden Behörde hinaus haben, so 
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sollte die Behörde zudem bewerten, ob 
diese Informationen auch in anderen 
betroffenen Mitgliedstaaten illegale Inhalte 
darstellen könnten und gegebenenfalls 
sowohl die einschlägigen Vorschriften des 
Unionsrechts und Völkerrechts als auch die 
Interessen diplomatischer Gepflogenheiten 
berücksichtigen.

sollte die Behörde zudem bewerten, ob 
diese Informationen auch in anderen 
betroffenen Mitgliedstaaten illegale Inhalte 
darstellen könnten und gegebenenfalls 
sowohl die einschlägigen Vorschriften des 
Unionsrechts und Völkerrechts als auch die 
Interessen diplomatischer Gepflogenheiten 
berücksichtigen. In diesem 
Zusammenhang und zur Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit sollten 
Anordnungen, die an einen Anbieter 
gerichtet sind, der seine 
Hauptniederlassung oder rechtliche 
Vertretung in einem anderen 
Mitgliedstaat oder außerhalb der Union 
hat, auf den anordnenden Mitgliedstaat 
beschränkt sein, es sei denn, bei der 
Rechtsgrundlage für die Anordnung 
handelt es sich um unmittelbar 
anwendbares Unionsrecht.

Or. en

Änderungsantrag 179
Karen Melchior

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Der räumliche Geltungsbereich 
solcher Anordnungen zum Vorgehen gegen 
illegale Inhalte sollte auf der Grundlage 
des geltenden Unions- oder nationalen 
Rechts, das den Erlass der Anordnung 
ermöglicht, eindeutig festgelegt werden 
und nicht über das zur Erreichung ihrer 
Ziele unbedingt erforderliche Maß 
hinausgehen. In dieser Hinsicht sollte die 
nationale Justiz- oder Verwaltungsbehörde, 
die die Anordnung erlässt, die Ziele der 
Anordnung im Einklang mit ihrer 
Rechtsgrundlage gegen die Rechte und 
berechtigten Interessen aller Dritten 
abwägen, die von der Anordnung betroffen 
sein könnten, insbesondere ihre 
Grundrechte nach der Charta. Kann eine 

(31) Der räumliche Geltungsbereich 
solcher Anordnungen zum Vorgehen gegen 
illegale Inhalte sollte auf der Grundlage 
des geltenden Unions- oder nationalen 
Rechts, das den Erlass der Anordnung 
ermöglicht, eindeutig festgelegt werden 
und nicht über das zur Erreichung ihrer 
Ziele unbedingt erforderliche Maß 
hinausgehen. In dieser Hinsicht sollte die 
nationale Justiz- oder Verwaltungsbehörde, 
die die Anordnung erlässt, die Ziele der 
Anordnung im Einklang mit ihrer 
Rechtsgrundlage gegen die Rechte und 
berechtigten Interessen aller Dritten 
abwägen, die von der Anordnung betroffen 
sein könnten, insbesondere ihre 
Grundrechte nach der Charta. Kann eine 
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Anordnung, die sich auf spezifische 
Informationen bezieht, Auswirkungen über 
das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der 
betreffenden Behörde hinaus haben, so 
sollte die Behörde zudem bewerten, ob 
diese Informationen auch in anderen 
betroffenen Mitgliedstaaten illegale Inhalte 
darstellen könnten und gegebenenfalls 
sowohl die einschlägigen Vorschriften des 
Unionsrechts und Völkerrechts als auch die 
Interessen diplomatischer Gepflogenheiten 
berücksichtigen.

Anordnung, die sich auf die spezifischen 
Informationen bezieht, Auswirkungen über 
das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der 
betreffenden Behörde hinaus haben, so 
sollte die Behörde zudem bewerten, ob 
diese Informationen auch in der Mehrheit 
der anderen betroffenen Mitgliedstaaten 
offensichtlich illegale Inhalte darstellen 
könnten und ob die Inhalte im 
Niederlassungsmitgliedstaat eines 
Hosting-Diensteanbieters rechtswidrig 
sind, und gegebenenfalls sowohl die 
einschlägigen Vorschriften des nationalen,
des Unionsrechts und Völkerrechts als 
auch die Interessen diplomatischer 
Gepflogenheiten berücksichtigen.

Or. en

Änderungsantrag 180
Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Der räumliche Geltungsbereich 
solcher Anordnungen zum Vorgehen gegen 
illegale Inhalte sollte auf der Grundlage 
des geltenden Unions- oder nationalen 
Rechts, das den Erlass der Anordnung 
ermöglicht, eindeutig festgelegt werden 
und nicht über das zur Erreichung ihrer 
Ziele unbedingt erforderliche Maß 
hinausgehen. In dieser Hinsicht sollte die 
nationale Justiz- oder Verwaltungsbehörde, 
die die Anordnung erlässt, die Ziele der 
Anordnung im Einklang mit ihrer 
Rechtsgrundlage gegen die Rechte und 
berechtigten Interessen aller Dritten 
abwägen, die von der Anordnung betroffen 
sein könnten, insbesondere ihre 
Grundrechte nach der Charta. Kann eine 
Anordnung, die sich auf spezifische 
Informationen bezieht, Auswirkungen über 
das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der 
betreffenden Behörde hinaus haben, so 

(31) Der räumliche Geltungsbereich 
solcher Anordnungen zum Vorgehen gegen 
illegale Inhalte sollte auf der Grundlage 
des geltenden Unions- oder nationalen 
Rechts in Übereinstimmung mit dem 
Unionsrecht, einschließlich der Charta 
der Grundrechte der EU, das den Erlass 
der Anordnung ermöglicht, eindeutig 
festgelegt werden und nicht über das zur 
Erreichung ihrer Ziele unbedingt 
erforderliche Maß hinausgehen. In dieser 
Hinsicht sollte die nationale Justiz- oder 
Verwaltungsbehörde, die die Anordnung 
erlässt, die Ziele der Anordnung im 
Einklang mit ihrer Rechtsgrundlage gegen 
die Rechte und berechtigten Interessen 
aller Dritten abwägen, die von der 
Anordnung betroffen sein könnten, 
insbesondere ihre Grundrechte nach der 
Charta. Kann eine Anordnung, die sich auf 
spezifische Informationen bezieht, 
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sollte die Behörde zudem bewerten, ob 
diese Informationen auch in anderen 
betroffenen Mitgliedstaaten illegale Inhalte 
darstellen könnten und gegebenenfalls 
sowohl die einschlägigen Vorschriften des 
Unionsrechts und Völkerrechts als auch die 
Interessen diplomatischer Gepflogenheiten 
berücksichtigen.

Auswirkungen über das Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats der betreffenden Behörde 
hinaus haben, so sollte die Behörde zudem 
bewerten, ob diese Informationen auch in 
anderen betroffenen Mitgliedstaaten 
illegale Inhalte darstellen könnten und 
gegebenenfalls sowohl die einschlägigen 
Vorschriften des nationalen Rechts, des
Unionsrechts und Völkerrechts als auch die 
Interessen diplomatischer Gepflogenheiten 
berücksichtigen.

Or. en

Änderungsantrag 181
Axel Voss, Michael Gahler, Sabine Verheyen, Esteban González Pons, Luisa Regimenti, 
Monika Hohlmeier, Rainer Wieland, Daniel Caspary, Javier Zarzalejos, Sven Schulze, 
Christian Doleschal, Daniel Buda, Pascal Arimont

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Die in dieser Verordnung 
geregelten Anordnungen zur Bereitstellung 
von Informationen betreffen die Vorlage 
spezifischer Informationen über einzelne 
Nutzer der betreffenden 
Vermittlungsdienste, die in diesen 
Anordnungen genannt sind, um 
festzustellen, ob die Nutzer die 
anwendbaren Rechtsvorschriften auf 
Unions- oder nationaler Ebene einhalten. 
Daher sollten Anordnungen bezüglich 
Informationen über eine Gruppe von 
Nutzern, die nicht im Einzelnen genannt 
werden, einschließlich Anordnungen über 
die Bereitstellung von für statistische 
Zwecke oder eine faktengestützte 
Politikgestaltung erforderlichen 
aggregierten Informationen, von den 
Vorschriften dieser Verordnung über die 
Bereitstellung von Informationen unberührt 
bleiben.

(32) Die in dieser Verordnung 
geregelten Anordnungen zur Bereitstellung 
von Informationen betreffen die Vorlage 
spezifischer Informationen über einzelne 
Nutzer der betreffenden 
Vermittlungsdienste, die in diesen 
Anordnungen genannt sind, um 
festzustellen, ob die Nutzer die 
anwendbaren Rechtsvorschriften auf 
Unions- oder nationaler Ebene einhalten. 
Diese Informationen, die die 
maßgeblichen E-Mail-Adressen, 
Telefonnummern, IP-Adressen und 
sonstige Kontaktdaten umfassen sollten, 
die erforderlich sind, um diese 
Einhaltung sicherzustellen, sollten für 
alle Arten von Anordnungen verfügbar 
sein. Anordnungen bezüglich 
Informationen über eine Gruppe von 
Nutzern, die nicht im Einzelnen genannt 
werden, einschließlich Anordnungen über 
die Bereitstellung von für statistische 
Zwecke oder eine faktengestützte 
Politikgestaltung erforderlichen 
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aggregierten Informationen, von den 
Vorschriften dieser Verordnung über die 
Bereitstellung von Informationen sollten
unberührt bleiben.

Or. en

Änderungsantrag 182
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Anordnungen zum Vorgehen gegen 
illegale Inhalte und zur 
grenzüberschreitenden Bereitstellung von 
Informationen unterliegen den Vorschriften 
zur Wahrung der Zuständigkeit des 
Mitgliedstaats, in dem der Anbieter 
niedergelassen ist, und zur Festlegung 
möglicher Ausnahmen von dieser 
Zuständigkeit in bestimmten Fällen gemäß 
Artikel 3 der Richtlinie 2000/31/EG, sofern 
die Bedingungen des genannten Artikels 
erfüllt sind. Da sich die betreffenden 
Anordnungen auf bestimmte illegale 
Inhalte bzw. bestimmte Informationen 
beziehen, beschränken Anordnungen, die 
an in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassene Anbieter gerichtet sind, 
grundsätzlich nicht die Freiheit dieser 
Anbieter, ihre Dienste grenzüberschreitend 
zu erbringen. Die Vorschriften des 
Artikels 3 der Richtlinie 2000/31/EG, 
einschließlich derer über die 
Notwendigkeit, Maßnahmen zu 
rechtfertigen, die aus bestimmten genau 
festgelegten Gründen eine Ausnahme von 
der Zuständigkeit des Mitgliedstaats, in 
dem der Anbieter niedergelassen ist, 
darstellen und über die Mitteilung solcher 
Maßnahmen, gelten daher nicht für diese 
Anordnungen.

(33) Anordnungen zum Vorgehen gegen 
illegale Inhalte und zur Bereitstellung von 
Informationen unterliegen den Vorschriften 
zur Wahrung der Zuständigkeit des 
Mitgliedstaats, in dem der Anbieter 
niedergelassen ist, und zur Festlegung 
möglicher Ausnahmen von dieser 
Zuständigkeit in bestimmten Fällen gemäß 
Artikel 3 der Richtlinie 2000/31/EG, sofern 
die Bedingungen des genannten Artikels 
erfüllt sind. Da sich die betreffenden 
Anordnungen zur Bereitstellung von 
Informationen auf bestimmte – nach 
Unionsrecht oder nationalem Recht –
illegale Inhalte bzw. bestimmte 
Informationen beziehen, beschränken 
Anordnungen, die an in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassene Anbieter 
gerichtet sind, grundsätzlich nicht die 
Freiheit dieser Anbieter, ihre Dienste 
grenzüberschreitend zu erbringen. Die 
Vorschriften des Artikels 3 der 
Richtlinie 2000/31/EG, einschließlich derer 
über die Notwendigkeit, Maßnahmen zu 
rechtfertigen, die aus bestimmten genau 
festgelegten Gründen eine Ausnahme von 
der Zuständigkeit des Mitgliedstaats, in 
dem der Anbieter niedergelassen ist, 
darstellen und über die Mitteilung solcher 
Maßnahmen, gelten daher nicht für diese 
Anordnungen. Artikel 3 der 
Richtlinie 2000/31/EG gilt jedoch 
weiterhin für alle anderen Anordnungen, 
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die sich auf nicht-spezifische einzelne 
illegale oder legale Inhalte oder 
Informationen beziehen, allgemeine 
Anordnungen, die sich auf das 
Geoblocking ganzer Websites, Webseiten 
oder Domains beziehen, und alle 
sonstigen Angelegenheiten, die als 
Einschränkung der Freiheit der Anbieter, 
ihre Dienste grenzüberschreitend zu 
erbringen, angesehen werden könnten.

Or. en

Änderungsantrag 183
Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Anordnungen zum Vorgehen gegen 
illegale Inhalte und zur 
grenzüberschreitenden Bereitstellung von 
Informationen unterliegen den Vorschriften 
zur Wahrung der Zuständigkeit des 
Mitgliedstaats, in dem der Anbieter 
niedergelassen ist, und zur Festlegung 
möglicher Ausnahmen von dieser 
Zuständigkeit in bestimmten Fällen gemäß 
Artikel 3 der Richtlinie 2000/31/EG, sofern 
die Bedingungen des genannten Artikels 
erfüllt sind. Da sich die betreffenden 
Anordnungen auf bestimmte illegale 
Inhalte bzw. bestimmte Informationen 
beziehen, beschränken Anordnungen, die 
an in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassene Anbieter gerichtet sind, 
grundsätzlich nicht die Freiheit dieser 
Anbieter, ihre Dienste grenzüberschreitend 
zu erbringen. Die Vorschriften des 
Artikels 3 der Richtlinie 2000/31/EG, 
einschließlich derer über die 
Notwendigkeit, Maßnahmen zu 
rechtfertigen, die aus bestimmten genau 
festgelegten Gründen eine Ausnahme von 
der Zuständigkeit des Mitgliedstaats, in 
dem der Anbieter niedergelassen ist, 

(33) Anordnungen zum Vorgehen gegen
illegale Inhalte und zur 
grenzüberschreitenden Bereitstellung von 
Informationen unterliegen den Vorschriften 
zur Wahrung der Zuständigkeit des 
Mitgliedstaats, in dem der Anbieter 
niedergelassen ist, und zur Festlegung 
möglicher Ausnahmen von dieser 
Zuständigkeit in bestimmten Fällen gemäß 
Artikel 3 der Richtlinie 2000/31/EG, sofern 
die Bedingungen des genannten Artikels 
erfüllt sind. Da sich die betreffenden 
Anordnungen auf bestimmte illegale 
Inhalte bzw. bestimmte Informationen 
gemäß ihrer Definition im Unionsrecht 
bzw. im nationalen Recht im Einklang mit 
dem Unionsrecht, einschließlich der 
Charta der Grundrechte der EU, 
beziehen, beschränken Anordnungen, die 
an in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassene Anbieter gerichtet sind, 
grundsätzlich nicht die Freiheit dieser 
Anbieter, ihre Dienste grenzüberschreitend 
zu erbringen. Die Vorschriften des 
Artikels 3 der Richtlinie 2000/31/EG, 
einschließlich derer über die 
Notwendigkeit, Maßnahmen zu 



AM\1236823DE.docx 95/191 PE696.289v01-00

DE

darstellen und über die Mitteilung solcher 
Maßnahmen, gelten daher nicht für diese 
Anordnungen.

rechtfertigen, die aus bestimmten genau 
festgelegten Gründen eine Ausnahme von 
der Zuständigkeit des Mitgliedstaats, in 
dem der Anbieter niedergelassen ist, 
darstellen und über die Mitteilung solcher 
Maßnahmen, gelten daher nicht für diese 
Anordnungen.

Or. en

Änderungsantrag 184
Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Um die Ziele dieser Verordnung zu 
erreichen und insbesondere das 
Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern und ein sicheres und 
transparentes Online-Umfeld zu 
gewährleisten, ist es erforderlich, 
eindeutige und ausgewogene harmonisierte 
Sorgfaltspflichten für die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten festzulegen. Mit 
diesen Verpflichtungen sollte insbesondere 
darauf abgezielt werden, die 
Verwirklichung verschiedener politischer 
Ziele wie der Sicherheit und des 
Vertrauens der Nutzer, einschließlich der 
minderjährigen und schutzbedürftigen 
Nutzer, zu gewährleisten, die einschlägigen 
in der Charta verankerten Grundrechte zu 
schützen, die sinnvolle 
Rechenschaftspflicht der Anbieter 
sicherzustellen und die Nutzer sowie 
andere betroffene Parteien zu stärken und 
den zuständigen Behörden zugleich die 
erforderliche Aufsicht zu erleichtern.

(34) Um die Ziele dieser Verordnung zu 
erreichen und insbesondere das 
Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern und ein zugängliches, sicheres 
und transparentes Online-Umfeld 
zu gewährleisten, ist es erforderlich, 
eindeutige, berechenbare und 
ausgewogene harmonisierte 
Sorgfaltspflichten für die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten festzulegen. Mit 
diesen Verpflichtungen sollte insbesondere 
darauf abgezielt werden, die 
Verwirklichung verschiedener politischer 
Ziele wie der Sicherheit und des 
Vertrauens der Nutzer, einschließlich der 
minderjährigen und schutzbedürftigen 
Nutzer, zu gewährleisten, die einschlägigen 
in der Charta verankerten Grundrechte zu 
schützen, die sinnvolle 
Rechenschaftspflicht der Anbieter 
sicherzustellen und die Nutzer sowie 
andere betroffene Parteien zu stärken und 
den zuständigen Behörden zugleich die 
erforderliche Aufsicht zu erleichtern, 
wodurch gleichzeitig für ein geeignetes 
Gleichgewicht zwischen der 
Unterstützung von Innovation einerseits 
und dem Schutz der Verbraucher und 
Nutzer andererseits Sorge getragen wird.
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Or. ro

Änderungsantrag 185
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Hilde Vautmans, Ivars Ijabs, Samira Rafaela, 
Michal Šimečka

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Um die Ziele dieser Verordnung zu 
erreichen und insbesondere das 
Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern und ein sicheres und 
transparentes Online-Umfeld zu 
gewährleisten, ist es erforderlich, 
eindeutige und ausgewogene harmonisierte 
Sorgfaltspflichten für die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten festzulegen. Mit 
diesen Verpflichtungen sollte insbesondere 
darauf abgezielt werden, die 
Verwirklichung verschiedener politischer 
Ziele wie der Sicherheit und des 
Vertrauens der Nutzer, einschließlich der 
minderjährigen und schutzbedürftigen 
Nutzer, zu gewährleisten, die einschlägigen 
in der Charta verankerten Grundrechte zu 
schützen, die sinnvolle 
Rechenschaftspflicht der Anbieter 
sicherzustellen und die Nutzer sowie 
andere betroffene Parteien zu stärken und 
den zuständigen Behörden zugleich die 
erforderliche Aufsicht zu erleichtern.

(34) Um die Ziele dieser Verordnung zu 
erreichen und insbesondere das 
Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern und ein sicheres und 
transparentes Online-Umfeld zu 
gewährleisten, ist es erforderlich, 
eindeutige und ausgewogene harmonisierte 
Sorgfaltspflichten für die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten festzulegen. Mit 
diesen Verpflichtungen sollte insbesondere 
darauf abgezielt werden, die 
Verwirklichung verschiedener politischer 
Ziele wie der Sicherheit und des 
Vertrauens der Nutzer, einschließlich der 
minderjährigen, weiblichen und 
schutzbedürftigen Nutzer wie derjenigen 
mit geschützten Merkmalen gemäß 
Artikel 21 der Charta, zu gewährleisten, 
die einschlägigen in der Charta verankerten 
Grundrechte zu schützen, die sinnvolle 
Rechenschaftspflicht der Anbieter 
sicherzustellen und die Nutzer sowie 
andere betroffene Parteien zu stärken und 
den zuständigen Behörden zugleich die 
erforderliche Aufsicht zu erleichtern.

Or. en

Änderungsantrag 186
Karen Melchior

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) In dieser Hinsicht ist es wichtig, 
Sorgfaltspflichten an die Beschaffenheit 
und Art der betreffenden 
Vermittlungsdienste anzupassen. In dieser 
Verordnung werden daher grundlegende 
Verpflichtungen festgelegt, die für alle
Anbieter von Vermittlungsdiensten gelten, 
sowie zusätzliche Verpflichtungen für 
Anbieter von Hosting-Diensten und, im 
Einzelnen, für Online-Plattformen und 
sehr große Online-Plattformen. Sofern 
Anbieter von Vermittlungsdiensten 
aufgrund der Art ihrer Dienste und ihrer 
Größe in diese verschiedenen Kategorien 
fallen, sollten sie alle entsprechenden
Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
erfüllen. Diese harmonisierten 
Sorgfaltspflichten, die angemessen und 
nicht willkürlich sein sollten, sind 
erforderlich, um die ermittelten 
politischen Ziele umzusetzen, etwa die 
Wahrung der berechtigten Interessen der 
Nutzer, die Bekämpfung illegaler 
Praktiken und den Schutz der 
Grundrechte im Internet.

(35) Um sicherzustellen, dass die 
Verpflichtungen nur auf diejenigen 
Anbieter von Vermittlungsdiensten 
angewandt werden, bei denen der Nutzen 
die Belastung des Anbieters überwiegt, 
sollte die Kommission ermächtigt werden, 
Anbieter von Vermittlungsdiensten, die 
gemeinnützig tätig sind oder einen 
gleichwertigen Zweck verfolgen und eine 
offensichtlich positive Aufgabe im 
öffentlichen Interesse wahrnehmen oder 
bei denen es sich um KMU ohne 
systemisches Risiko im Zusammenhang 
mit illegalen Inhalten handelt, ganz oder 
teilweise von den Anforderungen des 
Kapitels III zu befreien. Die Anbieter 
müssen begründete Gründe vorlegen, 
warum ihnen eine Ausnahmeregelung 
erteilt werden sollte. Die Kommission 
sollte einen derartigen Antrag prüfen und 
hat die Befugnis, jederzeit eine 
Ausnahmeregelung zu erteilen oder zu 
widerrufen. Die Kommission sollte eine 
öffentliche Liste aller erteilten 
Ausnahmeregelungen und deren 
Bedingungen führen, die eine 
Beschreibung enthält, warum dem 
Anbieter eine Ausnahmeregelung 
zusteht.

Or. en

Änderungsantrag 187
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) In dieser Hinsicht ist es wichtig, 
Sorgfaltspflichten an die Beschaffenheit 
und Art der betreffenden 
Vermittlungsdienste anzupassen. In dieser 
Verordnung werden daher grundlegende 
Verpflichtungen festgelegt, die für alle 

(35) In dieser Hinsicht ist es wichtig, 
Sorgfaltspflichten an die Beschaffenheit 
und Art der betreffenden 
Vermittlungsdienste anzupassen. In dieser 
Verordnung werden daher grundlegende 
Verpflichtungen festgelegt, die für alle 
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Anbieter von Vermittlungsdiensten gelten, 
sowie zusätzliche Verpflichtungen für 
Anbieter von Hosting-Diensten und, im 
Einzelnen, für Online-Plattformen und 
sehr große Online-Plattformen. Sofern 
Anbieter von Vermittlungsdiensten 
aufgrund der Art ihrer Dienste und ihrer 
Größe in diese verschiedenen Kategorien 
fallen, sollten sie alle entsprechenden 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
erfüllen. Diese harmonisierten 
Sorgfaltspflichten, die angemessen und 
nicht willkürlich sein sollten, sind 
erforderlich, um die ermittelten politischen 
Ziele umzusetzen, etwa die Wahrung der 
berechtigten Interessen der Nutzer, die 
Bekämpfung illegaler Praktiken und den 
Schutz der Grundrechte im Internet.

Anbieter von Vermittlungsdiensten gelten, 
sowie zusätzliche Verpflichtungen für 
Anbieter von Hosting-Diensten und, im 
Einzelnen, für Online-Plattformen. Sofern 
Anbieter von Vermittlungsdiensten 
aufgrund der Art ihrer Dienste und ihrer 
Größe in diese verschiedenen Kategorien 
fallen, sollten sie alle entsprechenden 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
erfüllen. Diese harmonisierten 
Sorgfaltspflichten, die angemessen und 
nicht willkürlich sein sollten, sind 
erforderlich, um die ermittelten politischen 
Ziele umzusetzen, etwa die Wahrung der 
berechtigten Interessen der Nutzer, die 
Bekämpfung illegaler Praktiken und den 
Schutz der Grundrechte im Internet.

Or. fr

Änderungsantrag 188
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Christel Schaldemose, Brando 
Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Um die reibungslose und wirksame 
Kommunikation im Zusammenhang mit 
den Angelegenheiten, die unter diese 
Verordnung fallen, zu gewährleisten, 
sollten die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten verpflichtet werden, 
eine zentrale Kontaktstelle einzurichten 
und einschlägige Informationen zu ihrer 
Kontaktstelle zu veröffentlichen, 
einschließlich der für diese 
Kommunikation zu verwendenden 
Sprachen. Die Kontaktstelle kann auch von 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern und 
Gewerbetreibenden, die in einer 
bestimmten Beziehung zum Anbieter von 
Vermittlungsdiensten stehen, genutzt 
werden. Im Gegensatz zum Rechtsvertreter 
sollte die Kontaktstelle operativen 

(36) Um die reibungslose und wirksame 
Kommunikation im Zusammenhang mit 
den Angelegenheiten, die unter diese 
Verordnung fallen, zu gewährleisten, 
sollten die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten verpflichtet werden, 
eine zentrale Kontaktstelle einzurichten 
und einschlägige und aktuelle
Informationen zu ihrer Kontaktstelle zu 
veröffentlichen, einschließlich der für diese 
Kommunikation zu verwendenden 
Sprachen. Die Kontaktstelle kann auch von 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern und 
Gewerbetreibenden, die in einer 
bestimmten Beziehung zum Anbieter von 
Vermittlungsdiensten stehen, genutzt 
werden. Im Gegensatz zum Rechtsvertreter 
sollte die Kontaktstelle operativen 
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Zwecken dienen und benötigt nicht 
unbedingt einen physischen Standort.

Zwecken dienen und benötigt nicht 
unbedingt einen physischen Standort.

Or. en

Änderungsantrag 189
Alessandra Basso, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Um die reibungslose und wirksame 
Kommunikation im Zusammenhang mit 
den Angelegenheiten, die unter diese 
Verordnung fallen, zu gewährleisten, 
sollten die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten verpflichtet werden, 
eine zentrale Kontaktstelle einzurichten 
und einschlägige Informationen zu ihrer 
Kontaktstelle zu veröffentlichen, 
einschließlich der für diese 
Kommunikation zu verwendenden 
Sprachen. Die Kontaktstelle kann auch von 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern und
Gewerbetreibenden, die in einer 
bestimmten Beziehung zum Anbieter von 
Vermittlungsdiensten stehen, genutzt 
werden. Im Gegensatz zum Rechtsvertreter 
sollte die Kontaktstelle operativen 
Zwecken dienen und benötigt nicht 
unbedingt einen physischen Standort.

(36) Um die reibungslose und wirksame 
Kommunikation im Zusammenhang mit 
den Angelegenheiten, die unter diese 
Verordnung fallen, zu gewährleisten, 
sollten die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten verpflichtet werden, 
eine zentrale Kontaktstelle einzurichten 
und einschlägige Informationen zu ihrer 
Kontaktstelle zu veröffentlichen, 
einschließlich der für diese 
Kommunikation zu verwendenden 
Sprachen. Die Kontaktstelle kann auch von 
Gewerbetreibenden, die in einer 
bestimmten Beziehung zum Anbieter von 
Vermittlungsdiensten stehen, genutzt 
werden. Im Gegensatz zum Rechtsvertreter 
sollte die Kontaktstelle operativen 
Zwecken dienen und benötigt nicht 
unbedingt einen physischen Standort.

Or. en

Änderungsantrag 190
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Christel Schaldemose, Brando 
Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Während die Vertragsfreiheit für (38) Während die Vertragsfreiheit für 
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Anbieter von Vermittlungsdiensten 
grundsätzlich geachtet werden sollte, ist es 
angemessen, für den Inhalt, die 
Anwendung und die Durchsetzung der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser 
Anbieter bestimmte Vorschriften 
festzulegen, um für Transparenz, den 
Schutz der Nutzer und die Vermeidung von 
unlauteren oder willkürlichen Ergebnissen 
zu sorgen.

Anbieter von Vermittlungsdiensten 
grundsätzlich geachtet werden sollte, ist es 
angemessen, für den Inhalt, die 
Anwendung und die Durchsetzung der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser 
Anbieter bestimmte Vorschriften 
festzulegen, um für Transparenz, den 
Schutz der Nutzer und die Vermeidung von 
unlauteren oder willkürlichen Ergebnissen 
zu sorgen. Insbesondere muss 
sichergestellt werden, dass die 
Bedingungen fair, nicht diskriminierend 
und transparent sind und in einer klaren 
und unmissverständlichen Sprache im 
Einklang mit dem geltenden Unionsrecht 
verfasst sind. Die Geschäftsbedingungen 
sollten Informationen über alle Politik, 
Verfahren, Maßnahmen und Werkzeuge 
enthalten, die zum Zweck der 
Inhaltsmoderation eingesetzt werden, 
einschließlich der algorithmischen 
Entscheidungsfindung, der menschlichen 
Überprüfung, der rechtlichen 
Konsequenzen, mit denen Nutzer 
konfrontiert werden, wenn sie wissentlich 
illegale Inhalte speichern oder hochladen, 
sowie über das Recht, die Nutzung des 
Dienstes zu beenden. Anbieter von 
Vermittlungsdiensten sollten den Nutzern 
der Dienste auch eine präzise und leicht 
lesbare Zusammenfassung der 
wichtigsten Elemente der 
Geschäftsbedingungen, einschließlich der 
verfügbaren Rechtsbehelfe, zur 
Verfügung stellen.

Or. en

Änderungsantrag 191
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Während die Vertragsfreiheit für 
Anbieter von Vermittlungsdiensten 

(38) Während die Vertragsfreiheit für 
Anbieter von Vermittlungsdiensten 
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grundsätzlich geachtet werden sollte, ist es 
angemessen, für den Inhalt, die 
Anwendung und die Durchsetzung der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser 
Anbieter bestimmte Vorschriften 
festzulegen, um für Transparenz, den 
Schutz der Nutzer und die Vermeidung von 
unlauteren oder willkürlichen Ergebnissen 
zu sorgen.

grundsätzlich geachtet werden sollte, ist es 
angemessen, für den Inhalt, die 
Anwendung und die Durchsetzung der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser 
Anbieter bestimmte Vorschriften 
festzulegen, um für Transparenz, den 
Schutz der Nutzer und die Vermeidung von 
unlauteren oder willkürlichen Ergebnissen 
zu sorgen. Gleichzeitig sollten die Nutzer 
solche Vereinbarungen freiwillig und 
ohne irreführende Praktiken oder 
Zwangsmaßnahmen eingehen, weshalb 
ein Verbot von Dark Patterns eingeführt 
werden sollte.

Or. en

Änderungsantrag 192
Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Während die Vertragsfreiheit für 
Anbieter von Vermittlungsdiensten 
grundsätzlich geachtet werden sollte, ist es 
angemessen, für den Inhalt, die 
Anwendung und die Durchsetzung der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser 
Anbieter bestimmte Vorschriften 
festzulegen, um für Transparenz, den 
Schutz der Nutzer und die Vermeidung von 
unlauteren oder willkürlichen Ergebnissen 
zu sorgen.

(38) Während die Vertragsfreiheit für 
Anbieter von Vermittlungsdiensten 
grundsätzlich geachtet werden sollte, ist es 
angemessen, für den Inhalt, die 
Anwendung und die Durchsetzung der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser 
Anbieter bestimmte einheitliche und 
verhältnismäßige Vorschriften festzulegen, 
um für Transparenz, den Schutz der Nutzer 
und die Vermeidung von unlauteren oder 
willkürlichen Ergebnissen zu sorgen.

Or. ro

Änderungsantrag 193
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38a) Während eine zusätzliche 
Anforderung für sehr große Online-
Plattformen gelten sollte, sollten alle 
Anbieter eine allgemeine 
Selbsteinschätzung möglicher Risiken im 
Zusammenhang mit ihren Diensten 
vornehmen, insbesondere in Bezug auf 
Minderjährige, und gegebenenfalls 
freiwillige Maßnahmen zur 
Risikominderung ergreifen. Um 
sicherzustellen, dass der Anbieter diese 
Maßnahmen ergreift, können die 
Koordinatoren für digitale Dienste einen 
Nachweis verlangen.

Or. en

Änderungsantrag 194
Karen Melchior, Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Um ein angemessenes Maß an 
Transparenz und Rechenschaftspflicht zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten im Einklang mit den 
harmonisierten Anforderungen dieser 
Verordnung jährlich Bericht über die von 
ihnen betriebene Moderation von Inhalten 
erstatten, einschließlich der Maßnahmen, 
die sie zur Anwendung und Durchsetzung 
ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ergreifen. Um unverhältnismäßige 
Belastungen zu vermeiden, sollten diese 
Transparenzberichtspflichten nicht für 
Anbieter gelten, die Kleinstunternehmen 
oder kleine Unternehmen im Sinne der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission40 sind.

(39) Um ein angemessenes Maß an 
Transparenz und Rechenschaftspflicht zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten im Einklang mit den 
harmonisierten Anforderungen dieser 
Verordnung jährlich Bericht über die von 
ihnen betriebene Moderation von Inhalten 
erstatten, einschließlich der Maßnahmen, 
die sie zur Anwendung und Durchsetzung 
ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ergreifen. Um unverhältnismäßige 
Belastungen zu vermeiden, sollten diese 
Transparenzberichtspflichten nicht für 
Anbieter gelten, die Kleinstunternehmen 
oder kleine Unternehmen im Sinne der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission40 sind und nicht als sehr 
große Online-Plattformen gelten. In allen 
Versionen solcher Berichte, die der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden, sollten Anbieter von 
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Vermittlungsdiensten alle Informationen 
entfernen, die laufende Tätigkeiten zur 
Verhinderung, Aufdeckung oder 
Entfernung illegaler Inhalte oder von 
Inhalten, die den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen eines Hosting-
Diensteanbieters zuwiderlaufen, 
beeinträchtigen könnten.

_________________ _________________

40 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36).

40 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36).

Or. en

Änderungsantrag 195
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Um ein angemessenes Maß an 
Transparenz und Rechenschaftspflicht zu 
gewährleisten, sollten die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten im Einklang mit den 
harmonisierten Anforderungen dieser 
Verordnung jährlich Bericht über die von 
ihnen betriebene Moderation von Inhalten 
erstatten, einschließlich der Maßnahmen, 
die sie zur Anwendung und Durchsetzung 
ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ergreifen. Um unverhältnismäßige 
Belastungen zu vermeiden, sollten diese 
Transparenzberichtspflichten nicht für 
Anbieter gelten, die Kleinstunternehmen 
oder kleine Unternehmen im Sinne der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission40sind.

(39) Um für ein angemessenes Maß an 
Transparenz und Rechenschaftspflicht zu 
sorgen, sollten die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten im Einklang mit den 
harmonisierten Anforderungen dieser 
Verordnung jährlich Bericht über die von 
ihnen betriebene Moderation von Inhalten 
erstatten, einschließlich der Maßnahmen, 
die sie zur Anwendung und Durchsetzung 
ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ergreifen. Alle Entscheidungen, Regeln 
und Sanktionen im Zusammenhang mit 
der Moderation von Inhalten müssen 
klar, präzise und für die Nutzer 
vorhersehbar sein.

_________________

40 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
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die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36).

Or. fr

Änderungsantrag 196
Axel Voss, Esteban González Pons, Luisa Regimenti, Monika Hohlmeier, Rainer 
Wieland, Daniel Caspary, Javier Zarzalejos, Sven Schulze, Christian Doleschal, Daniel 
Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, 
da sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass
sämtliche Hosting-Diensteanbieter, 
ungeachtet ihrer Größe, 
benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden 
„Abhilfe“). Sofern die Anforderungen an 
Meldungen erfüllt sind, sollte es 
Einzelpersonen oder Einrichtungen 
möglich sein, mehrere bestimmte 
mutmaßlich illegale Inhalte in einem zu 
melden. Die Verpflichtung zur Schaffung 
eines Melde- und Abhilfeverfahrens sollte 
etwa für Datenspeicher- und 
Weitergabedienste, Web-Hosting-Dienste, 
Werbeserver und Pastebin-Dienste gelten, 

entfällt
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sofern sie als von dieser Verordnung 
erfasste Anbieter von Hosting-Diensten 
einzustufen sind.

Or. en

Änderungsantrag 197
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da 
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Sofern die Anforderungen an Meldungen 
erfüllt sind, sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Die Verpflichtung zur 
Schaffung eines Melde- und 
Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von 
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind.

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da 
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Sofern die Anforderungen an Meldungen 
erfüllt sind, sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Die Verpflichtung zur 
Schaffung eines Melde- und 
Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von 
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind. 
Darüber hinaus sollte das Melde- und 
Abhilfeverfahren durch Bestimmungen 
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zur Verhinderung des künftigen 
Hochladens ergänzt werden, wonach die 
Hosting-Diensteanbieter nachweisen 
sollten, dass sie sich nach besten Kräften 
darum bemühen, das erneute Einstellen 
von Inhalten zu verhindern, die mit 
anderen Inhalten identisch sind, deren 
Rechtswidrigkeit festgestellt wurde und 
die entfernt wurden. Die Anwendung 
dieser Anforderung sollte nicht zu einer 
Pflicht zur allgemeinen Überwachung 
führen.

Or. en

Änderungsantrag 198
Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da 
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Sofern die Anforderungen an Meldungen 
erfüllt sind, sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Die Verpflichtung zur 

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da 
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Nichtsdestotrotz sollte der Anbieter die 
Möglichkeit haben, eine Meldung 
abzuweisen, wenn es eine andere Stelle 
gibt, die eine tiefgreifendere Kontrolle 
über den vermeintlichen Inhalt hat oder 



AM\1236823DE.docx 107/191 PE696.289v01-00

DE

Schaffung eines Melde- und 
Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von 
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind.

der Anbieter technisch nicht in der Lage 
ist, auf einen bestimmten Inhalt 
einzuwirken. Daher sollten 
Sperrungsverfügungen als letztes Mittel 
betrachtet werden und nur angewendet 
werden, wenn sämtliche anderen 
Optionen ausgeschöpft sind. Sofern die 
Anforderungen an Meldungen erfüllt sind, 
sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Die Verpflichtung zur 
Schaffung eines Melde- und 
Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von 
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind.

Or. en

Änderungsantrag 199
Raffaele Stancanelli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da 
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
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Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Sofern die Anforderungen an Meldungen 
erfüllt sind, sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Die Verpflichtung zur 
Schaffung eines Melde- und 
Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind.

Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Sofern die Anforderungen an Meldungen 
erfüllt sind, sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Online-Plattformen 
können zudem das erneute Auftreten von 
Inhalten verhindern, die bereits als illegal 
erkannt und auf der Grundlage einer 
früheren Meldung entfernt wurden. Die 
Verpflichtung zur Schaffung eines Melde-
und Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von 
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind.

Or. en

Begründung

Sobald die Plattform davon Kenntnis erlangt, dass der jeweilige Inhalt illegal ist, sollte es 
keinen Grund geben, ihn nicht dauerhaft zu entfernen.

Änderungsantrag 200
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da 
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 
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die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Sofern die Anforderungen an Meldungen 
erfüllt sind, sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Die Verpflichtung zur 
Schaffung eines Melde- und 
Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind.

die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Sofern die Anforderungen an Meldungen 
erfüllt sind, sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Online-Plattformen 
müssen das erneute Auftreten von 
Inhalten verhindern, die bereits als illegal 
erkannt und auf der Grundlage einer 
vorherigen Meldung entfernt wurden. Die 
Verpflichtung zur Schaffung eines Melde-
und Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von 
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind.

Or. fr

Änderungsantrag 201
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Christel Schaldemose, Brando 
Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da 
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 

(40) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, da 
sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass sämtliche 
Hosting-Diensteanbieter, ungeachtet ihrer 
Größe, leicht zugängliche, umfassende 
und benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
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die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Sofern die Anforderungen an Meldungen 
erfüllt sind, sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Die Verpflichtung zur 
Schaffung eines Melde- und 
Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von 
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind.

bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter entscheiden kann, 
ob er der Bewertung zustimmt und diese 
Inhalte entfernen oder den Zugang dazu 
sperren möchte (im Folgenden „Abhilfe“). 
Sofern die Anforderungen an Meldungen 
erfüllt sind, sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Die Verpflichtung zur 
Schaffung eines Melde- und 
Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von 
dieser Verordnung erfasste Anbieter von 
Hosting-Diensten einzustufen sind.

Or. en

Änderungsantrag 202
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40a) Mitteilungen sollten an denjenigen 
Akteur gerichtet werden, der über die 
technischen und operativen Fähigkeiten 
verfügt und die engste Beziehung zum 
Nutzer des Dienstes hat, der die 
Information oder den Inhalt zur 
Verfügung gestellt hat, z. B. an eine 
Online-Plattform und nicht an den 
Hosting-Diensteanbieter, auf dem die 
Dienste für diese Online-Plattform 
bereitgestellt werden. Die betroffenen 
Hosting-Diensteanbieter sollten solche 
Mitteilungen an die jeweilige Online-
Plattform weiterleiten und die meldende
Partei über diese Tatsache informieren.

Or. en
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Änderungsantrag 203
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40b) Hosting-Dienstleister sollten 
versuchen, nur gegen die gemeldeten 
Informationen vorzugehen. Dies kann 
Handlungen wie die Deaktivierung von 
Hyperlinks zu den Informationen 
beinhalten. Wenn die Entfernung oder 
Deaktivierung des Zugangs zu einzelnen 
Informationen aus rechtlichen, 
vertraglichen oder technologischen 
Gründen technisch oder betrieblich nicht 
möglich ist, wie z. B. Diensten zur 
Bereitstellung verschlüsselter Dateien, 
Datenspeicherdiensten und Diensten zur 
gemeinsamen Nutzung von Daten, sollten 
Hosting-Anbieter den Nutzer des Dienstes 
über die Meldung informieren und 
Maßnahmen ergreifen. Wenn ein Nutzer 
nicht handelt oder Maßnahmen verzögert, 
oder der Anbieter Grund zu der Annahme 
hat, dass dieser bösgläubig nicht 
gehandelt oder gehandelt hat, kann der 
Hosting-Diensteanbieter seinen Dienst in 
Übereinstimmung mit seinen 
Geschäftsbedingungen aussetzen.

Or. en

Änderungsantrag 204
Axel Voss, Esteban González Pons, Luisa Regimenti, Monika Hohlmeier, Rainer 
Wieland, Daniel Caspary, Javier Zarzalejos, Sven Schulze, Christian Doleschal

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Die Vorschriften zu solchen 
Melde- und Abhilfeverfahren sollten auf 

entfällt
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Unionsebene harmonisiert werden, um 
die rasche, sorgfältige und objektive 
Bearbeitung von Meldungen auf der 
Grundlage einheitlicher, transparenter 
und klarer Regeln zu gewährleisten, die 
belastbare Mechanismen zum Schutz der 
Rechte und berechtigten Interessen 
sämtlicher betroffener Parteien 
unabhängig von dem Mitgliedstaat, in 
dem diese Parteien ansässig oder 
niedergelassen sind und von dem 
betreffenden Rechtsgebiet schaffen, 
insbesondere zum Schutz ihrer 
Grundrechte aus der Charta. Zu diesen 
Grundrechten gehören gegebenenfalls 
das Recht der Nutzer auf freie 
Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit, ihr Recht auf die 
Achtung des Privat- und Familienlebens, 
ihr Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten, ihr Recht auf 
Nichtdiskriminierung und ihr Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf, zudem die 
unternehmerische Freiheit, einschließlich 
der Vertragsfreiheit, der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten und die 
Menschenwürde, die Rechte des Kindes, 
das Recht auf Schutz des Eigentums, 
einschließlich des geistigen Eigentums, 
und das Recht auf Nichtdiskriminierung 
der von illegalen Inhalten betroffenen 
Parteien.

Or. en

Änderungsantrag 205
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Hilde Vautmans, Ivars Ijabs, Samira Rafaela, 
Michal Šimečka

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Die Vorschriften zu solchen Melde-
und Abhilfeverfahren sollten auf 
Unionsebene harmonisiert werden, um die 
rasche, sorgfältige und objektive 

(41) Die Vorschriften zu solchen Melde-
und Abhilfeverfahren sollten auf 
Unionsebene harmonisiert werden, um die 
rasche, sorgfältige und objektive 
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Bearbeitung von Meldungen auf der 
Grundlage einheitlicher, transparenter und 
klarer Regeln zu gewährleisten, die 
belastbare Mechanismen zum Schutz der 
Rechte und berechtigten Interessen 
sämtlicher betroffener Parteien unabhängig 
von dem Mitgliedstaat, in dem diese 
Parteien ansässig oder niedergelassen sind 
und von dem betreffenden Rechtsgebiet 
schaffen, insbesondere zum Schutz ihrer 
Grundrechte aus der Charta. Zu diesen 
Grundrechten gehören gegebenenfalls das 
Recht der Nutzer auf freie 
Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit, ihr Recht auf die 
Achtung des Privat- und Familienlebens, 
ihr Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten, ihr Recht auf Nichtdiskriminierung 
und ihr Recht auf einen wirksamen
Rechtsbehelf, zudem die unternehmerische 
Freiheit, einschließlich der 
Vertragsfreiheit, der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten und die 
Menschenwürde, die Rechte des Kindes, 
das Recht auf Schutz des Eigentums, 
einschließlich des geistigen Eigentums, 
und das Recht auf Nichtdiskriminierung 
der von illegalen Inhalten betroffenen 
Parteien.

Bearbeitung von Meldungen auf der 
Grundlage einheitlicher, transparenter und 
klarer Regeln zu gewährleisten, die 
belastbare Mechanismen zum Schutz der 
Rechte und berechtigten Interessen 
sämtlicher betroffener Parteien unabhängig 
von dem Mitgliedstaat, in dem diese 
Parteien ansässig oder niedergelassen sind 
und von dem betreffenden Rechtsgebiet 
schaffen, insbesondere zum Schutz ihrer 
Grundrechte aus der Charta. Zu diesen 
Grundrechten gehören gegebenenfalls das 
Recht der Nutzer auf freie 
Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit, ihr Recht auf die 
Achtung des Privat- und Familienlebens, 
ihr Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten, ihr Recht auf Nichtdiskriminierung, 
das Recht auf Gleichstellung der 
Geschlechter und ihr Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf, zudem die 
unternehmerische Freiheit, einschließlich 
der Vertragsfreiheit, der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten und die 
Menschenwürde, die Rechte des Kindes, 
das Recht auf Schutz des Eigentums, 
einschließlich des geistigen Eigentums, 
und das Recht auf Nichtdiskriminierung 
der von illegalen Inhalten betroffenen 
Parteien.

Or. en

Änderungsantrag 206
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41a) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
beschließt, Informationen, die von einem 
Nutzer des Dienstes bereitgestellt wurden, 
zu entfernen oder zu deaktivieren, weil sie 
rechtswidrig oder nach seinen 
Geschäftsbedingungen nicht zulässig 
sind, sollte dies unter Berücksichtigung 
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des potenziellen Schadens des Verstoßes 
und der technischen Möglichkeiten des 
Anbieters rechtzeitig erfolgen.
Informationen, die negative 
Auswirkungen auf minderjährige und 
schutzbedürftige Nutzer, wie z. B. 
Personen mit geschützten Merkmalen 
gemäß Artikel 21 der Charta, sowie auf 
Frauen haben könnten, sollten als 
dringlich betrachtet werden.

Or. en

Änderungsantrag 207
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, so sollte der
Anbieter den Nutzer über seine
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Vorschläge von 
Empfehlungssystemen, etwa nach Erhalt 
einer Meldung oder auf eigene Initiative, 
zu entfernen, einzuschränken oder zu 
sperren, auch unter Einsatz automatisierter 
Mittel, so sollte dieser Anbieter alles in 
seiner Macht Stehende unternehmen, um 
zu verhindern, dass die bereits gemeldeten 
illegalen Informationen erneut 
auftauchen. Dies muss insbesondere für
Anbieter gelten, die große Mengen 
illegaler Inhalte hosten. Diese Anbieter 
informieren den Nutzer über ihre
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung. Diese Verpflichtung 
sollte unabhängig von den Gründen für die 
Entscheidung gelten, insbesondere davon, 
ob die Abhilfemaßnahme durchgeführt 
wurde, weil die gemeldeten Informationen 
als illegale Inhalte oder als nicht mit den 
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umfassen. geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen. Die Einschränkung der 
Vorschläge von Empfehlungssystemen 
kann beispielsweise durch die Praxis des 
„Shadow Banning“ von Inhalten 
erfolgen.

Or. fr

Änderungsantrag 208
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, so sollte der 
Anbieter den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, so sollte der Anbieter den 
Nutzer über seine Entscheidung, die 
Gründe dafür und die verfügbaren 
Rechtsbehelfsmöglichkeiten zur 
Anfechtung der Entscheidung im Hinblick 
auf mögliche negative Folgen für den 
Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen. Eine solche Begründung sollte 
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umfassen. jedoch nicht verlangt werden, wenn es 
sich um Spam, offenkundig illegale 
Inhalte oder die Entfernung von Inhalten, 
die den bereits entfernten Inhalten eines 
Nutzers, der bereits entsprechend 
informiert wurde, ähneln oder mit ihnen 
identisch sind, handelt, oder wenn ein 
Hosting-Diensteanbieter nicht über die 
Informationen verfügt, die erforderlich 
sind, um den Nutzer mithilfe eines 
dauerhaften Mediums zu informieren.

Or. en

Änderungsantrag 209
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, so sollte der 
Anbieter den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren oder Vorschläge von 
Empfehlungssystemen einzuschränken, so 
sollte der Anbieter den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 



AM\1236823DE.docx 117/191 PE696.289v01-00

DE

umfassen. umfassen. Die Einschränkung der 
Vorschläge von Empfehlungssystemen 
kann beispielsweise durch Praktiken des 
„Shadow Banning“ von Inhalten 
erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 210
Raffaele Stancanelli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, so sollte der 
Anbieter den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen.

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, so sollte der 
Anbieter das erneute Auftauchen der 
gemeldeten Inhalte oder gleichwertiger 
illegaler Inhalte verhindern. Der Anbieter 
sollte ferner den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen.

Or. en
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Begründung

With reference to the notice and action mechanism outlined in Article 14, we caution against 
the obligation to provide an exact URL for a notice to be valid, as this extremely burdensome 
requirement would severely affect the fight against illegal content online. In fact, URLs 
change constantly: broadcasters are unable to, and should not have to, continuously monitor 
the providers’ services. The obligation to provide the exact URL of the illegal materials would 
lead to a never-ending whack-a-mole game with infringers and dispense platforms from the 
duties of care that are to be reasonably expected from a diligent economic operator. We are 
also concerned that no stay-down obligations are linked to the notice and action mechanism 
proposed. Directive 2000/31/EC already provides that the ban on general monitoring “does 
not concern monitoring obligations in a specific case” (Recital 47). This has been upheld by 
the European Court of Justice, which confirmed that stay-down obligations apply to both 
identical and equivalent content[1]. The DSA Proposal should be amended to reflect these 
clarifications. [1] Case C-18/18 Glawischnig Piesczek

Änderungsantrag 211
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, so sollte der 
Anbieter den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, die sich als 
effizient, verhältnismäßig und genau 
erwiesen haben, so sollte der Anbieter den 
Nutzer über seine Entscheidung, die 
Gründe dafür und die verfügbaren 
Rechtsbehelfsmöglichkeiten zur 
Anfechtung der Entscheidung im Hinblick 
auf mögliche negative Folgen für den 
Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
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Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen.

angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen.

Or. en

Änderungsantrag 212
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, so sollte der 
Anbieter den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen.

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung, zu entfernen oder 
den Zugang dazu zu sperren, so sollte der 
Anbieter den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen.

Or. en
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Änderungsantrag 213
Axel Voss, Michael Gahler, Sabine Verheyen, Esteban González Pons, Luisa Regimenti, 
Monika Hohlmeier, Rainer Wieland, Daniel Caspary, Javier Zarzalejos, Sven Schulze, 
Christian Doleschal

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen, etwa nach 
Erhalt einer Meldung oder auf eigene 
Initiative, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, auch unter Einsatz 
automatisierter Mittel, so sollte der 
Anbieter den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar 
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen.

(42) Wenn ein Hosting-Diensteanbieter 
entscheidet, von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen zu entfernen 
oder den Zugang dazu zu sperren, auch 
unter Einsatz automatisierter Mittel, so 
sollte der Anbieter den Nutzer über seine 
Entscheidung, die Gründe dafür und die 
verfügbaren Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
zur Anfechtung der Entscheidung im 
Hinblick auf mögliche negative Folgen für 
den Nutzer, einschließlich bezüglich der 
Ausübung seines Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung, informieren. Diese 
Verpflichtung sollte unabhängig von den 
Gründen für die Entscheidung gelten, 
insbesondere davon, ob die Abhilfe 
durchgeführt wurde, weil die gemeldeten 
Informationen als illegale Inhalte oder als 
nicht mit den geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbar
angesehen werden. Die verfügbaren 
Rechtsmittel zur Anfechtung der 
Entscheidung des Hosting-Diensteanbieters 
sollten stets gerichtliche Rechtsbehelfe 
umfassen.

Or. en

Änderungsantrag 214
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(42a) Bei der Moderation von Inhalten 
sollten freiwillig von Plattformen 
eingesetzte Mechanismen nicht zu 
Vorabkontrollen führen, die sich auf 
automatisierte Tools oder das Filtern 
hochgeladener Inhalte stützen.
Automatisierte Instrumente sind derzeit 
nicht in der Lage, illegale Inhalte von 
Inhalten zu unterscheiden, die in einem 
gegebenen Kontext legal sind, sodass 
regelmäßig zahlreiche legale Inhalte 
gesperrt werden. Die menschliche 
Überprüfung automatisch erstellter 
Berichte durch Dienstleister oder ihre 
Auftragnehmer löst dieses Problem nicht 
umfassend, insbesondere, wenn diese an 
Mitarbeiter von privaten Unternehmen 
ausgelagert wird, denen es an 
Unabhängigkeit, Qualifikation und 
Rechenschaftspflicht mangelt.
Vorabkontrollen sollten so verstanden 
werden, dass die Veröffentlichung einer 
automatisierten Entscheidung unterliegt.
Das Filtern automatisierter Inhalte wie 
Spam sollte erlaubt sein. Wo sonst 
automatisierte Instrumente für die 
Moderation von Inhalten verwendet 
werden, sollte der Anbieter eine 
menschliche Überprüfung und den 
Schutz legaler Inhalte gewährleisten.

Or. en

Begründung

Erwägungsgrund zur Erläuterung des vorgeschlagenen Artikels 15a über die Moderation von 
Inhalten.

Änderungsantrag 215
Karen Melchior

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Um unverhältnismäßige 
Belastungen zu vermeiden, sollten die 

(43) Um unverhältnismäßige 
Belastungen zu vermeiden, sollten die 
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zusätzlichen Verpflichtungen für Online-
Plattformen im Rahmen dieser Verordnung 
nicht für Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen im Sinne der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission41 gelten, es sei denn ihre 
Reichweite und Wirkung sind so erheblich, 
dass sie die Kriterien für eine Einstufung 
als sehr große Online-Plattformen im Sinne 
dieser Verordnung erfüllen. Die in der 
genannten Empfehlung enthaltenen 
Konsolidierungsvorschriften tragen dazu 
bei, sicherzustellen, dass jeglicher 
Umgehung dieser zusätzlichen 
Verpflichtungen vorgebeugt wird. Dass 
Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen von diesen zusätzlichen 
Verpflichtungen ausgenommen sind, 
sollte nicht dahingehend ausgelegt 
werden, dass ihre Fähigkeit beeinträchtigt 
wäre, auf freiwilliger Basis ein System 
einzurichten, das einer oder mehreren 
dieser Verpflichtungen genügt.

zusätzlichen Verpflichtungen für Online-
Plattformen im Rahmen dieser Verordnung 
nicht für Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen im Sinne der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission41 gelten, es sei denn ihre 
Reichweite und Wirkung sind so erheblich, 
dass sie die Kriterien für eine Einstufung 
als sehr große Online-Plattformen im Sinne 
dieser Verordnung erfüllen. Die in der 
genannten Empfehlung enthaltenen 
Konsolidierungsvorschriften tragen dazu 
bei, sicherzustellen, dass jeglicher 
Umgehung dieser zusätzlichen 
Verpflichtungen vorgebeugt wird.

_________________ _________________

41 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36).

41 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36).

Or. en

Änderungsantrag 216
Alessandra Basso, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Um unverhältnismäßige 
Belastungen zu vermeiden, sollten die 
zusätzlichen Verpflichtungen für Online-
Plattformen im Rahmen dieser Verordnung 
nicht für Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen im Sinne der 

(43) Um unverhältnismäßige 
Belastungen zu vermeiden, sollten die 
zusätzlichen Verpflichtungen für Online-
Plattformen im Rahmen dieser Verordnung 
nicht für Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen im Sinne der 
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Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission41 gelten, es sei denn ihre 
Reichweite und Wirkung sind so erheblich, 
dass sie die Kriterien für eine Einstufung 
als sehr große Online-Plattformen im Sinne 
dieser Verordnung erfüllen. Die in der 
genannten Empfehlung enthaltenen 
Konsolidierungsvorschriften tragen dazu 
bei, sicherzustellen, dass jeglicher 
Umgehung dieser zusätzlichen 
Verpflichtungen vorgebeugt wird. Dass 
Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen von diesen zusätzlichen 
Verpflichtungen ausgenommen sind, sollte 
nicht dahingehend ausgelegt werden, dass 
ihre Fähigkeit beeinträchtigt wäre, auf 
freiwilliger Basis ein System einzurichten, 
das einer oder mehreren dieser 
Verpflichtungen genügt.

Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission41 gelten, es sei denn ihre 
Reichweite und Wirkung sind so erheblich, 
dass sie die Kriterien für eine Einstufung 
als sehr große Online-Plattformen im Sinne 
dieser Verordnung erfüllen oder sich im 
Besitz oder unter der Kontrolle von 
Einrichtungen mit Sitz außerhalb der 
Europäischen Union befinden. Die in der 
genannten Empfehlung enthaltenen 
Konsolidierungsvorschriften tragen dazu 
bei, sicherzustellen, dass jeglicher 
Umgehung dieser zusätzlichen 
Verpflichtungen vorgebeugt wird. Dass 
Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen von diesen zusätzlichen 
Verpflichtungen ausgenommen sind, sollte 
nicht dahingehend ausgelegt werden, dass 
ihre Fähigkeit beeinträchtigt wäre, auf 
freiwilliger Basis ein System einzurichten,
das einer oder mehreren dieser 
Verpflichtungen genügt.

_________________ _________________

41 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36).

41 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36).

Or. en

Änderungsantrag 217
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Um unverhältnismäßige
Belastungen zu vermeiden, sollten die 
zusätzlichen Verpflichtungen für Online-
Plattformen im Rahmen dieser Verordnung 
nicht für Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen im Sinne der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission41gelten, es 

(43) Damit keine unverhältnismäßigen
Belastungen verursacht werden, sollten die 
zusätzlichen Verpflichtungen für Online-
Plattformen im Rahmen dieser Verordnung 
nicht für Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen im Sinne der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
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sei denn ihre Reichweite und Wirkung sind 
so erheblich, dass sie die Kriterien für eine 
Einstufung als sehr große Online-
Plattformen im Sinne dieser Verordnung 
erfüllen. Die in der genannten Empfehlung 
enthaltenen Konsolidierungsvorschriften 
tragen dazu bei, sicherzustellen, dass 
jeglicher Umgehung dieser zusätzlichen 
Verpflichtungen vorgebeugt wird. Dass 
Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen von diesen zusätzlichen 
Verpflichtungen ausgenommen sind, sollte 
nicht dahingehend ausgelegt werden, dass 
ihre Fähigkeit beeinträchtigt wäre, auf 
freiwilliger Basis ein System einzurichten, 
das einer oder mehreren dieser 
Verpflichtungen genügt.

Kommission41 gelten, es sei denn ihre 
Reichweite und Wirkung sind so erheblich, 
dass sie die Kriterien für eine Einstufung 
als sehr große Online-Plattformen im Sinne 
dieser Verordnung erfüllen. Die in der 
genannten Empfehlung enthaltenen 
Konsolidierungsvorschriften tragen dazu 
bei, sicherzustellen, dass jeglicher 
Umgehung dieser zusätzlichen 
Verpflichtungen vorgebeugt wird. Dass 
Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen von diesen zusätzlichen 
Verpflichtungen ausgenommen sind, sollte 
nicht dahingehend ausgelegt werden, dass 
ihre Fähigkeit beeinträchtigt wäre, auf 
freiwilliger Basis ein System einzurichten, 
das einer oder mehreren dieser 
Verpflichtungen genügt.

_________________ _________________

41 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36).

41 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36).

Or. fr

Änderungsantrag 218
Axel Voss, Michael Gahler, Sabine Verheyen, Esteban González Pons, Luisa Regimenti, 
Monika Hohlmeier, Rainer Wieland, Daniel Caspary, Javier Zarzalejos, Sven Schulze, 
Christian Doleschal, Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43a) Hosting-Diensteanbieter spielen 
beim Umgang mit illegalen Online-
Inhalten eine besonders wichtige Rolle, 
da sie im Auftrag der Nutzer von diesen 
übermittelte Informationen speichern und 
üblicherweise anderen Nutzern –
manchmal in großem Umfang – den 
Zugang zu diesen Informationen 
ermöglichen. Es ist wichtig, dass 
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sämtliche Hosting-Diensteanbieter, 
ungeachtet ihrer Größe, 
benutzerfreundliche Melde- und 
Abhilfeverfahren schaffen, die es 
erleichtern, dem Hosting-Diensteanbieter 
bestimmte Informationen zu melden, die 
die meldende Partei als illegale Inhalte 
ansieht (im Folgenden „Meldung“), 
woraufhin der Anbieter auf der 
Grundlage seiner eigenen Bewertung 
entscheiden kann, ob er der Bewertung 
zustimmt und diese Inhalte entfernen oder 
den Zugang dazu sperren möchte (im 
Folgenden „Abhilfe“). Sofern die 
Anforderungen an Meldungen erfüllt 
sind, sollte es Einzelpersonen oder 
Einrichtungen möglich sein, mehrere 
bestimmte mutmaßlich illegale Inhalte in 
einem zu melden. Die Verpflichtung zur 
Schaffung eines Melde- und 
Abhilfeverfahrens sollte etwa für 
Datenspeicher- und Weitergabedienste, 
Web-Hosting-Dienste, Werbeserver und 
Pastebin-Dienste gelten, sofern sie als von 
dieser Verordnung erfasste Hosting-
Diensteanbieter einzustufen sind.

Or. en

Änderungsantrag 219
Axel Voss, Michael Gahler, Sabine Verheyen, Esteban González Pons, Luisa Regimenti, 
Monika Hohlmeier, Rainer Wieland, Daniel Caspary, Javier Zarzalejos, Sven Schulze, 
Christian Doleschal, Daniel Buda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43b) Die Vorschriften zu solchen 
Melde- und Abhilfeverfahren sollten auf 
Unionsebene harmonisiert werden, um 
die rasche, sorgfältige und objektive 
Bearbeitung von Meldungen auf der 
Grundlage einheitlicher, transparenter 
und klarer Regeln zu gewährleisten, die 
belastbare Mechanismen zum Schutz der 
Rechte und berechtigten Interessen 
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sämtlicher betroffener Parteien 
unabhängig von dem Mitgliedstaat, in 
dem diese Parteien ansässig oder 
niedergelassen sind und von dem 
betreffenden Rechtsgebiet schaffen, 
insbesondere zum Schutz ihrer 
Grundrechte aus der Charta. Zu diesen 
Grundrechten gehören gegebenenfalls 
das Recht der Nutzer auf freie 
Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit, ihr Recht auf die 
Achtung des Privat- und Familienlebens, 
ihr Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten, ihr Recht auf 
Nichtdiskriminierung und ihr Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf, zudem die 
unternehmerische Freiheit, einschließlich 
der Vertragsfreiheit, der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten und die 
Menschenwürde, die Rechte des Kindes, 
das Recht auf Schutz des Eigentums, 
einschließlich des geistigen Eigentums, 
und das Recht auf Nichtdiskriminierung 
der von illegalen Inhalten betroffenen 
Parteien.

Or. en

Änderungsantrag 220
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Die Nutzer sollten in der Lage sein, 
bestimmte Entscheidungen von Online-
Plattformen, die sich negativ auf sie 
auswirken, einfach und wirksam 
anzufechten. Die Online-Plattformen 
sollten daher verpflichtet werden, interne 
Beschwerdemanagementsysteme 
einzurichten, die bestimmte Bedingungen 
erfüllen, um sicherzustellen, dass diese 
Systeme leicht zugänglich sind und zu 
raschen und fairen Ergebnissen führen. 
Zudem sollte die Möglichkeit einer 

(44) Die Nutzer sollten in der Lage sein, 
bestimmte Entscheidungen von Online-
Plattformen, die sich negativ auf sie 
auswirken, einfach und wirksam 
anzufechten. Die Online-Plattformen 
sollten daher verpflichtet werden, interne 
Beschwerdemanagementsysteme 
einzurichten, die bestimmte Bedingungen 
erfüllen, um sicherzustellen, dass diese 
Systeme leicht zugänglich sind und zu 
raschen und fairen Ergebnissen führen. 
Zudem sollte die Möglichkeit vorgesehen 
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außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten, einschließlich solcher 
Streitigkeiten, die über die internen 
Beschwerdemanagementsysteme nicht 
zufriedenstellend beigelegt werden 
konnten, durch zertifizierte Stellen 
vorgesehen werden, die über die 
erforderliche Unabhängigkeit sowie die 
nötigen Mittel und Fachkenntnisse 
verfügen, ihre Tätigkeiten auf faire, rasche 
und kosteneffiziente Weise durchzuführen. 
Die so geschaffenen Möglichkeiten zur 
Anfechtung der Entscheidungen von 
Online-Plattformen sollten die Möglichkeit 
des gerichtlichen Rechtsbehelfs im 
Einklang mit den Rechtsvorschriften des 
betreffenden Mitgliedstaats ergänzen, doch 
in jeder Hinsicht unberührt lassen.

sein, eine außergerichtliche Beilegung 
von Streitigkeiten, einschließlich solcher 
Streitigkeiten, die über die internen 
Beschwerdemanagementsysteme nicht 
zufriedenstellend beigelegt werden 
konnten, durch zertifizierte Stellen, die 
entweder im Mitgliedstaat des Nutzers 
oder des Anbieters ansässig sind und die 
über die erforderliche Unabhängigkeit 
sowie die nötigen Mittel und 
Fachkenntnisse verfügen, ihre Tätigkeiten 
auf faire, rasche und kosteneffiziente 
Weise durchzuführen, in gutem Glauben 
vorzunehmen. Die so geschaffenen 
Möglichkeiten zur Anfechtung der 
Entscheidungen von Online-Plattformen 
sollten die Möglichkeit des gerichtlichen 
Rechtsbehelfs im Einklang mit den 
Rechtsvorschriften des betreffenden 
Mitgliedstaats ergänzen, doch in jeder 
Hinsicht unberührt lassen.

Or. en

Änderungsantrag 221
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Christel Schaldemose, Brando 
Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Die Nutzer sollten in der Lage sein, 
bestimmte Entscheidungen von Online-
Plattformen, die sich negativ auf sie 
auswirken, einfach und wirksam 
anzufechten. Die Online-Plattformen 
sollten daher verpflichtet werden, interne 
Beschwerdemanagementsysteme 
einzurichten, die bestimmte Bedingungen 
erfüllen, um sicherzustellen, dass diese 
Systeme leicht zugänglich sind und zu 
raschen und fairen Ergebnissen führen. 
Zudem sollte die Möglichkeit einer 
außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten, einschließlich solcher 
Streitigkeiten, die über die internen 

(44) Die Nutzer sollten in der Lage sein, 
bestimmte Entscheidungen von Online-
Plattformen, die sich negativ auf sie 
auswirken, einfach und wirksam 
anzufechten. Die Online-Plattformen 
sollten daher verpflichtet werden, interne 
Beschwerdemanagementsysteme 
einzurichten, die bestimmte Bedingungen 
erfüllen, um sicherzustellen, dass diese 
Systeme leicht zugänglich sind und zu 
raschen und fairen Ergebnissen führen. 
Zudem sollte die Möglichkeit einer 
außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten, einschließlich solcher 
Streitigkeiten, die über die internen 
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Beschwerdemanagementsysteme nicht 
zufriedenstellend beigelegt werden 
konnten, durch zertifizierte Stellen 
vorgesehen werden, die über die 
erforderliche Unabhängigkeit sowie die 
nötigen Mittel und Fachkenntnisse 
verfügen, ihre Tätigkeiten auf faire, rasche 
und kosteneffiziente Weise durchzuführen. 
Die so geschaffenen Möglichkeiten zur 
Anfechtung der Entscheidungen von 
Online-Plattformen sollten die Möglichkeit 
des gerichtlichen Rechtsbehelfs im 
Einklang mit den Rechtsvorschriften des 
betreffenden Mitgliedstaats ergänzen, doch 
in jeder Hinsicht unberührt lassen.

Beschwerdemanagementsysteme nicht 
zufriedenstellend beigelegt werden 
konnten, durch zertifizierte Stellen 
vorgesehen werden, die über die 
erforderliche Unabhängigkeit sowie die 
nötigen Mittel und Fachkenntnisse 
verfügen, ihre Tätigkeiten auf faire, rasche 
und kosteneffiziente Weise durchzuführen. 
Streitbeilegungsverfahren sollten 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
abgeschlossen werden. Die so 
geschaffenen Möglichkeiten zur 
Anfechtung der Entscheidungen von 
Online-Plattformen sollten die Möglichkeit 
des gerichtlichen Rechtsbehelfs im 
Einklang mit den Rechtsvorschriften des 
betreffenden Mitgliedstaats ergänzen, doch 
in jeder Hinsicht unberührt lassen.

Or. en

Änderungsantrag 222
Alessandra Basso, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten 
kann schneller und zuverlässiger 
erfolgen, wenn Online-Plattformen die 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
sicherzustellen, dass von 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern im 
Rahmen der in dieser Verordnung 
vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu 
zu treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 

entfällt
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besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden 
oder der Agentur der Europäischen 
Union für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Strafverfolgung (Europol), 
oder um Nichtregierungsorganisationen 
und halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch sind, oder 
Organisationen für die Meldung illegaler 
rassistischer und fremdenfeindlicher 
Darstellungen im Internet. Bei Rechten 
des geistigen Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die 
geltenden Bedingungen erfüllen. Die 
Vorschriften dieser Verordnung in Bezug 
auf vertrauenswürdige Hinweisgeber 
sollten nicht so ausgelegt werden, dass sie 
die Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich 
dieser Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere 
Art mit weiteren Stellen 
zusammenzuarbeiten.

_________________

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
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Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Or. en

Änderungsantrag 223
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Vertrauenswürdige Hinweisgeber 
sollten auch die Möglichkeit haben, die 
unsachgemäße Entfernung von Inhalten, 
Sperrung des Zugangs zu diesen Inhalten 
oder Einschränkung von Vorschlägen 
durch Empfehlungssysteme oder Konten 
mit Hinblick auf deren Aussetzung oder 
Kündigung zu melden. Die Koordinatoren 
für digitale Dienste können Stellen
ausschließlich zu diesem Zweck den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers verleihen. Dieser Status 
des vertrauenswürdigen Hinweisgebers 
sollte nur an Stellen, nicht an 
Einzelpersonen, vergeben werden, die 
unter anderem nachgewiesen haben, dass 
sie über besondere Sachkenntnis und 
Kompetenz im Umgang mit illegalen 
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halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

Inhalten verfügen, dass sie kollektive 
Interessen vertreten und dass sie ihre 
Tätigkeit sorgfältig und objektiv 
durchführen. Es kann sich dabei um 
öffentliche Stellen handeln, bei 
terroristischen Inhalten etwa die 
Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

_________________ _________________

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
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Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Or. en

Begründung

Die „vertrauenswürdige Kennzeichnungsaufhebung“ wird in der Veröffentlichung des 
Europarats „Best practices towards effective legal and procedural frameworks for self-
regulatory and co-regulatory mechanisms of content moderation“ (Bewährte Verfahren für 
wirksame Rechts- und Verfahrensrahmen für Selbstregulierungs- und 
Koregulierungsmechanismen zur Moderation von Inhalten) (Ziffer 27) vom Juni 2021 als 
Mittel vorgeschlagen, um willkürliche oder falsche Sanktionen zu beseitigen, die gegen 
Inhalte oder Plattformnutzer ergriffen wurden.

Änderungsantrag 224
Raffaele Stancanelli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie ein erhebliches 
berechtigtes Interesse an der Meldung 
von Inhalten haben und bei der 
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kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

entsprechenden Meldung nachweislich 
eine große Genauigkeit an den Tag legen, 
und dass sie über besondere 
Fachkenntnisse verfügen und 
nachweislich in der Lage sind, illegale 
Inhalten zu erkennen, festzustellen und 
zu melden, kollektive Interessen vertreten 
und dass sie ihre Tätigkeit sorgfältig und 
objektiv durchführen. Es kann sich dabei 
um öffentliche Stellen handeln, bei 
terroristischen Inhalten etwa die 
Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

_________________ _________________

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
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vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Or. en

Begründung

Der Status des vertrauenswürdigen Hinweisgebers ist ein grundlegendes Instrument zur 
Bekämpfung der Piraterie.

Änderungsantrag 225
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte
in der Regel nur an nichtstaatliche 
Akteure, nicht an natürliche Personen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten verfügen 
und dass sie ihre Tätigkeit sorgfältig und 
objektiv durchführen. Es kann sich dabei 
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kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

jedoch – wenn es um Maßnahmen geht, 
die nicht mit den Rechten des geistigen 
Eigentums zusammenhängen – um 
öffentliche Stellen handeln, bei 
terroristischen Inhalten etwa die 
Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten nichtstaatliche
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

_________________ _________________

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
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2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Or. en

Änderungsantrag 226
Brando Benifei

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten oder einzelne Rechteinhaber 
sind und dass sie ihre Tätigkeit sorgfältig 
und objektiv durchführen. Es kann sich 
dabei um öffentliche Stellen handeln, bei 
terroristischen Inhalten etwa die 
Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
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Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern sowie 
einzelne Rechteinhaber den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers 
erhalten, sofern sie nachgewiesen haben, 
dass sie die geltenden Bedingungen 
erfüllen. Die Vorschriften dieser 
Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

_________________ _________________

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Or. en

Änderungsantrag 227
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann 
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten in einem 
bestimmten Fachgebiet verfügen, dass sie 
kollektive Interessen vertreten und dass sie 
ihre Tätigkeit sorgfältig und objektiv 
durchführen. Es kann sich dabei um 
öffentliche Stellen handeln, bei 
terroristischen Inhalten etwa die 
Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
sind, oder Organisationen für die Meldung 
illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 



AM\1236823DE.docx 139/191 PE696.289v01-00

DE

dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

_________________ _________________

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Or. en

Änderungsantrag 228
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Abhilfe bei illegalen Inhalten kann
schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn 
Online-Plattformen die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern im Rahmen der in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 

(46) Abhilfemaßnahmen bei illegalen 
Inhalten können schneller und 
zuverlässiger erfolgen, wenn Online-
Plattformen die erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen, um sicherzustellen, dass von 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern im 
Rahmen der in dieser Verordnung 
vorgeschriebenen Melde- und 
Abhilfemechanismen eingereichte 
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unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten 
verfügen, dass sie kollektive Interessen 
vertreten und dass sie ihre Tätigkeit 
sorgfältig und objektiv durchführen. Es 
kann sich dabei um öffentliche Stellen 
handeln, bei terroristischen Inhalten etwa 
die Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
Nichtregierungsorganisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch sind, oder 
Organisationen für die Meldung illegaler 
rassistischer und fremdenfeindlicher 
Darstellungen im Internet. Bei Rechten des 
geistigen Eigentums könnten 
Branchenorganisationen und 
Organisationen von Rechtsinhabern den 
Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers erhalten, sofern sie 
nachgewiesen haben, dass sie die geltenden 
Bedingungen erfüllen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung (EU)
2016/794 des Europäischen Parlaments 
und des Rates43, auf andere Art mit 

Meldungen vorrangig bearbeitet werden, 
unbeschadet der Verpflichtung, sämtliche 
über diese Mechanismen eingereichte 
Meldungen rasch, sorgfältig und objektiv 
zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu 
treffen. Dieser Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte 
nur an Stellen, nicht an Einzelpersonen, 
vergeben werden, die unter anderem 
nachgewiesen haben, dass sie über 
besondere Sachkenntnis und Kompetenz 
im Umgang mit illegalen Inhalten verfügen 
und dass sie ihre Tätigkeit sorgfältig und 
objektiv durchführen. Es kann sich dabei 
um öffentliche Stellen handeln, bei 
terroristischen Inhalten etwa die 
Meldestellen für Internetinhalte der 
nationalen Strafverfolgungsbehörden oder 
der Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), oder um 
nichtstaatliche Organisationen und 
halböffentliche Stellen, etwa 
Organisationen, die Teil des INHOPE-
Meldestellennetzes zur Meldung von 
Darstellungen von sexuellem Missbrauch 
von Kindern sind, oder Organisationen für 
die Meldung illegaler rassistischer und 
fremdenfeindlicher Darstellungen im 
Internet. Bei Rechten des geistigen 
Eigentums könnten 
Branchenorganisationen, juristische 
Personen und Organisationen von 
Rechtsinhabern den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers 
erhalten, sofern sie nachgewiesen haben, 
dass sie die geltenden Bedingungen 
erfüllen. Die Vorschriften dieser 
Verordnung in Bezug auf 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Online-Plattformen daran hindern, 
Meldungen von Stellen oder 
Einzelpersonen ohne den Status eines 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers im 
Sinne dieser Verordnung auf ähnliche 
Weise zu behandeln oder im Einklang mit 
dem geltenden Recht, einschließlich dieser 
Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/794 des Europäischen 



AM\1236823DE.docx 141/191 PE696.289v01-00

DE

weiteren Stellen zusammenzuarbeiten. Parlaments und des Rates43, auf andere Art 
mit weiteren Stellen zusammenzuarbeiten.

_________________ _________________

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 
2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 
2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates 
(ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53).

43 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Or. fr

Änderungsantrag 229
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die häufige 
Bereitstellung von offensichtlich illegalen 
Inhalten oder die häufige Einreichung von 
offensichtlich unbegründeten Meldungen 
oder Beschwerden über die jeweiligen 
durch diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 
Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene und verhältnismäßige 
Vorkehrungen zum Schutz vor solchem 
Missbrauch einzurichten. Inhalte sollten 
als offensichtlich illegal und Meldungen 
oder Beschwerden als offensichtlich 
unbegründet gelten, wenn es für einen 
Laien ohne inhaltliche Analyse klar 
ersichtlich ist, dass die Inhalte illegal bzw. 
die Meldungen oder Beschwerden 
unbegründet sind. Unter bestimmten 

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die häufige 
Einreichung von offensichtlich 
unbegründeten Meldungen oder 
Beschwerden über die jeweiligen durch 
diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 
Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene und verhältnismäßige 
Vorkehrungen zum Schutz vor solchem 
Missbrauch einzurichten. Meldungen oder 
Beschwerden sollten als offensichtlich 
unbegründet gelten, wenn es für einen 
Laien ohne inhaltliche Analyse klar 
ersichtlich ist, dass die Inhalte illegal bzw. 
die Meldungen oder Beschwerden 
unbegründet sind. Unter bestimmten 
Bedingungen sollten Online-Plattformen 
ihre einschlägigen Dienste für die an 



PE696.289v01-00 142/191 AM\1236823DE.docx

DE

Bedingungen sollten Online-Plattformen 
ihre einschlägigen Dienste für die an 
missbräuchlichem Verhalten beteiligte 
Person vorübergehend aussetzen. Die 
Freiheit der Online-Plattformen, ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
festzulegen und strengere Maßnahmen im 
Falle offensichtlich illegaler Inhalte im 
Zusammenhang mit schweren Straftaten 
zu ergreifen bleibt hiervon unberührt.
Aus Transparenzgründen sollte diese 
Möglichkeit klar und hinreichend präzise 
in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Online-Plattformen festgelegt werden. 
Bei den Entscheidungen der Online-
Plattformen diesbezüglich sollten stets 
Rechtsbehelfe möglich sein und sie sollten 
der Aufsicht des zuständigen Koordinators 
für digitale Dienste unterliegen. Die 
Vorschriften dieser Verordnung über 
Missbrauch sollten Online-Plattformen 
nicht daran hindern, andere Maßnahmen zu 
ergreifen, um im Einklang mit dem 
geltenden Unionsrecht und dem geltenden 
nationalen Recht gegen die Bereitstellung 
illegaler Inhalte oder den sonstigen
Missbrauch ihrer Dienste durch die Nutzer
vorzugehen. Diese Vorschriften lassen 
jegliche im Unionsrecht oder im nationalen 
Recht vorgesehenen Möglichkeiten 
unberührt, die am Missbrauch beteiligten 
Personen haftbar zu machen, einschließlich 
für Schadensersatz.

missbräuchlichem Verhalten beteiligte 
Person vorübergehend aussetzen. Aus 
Transparenzgründen sollte diese 
Möglichkeit klar und hinreichend präzise 
in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Online-Plattformen festgelegt werden. 
Bei den Entscheidungen der Online-
Plattformen diesbezüglich sollten stets 
Rechtsbehelfe möglich sein und sie sollten 
der Aufsicht des zuständigen Koordinators 
für digitale Dienste unterliegen. Die 
Vorschriften dieser Verordnung über 
Missbrauch sollten Online-Plattformen 
nicht daran hindern, andere Maßnahmen zu 
ergreifen, um im Einklang mit dem 
geltenden Unionsrecht und dem geltenden 
nationalen Recht gegen den Missbrauch 
ihrer Dienste vorzugehen. Diese 
Vorschriften lassen jegliche im 
Unionsrecht oder im nationalen Recht 
vorgesehenen Möglichkeiten unberührt, die 
am Missbrauch beteiligten Personen 
haftbar zu machen, einschließlich für 
Schadensersatz.

Or. en

Änderungsantrag 230
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die häufige
Bereitstellung von offensichtlich illegalen 
Inhalten oder die häufige Einreichung von

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die wiederholte 
Verbreitung illegaler Inhalte, durch die 
Ermöglichung der wiederholten 
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offensichtlich unbegründeten Meldungen 
oder Beschwerden über die jeweiligen 
durch diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 
Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene und verhältnismäßige 
Vorkehrungen zum Schutz vor solchem 
Missbrauch einzurichten. Inhalte sollten als 
offensichtlich illegal und Meldungen oder 
Beschwerden als offensichtlich 
unbegründet gelten, wenn es für einen 
Laien ohne inhaltliche Analyse klar 
ersichtlich ist, dass die Inhalte illegal bzw. 
die Meldungen oder Beschwerden 
unbegründet sind. Unter bestimmten 
Bedingungen sollten Online-Plattformen 
ihre einschlägigen Dienste für die an 
missbräuchlichem Verhalten beteiligte 
Person vorübergehend aussetzen. Die 
Freiheit der Online-Plattformen, ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
festzulegen und strengere Maßnahmen im 
Falle offensichtlich illegaler Inhalte im 
Zusammenhang mit schweren Straftaten zu 
ergreifen bleibt hiervon unberührt. Aus 
Transparenzgründen sollte diese 
Möglichkeit klar und hinreichend präzise 
in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Online-Plattformen festgelegt werden. 
Bei den Entscheidungen der Online-
Plattformen diesbezüglich sollten stets 
Rechtsbehelfe möglich sein und sie sollten 
der Aufsicht des zuständigen Koordinators 
für digitale Dienste unterliegen. Die 
Vorschriften dieser Verordnung über 
Missbrauch sollten Online-Plattformen 
nicht daran hindern, andere Maßnahmen zu 
ergreifen, um im Einklang mit dem 
geltenden Unionsrecht und dem geltenden 
nationalen Recht gegen die Bereitstellung 
illegaler Inhalte oder den sonstigen 
Missbrauch ihrer Dienste durch die Nutzer 
vorzugehen. Diese Vorschriften lassen 
jegliche im Unionsrecht oder im nationalen 
Recht vorgesehenen Möglichkeiten 
unberührt, die am Missbrauch beteiligten 
Personen haftbar zu machen, einschließlich 

Verbreitung illegaler Inhalte oder 
durch die häufige Einreichung 
offensichtlich unbegründeter Meldungen 
oder Beschwerden über die jeweiligen 
durch diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 
Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene und verhältnismäßige 
Vorkehrungen zum Schutz vor solchem 
Missbrauch einzurichten. Inhalte sollten als 
illegal und Meldungen oder Beschwerden 
als offensichtlich unbegründet gelten, wenn 
es für einen Laien ohne inhaltliche Analyse 
klar ersichtlich ist, dass die Inhalte illegal 
bzw. die Meldungen oder Beschwerden 
unbegründet sind. Unter bestimmten 
Bedingungen sollten Online-Plattformen 
ihre einschlägigen Dienste für die an 
missbräuchlichem Verhalten beteiligte 
Person vorübergehend aussetzen oder 
vollständig einstellen. Die Freiheit der 
Online-Plattformen, ihre allgemeinen 
Geschäftsbedingungen festzulegen und 
strengere Maßnahmen im Fall illegaler 
Inhalte im Zusammenhang mit schweren 
Straftaten zu ergreifen, bleibt hiervon 
unberührt. Aus Transparenzgründen sollte 
diese Möglichkeit klar und hinreichend 
präzise in den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Online-
Plattformen festgelegt werden. Bei den 
Entscheidungen der Online-Plattformen 
diesbezüglich sollten stets Rechtsbehelfe 
möglich sein, und sie sollten der Aufsicht 
des zuständigen Koordinators für digitale 
Dienste unterliegen. Die Vorschriften 
dieser Verordnung über Missbrauch sollten 
Online-Plattformen nicht daran hindern, 
andere Maßnahmen zu ergreifen, um im 
Einklang mit dem geltenden Unionsrecht 
und dem geltenden nationalen Recht gegen 
die Bereitstellung illegaler Inhalte oder den 
sonstigen Missbrauch ihrer Dienste durch 
die Nutzer vorzugehen. Diese Vorschriften 
lassen jegliche im Unionsrecht oder im 
nationalen Recht vorgesehenen 
Möglichkeiten unberührt, die am 
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für Schadensersatz. Missbrauch beteiligten Personen haftbar zu 
machen, einschließlich für Schadenersatz.

Or. fr

Änderungsantrag 231
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die häufige 
Bereitstellung von offensichtlich illegalen 
Inhalten oder die häufige Einreichung von 
offensichtlich unbegründeten Meldungen 
oder Beschwerden über die jeweiligen 
durch diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 
Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene und verhältnismäßige 
Vorkehrungen zum Schutz vor solchem 
Missbrauch einzurichten. Inhalte sollten als 
offensichtlich illegal und Meldungen oder 
Beschwerden als offensichtlich 
unbegründet gelten, wenn es für einen 
Laien ohne inhaltliche Analyse klar 
ersichtlich ist, dass die Inhalte illegal bzw. 
die Meldungen oder Beschwerden 
unbegründet sind. Unter bestimmten 
Bedingungen sollten Online-Plattformen 
ihre einschlägigen Dienste für die an 
missbräuchlichem Verhalten beteiligte 
Person vorübergehend aussetzen. Die 
Freiheit der Online-Plattformen, ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
festzulegen und strengere Maßnahmen im 
Falle offensichtlich illegaler Inhalte im 
Zusammenhang mit schweren Straftaten zu 
ergreifen bleibt hiervon unberührt. Aus 
Transparenzgründen sollte diese 
Möglichkeit klar und hinreichend präzise 
in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(47) Der Missbrauch von Diensten von 
Online-Plattformen durch die häufige 
Bereitstellung von offensichtlich illegalen 
Inhalten oder die häufige Einreichung von 
offensichtlich unbegründeten Meldungen 
oder Beschwerden über die jeweiligen 
durch diese Verordnung eingerichteten 
Mechanismen und Systeme führt zu 
Vertrauensverlust und der 
Beeinträchtigung der Rechte und 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Parteien. Daher ist es erforderlich, 
angemessene, verhältnismäßige und 
zuverlässige Vorkehrungen zum Schutz 
vor solchem Missbrauch einzurichten. 
Inhalte sollten als offensichtlich illegal und 
Meldungen oder Beschwerden als 
offensichtlich unbegründet gelten, wenn es 
für einen Laien ohne inhaltliche Analyse 
klar ersichtlich ist, dass die Inhalte illegal 
bzw. die Meldungen oder Beschwerden 
unbegründet sind. Unter bestimmten 
Bedingungen sollten Online-Plattformen 
ihre einschlägigen Dienste für die an 
missbräuchlichem Verhalten beteiligte 
Person vorübergehend aussetzen. Die 
Freiheit der Online-Plattformen, ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
festzulegen und strengere Maßnahmen im 
Falle offensichtlich illegaler Inhalte im 
Zusammenhang mit schweren Straftaten zu 
ergreifen bleibt hiervon unberührt. Aus 
Transparenzgründen sollte diese 
Möglichkeit klar und hinreichend präzise 
in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
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der Online-Plattformen festgelegt werden. 
Bei den Entscheidungen der Online-
Plattformen diesbezüglich sollten stets 
Rechtsbehelfe möglich sein und sie sollten 
der Aufsicht des zuständigen Koordinators 
für digitale Dienste unterliegen. Die 
Vorschriften dieser Verordnung über 
Missbrauch sollten Online-Plattformen 
nicht daran hindern, andere Maßnahmen zu 
ergreifen, um im Einklang mit dem 
geltenden Unionsrecht und dem geltenden 
nationalen Recht gegen die Bereitstellung 
illegaler Inhalte oder den sonstigen 
Missbrauch ihrer Dienste durch die Nutzer 
vorzugehen. Diese Vorschriften lassen 
jegliche im Unionsrecht oder im nationalen 
Recht vorgesehenen Möglichkeiten 
unberührt, die am Missbrauch beteiligten 
Personen haftbar zu machen, einschließlich 
für Schadensersatz.

der Online-Plattformen festgelegt werden. 
Bei den Entscheidungen der Online-
Plattformen diesbezüglich sollten stets 
Rechtsbehelfe möglich sein und sie sollten 
der Aufsicht des zuständigen Koordinators 
für digitale Dienste unterliegen. Die 
Vorschriften dieser Verordnung über 
Missbrauch sollten Online-Plattformen 
nicht daran hindern, andere Maßnahmen zu 
ergreifen, um im Einklang mit dem 
geltenden Unionsrecht und dem geltenden 
nationalen Recht gegen die Bereitstellung 
illegaler Inhalte oder den sonstigen 
Missbrauch ihrer Dienste durch die Nutzer 
vorzugehen. Diese Vorschriften lassen 
jegliche im Unionsrecht oder im nationalen 
Recht vorgesehenen Möglichkeiten 
unberührt, die am Missbrauch beteiligten 
Personen haftbar zu machen, einschließlich 
für Schadensersatz.

Or. en

Änderungsantrag 232
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine schwere 
Straftat begangen hat, begeht oder 
vermutlich begehen wird, die das Leben 
oder die Sicherheit von Personen in Gefahr 
bringt, wie eine der in der 
Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine schwere 
Straftat begangen hat, begeht oder 
vermutlich begehen wird, die das Leben 
oder die Sicherheit von Personen 
unmittelbar in Gefahr bringt, 
insbesondere, wenn dies schutzbedürftige 



PE696.289v01-00 146/191 AM\1236823DE.docx

DE

Parlaments und des Rates44 genannten 
Straftaten. In solchen Fällen sollte die 
Online-Plattform die zuständigen
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen alle einschlägigen ihr 
verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen Inhalte 
und eine Erläuterung ihres Verdachts. 
Diese Verordnung bildet keine 
Rechtsgrundlage für die Erstellung von 
Profilen von Nutzern für eine mögliche 
Feststellung von Straftaten durch Online-
Plattformen. Online-Plattformen sollten 
auch andere anwendbare Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten von 
Einzelpersonen beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.

Nutzer betrifft, wie eine der in der 
Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates44 genannten 
Straftaten. In solchen Fällen sollte die 
Online-Plattform die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen auf Anfrage alle einschlägigen 
ihr verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen Inhalte 
und eine Erläuterung ihres Verdachts und 
sollte, sofern keine andere Anweisung 
erteilt wurde, den Inhalt entfernen oder 
sperren. Die Informationen, die eine 
Strafverfolgungs- oder Justizbehörde 
eines Mitgliedstaats gemäß diesem Artikel 
erhält, werden ausschließlich für Zwecke 
verwendet, die unmittelbar im 
Zusammenhang mit der betreffenden 
gemeldeten schweren Straftat stehen.
Diese Verordnung bildet keine 
Rechtsgrundlage für die Erstellung von 
Profilen von Nutzern für eine mögliche 
Feststellung von Straftaten durch Online-
Plattformen. Online-Plattformen sollten 
auch andere anwendbare Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten von 
Einzelpersonen beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.

_________________ _________________

44 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

44 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 233
Marion Walsmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine schwere
Straftat begangen hat, begeht oder 
vermutlich begehen wird, die das Leben 
oder die Sicherheit von Personen in 
Gefahr bringt, wie eine der in der 
Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates44 genannten 
Straftaten. In solchen Fällen sollte die 
Online-Plattform die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen alle einschlägigen ihr 
verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen Inhalte 
und eine Erläuterung ihres Verdachts. 
Diese Verordnung bildet keine 
Rechtsgrundlage für die Erstellung von 
Profilen von Nutzern für eine mögliche 
Feststellung von Straftaten durch Online-
Plattformen. Online-Plattformen sollten 
auch andere anwendbare Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten von 
Einzelpersonen beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine Straftat 
begangen hat, begeht oder vermutlich 
begehen wird. In solchen Fällen sollte die 
Online-Plattform die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen alle einschlägigen ihr 
verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen Inhalte 
und eine Erläuterung ihres Verdachts. 
Diese Verordnung bildet keine 
Rechtsgrundlage für die Erstellung von 
Profilen von Nutzern für eine mögliche 
Feststellung von Straftaten durch Online-
Plattformen. Online-Plattformen sollten 
auch andere anwendbare Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten von 
Einzelpersonen beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.

_________________

44 Richtlinie 2011/93/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung 
des sexuellen Missbrauchs und der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie 
der Kinderpornografie sowie zur 
Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).
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Or. en

Begründung

Dies gilt nicht nur für schwere Straftaten, sondern auch für Online-Betrug wie den Verkauf 
unsicherer und/oder zurückgerufener Produkte oder Produktfälschungen.

Änderungsantrag 234
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine schwere 
Straftat begangen hat, begeht oder 
vermutlich begehen wird, die das Leben 
oder die Sicherheit von Personen in Gefahr 
bringt, wie eine der in der 
Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates44 genannten 
Straftaten. In solchen Fällen sollte die 
Online-Plattform die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen alle einschlägigen ihr 
verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen 
Inhalte und eine Erläuterung ihres 
Verdachts. Diese Verordnung bildet keine 
Rechtsgrundlage für die Erstellung von 
Profilen von Nutzern für eine mögliche 
Feststellung von Straftaten durch Online-
Plattformen. Online-Plattformen sollten 
auch andere anwendbare Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts 

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von denen eine Online-
Plattform Kenntnis hat, den Verdacht 
angemessen rechtfertigen, dass eine 
schwere Straftat unmittelbar bevorsteht, 
die das Leben von Personen in Gefahr 
bringt, wie eine der in der 
Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates44 genannten 
Straftaten. In solchen Fällen sollte die 
Online-Plattform die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen die Informationen übermitteln, 
auf denen der Verdacht beruht. Diese 
Verordnung bildet keine Rechtsgrundlage
für die Erstellung von Profilen von Nutzern 
für eine mögliche Feststellung von 
Straftaten durch Online-Plattformen. 
Online-Plattformen sollten auch andere 
anwendbare Vorschriften des Unionsrechts 
oder des nationalen Rechts zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten von Einzelpersonen 
beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.
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zum Schutz der Rechte und Freiheiten von 
Einzelpersonen beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.

_________________ _________________

44 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

44 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 235
Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine schwere 
Straftat begangen hat, begeht oder 
vermutlich begehen wird, die das Leben 
oder die Sicherheit von Personen in Gefahr 
bringt, wie eine der in der 
Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates44 genannten 
Straftaten. In solchen Fällen sollte die 
Online-Plattform die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen alle einschlägigen ihr 
verfügbaren Informationen übermitteln, 

(48) Eine Online-Plattform könnte in 
bestimmten Fällen, etwa über eine 
Meldung durch eine meldende Partei oder 
durch ihre eigenen freiwilligen 
Maßnahmen, Kenntnis von Informationen 
über bestimmte Tätigkeiten eines Nutzers 
erhalten, etwa die Bereitstellung 
bestimmter Arten illegaler Inhalte, die 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände, von der eine Online-Plattform 
Kenntnis hat, den Verdacht angemessen 
rechtfertigen, dass der Nutzer eine schwere 
Straftat begangen hat, begeht oder 
vermutlich begehen wird, die das Leben 
oder die Sicherheit von Personen und 
insbesondere von schutzbedürftigen 
Nutzern in Gefahr bringt, wie eine der in 
der Richtlinie 2011/93/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates44

genannten Straftaten. In solchen Fällen 
sollte die Online-Plattform die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
über einen solchen Verdacht informieren 
und ihnen alle einschlägigen ihr 
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gegebenenfalls auch die jeweiligen Inhalte 
und eine Erläuterung ihres Verdachts. 
Diese Verordnung bildet keine 
Rechtsgrundlage für die Erstellung von 
Profilen von Nutzern für eine mögliche 
Feststellung von Straftaten durch Online-
Plattformen. Online-Plattformen sollten 
auch andere anwendbare Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten von 
Einzelpersonen beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.

verfügbaren Informationen übermitteln, 
gegebenenfalls auch die jeweiligen Inhalte 
und eine Erläuterung ihres Verdachts. 
Diese Verordnung bildet keine 
Rechtsgrundlage für die Erstellung von 
Profilen von Nutzern für eine mögliche 
Feststellung von Straftaten durch Online-
Plattformen. Online-Plattformen sollten 
auch andere anwendbare Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten von 
Einzelpersonen beachten, wenn sie die 
Strafverfolgungsbehörden informieren.

_________________ _________________

44 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

44 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 236
Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48a) Erlangt eine Online-Plattform 
Kenntnis von Informationen, die den 
Verdacht begründen, dass eine schwere 
Straftat, mit der eine Gefahr für das 
Leben oder die Sicherheit von Personen 
einhergeht, begangen wurde, gerade 
begangen wird oder wahrscheinlich 
begangen wird, so muss die Plattform die 
betreffenden Inhalte entfernen oder 
deaktivieren und ihren Verdacht 
unverzüglich den Strafverfolgungs- oder 
Justizbehörden des betreffenden 
Mitgliedstaats beziehungsweise der 
betreffenden Mitgliedstaaten mitteilen 
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und alle einschlägigen verfügbaren 
Informationen zur Verfügung stellen.

Or. en

Änderungsantrag 237
Marion Walsmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Um zu einem sicheren, 
vertrauenswürdigen und transparenten 
Online-Umfeld für Verbraucher sowie für 
andere Beteiligte, etwa konkurrierende 
Unternehmer oder Inhaber von Rechten des 
geistigen Eigentums, beizutragen und 
Unternehmer vom Verkauf von Produkten 
und Dienstleistungen unter Verstoß gegen 
die geltenden Vorschriften abzuhalten, 
sollten Online-Plattformen, auf denen 
Verbraucher Fernabsatzverträge mit 
Unternehmern abschließen können,
sicherstellen, dass diese Unternehmer 
nachverfolgt werden können. Der 
Unternehmer sollte daher verpflichtet sein, 
der Online-Plattform bestimmte 
grundlegende Informationen zur 
Verfügung zu stellen, auch um für 
Produkte zu werben oder sie anzubieten. 
Diese Anforderung sollte auch für 
Unternehmer gelten, die auf der Grundlage 
zugrunde liegender Vereinbarungen im 
Namen von Marken für Produkte werben 
oder diese anbieten. Diese Online-
Plattformen sollten sämtliche 
Informationen für einen angemessenen 
Zeitraum, der nicht über das erforderliche 
Maß hinausgeht, sicher speichern, damit 
diese im Einklang mit dem geltenden 
Recht, einschließlich des Rechts auf Schutz 
personenbezogener Daten, von Behörden 
und privaten Parteien mit einem 
berechtigten Interesse eingesehen werden 
können, auch aufgrund von in dieser 
Verordnung genannten Anordnungen zur 

(49) Um zu einem sicheren, 
vertrauenswürdigen und transparenten 
Online-Umfeld für Verbraucher sowie für 
andere Beteiligte, etwa konkurrierende 
Unternehmer oder Inhaber von Rechten des 
geistigen Eigentums, beizutragen und 
Unternehmer vom Verkauf von Produkten 
und Dienstleistungen unter Verstoß gegen 
die geltenden Vorschriften abzuhalten, 
sollten Online-Marktplätze sicherstellen, 
dass diese Unternehmer nachverfolgt 
werden können. Unternehmer sollten daher 
verpflichtet sein, dem Online-Marktplatz
bestimmte grundlegende Informationen zur 
Verfügung zu stellen, auch um für 
Produkte zu werben oder sie anzubieten. 
Diese Anforderung sollte auch für 
Unternehmer gelten, die auf der Grundlage 
zugrunde liegender Vereinbarungen im
Namen von Marken für Produkte werben 
oder diese anbieten. Die Online-
Marktplätze sollten sämtliche 
Informationen für einen angemessenen 
Zeitraum, der nicht über das erforderliche 
Maß hinausgeht, sicher speichern, damit 
diese im Einklang mit dem geltenden 
Recht, einschließlich des Rechts auf Schutz 
personenbezogener Daten, von Behörden 
und privaten Parteien mit einem 
berechtigten Interesse eingesehen werden 
können, auch aufgrund von in dieser 
Verordnung genannten Anordnungen zur 
Bereitstellung von Informationen.
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Bereitstellung von Informationen.

Or. en

Änderungsantrag 238
Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Um zu einem sicheren, 
vertrauenswürdigen und transparenten 
Online-Umfeld für Verbraucher sowie für 
andere Beteiligte, etwa konkurrierende 
Unternehmer oder Inhaber von Rechten des 
geistigen Eigentums, beizutragen und 
Unternehmer vom Verkauf von Produkten
und Dienstleistungen unter Verstoß gegen 
die geltenden Vorschriften abzuhalten, 
sollten Online-Plattformen, auf denen 
Verbraucher Fernabsatzverträge mit 
Unternehmern abschließen können,
sicherstellen, dass diese Unternehmer 
nachverfolgt werden können. Der
Unternehmer sollte daher verpflichtet sein, 
der Online-Plattform bestimmte 
grundlegende Informationen zur 
Verfügung zu stellen, auch um für 
Produkte zu werben oder sie anzubieten. 
Diese Anforderung sollte auch für 
Unternehmer gelten, die auf der Grundlage 
zugrunde liegender Vereinbarungen im 
Namen von Marken für Produkte werben 
oder diese anbieten. Diese Online-
Plattformen sollten sämtliche 
Informationen für einen angemessenen 
Zeitraum, der nicht über das erforderliche 
Maß hinausgeht, sicher speichern, damit 
diese im Einklang mit dem geltenden 
Recht, einschließlich des Rechts auf Schutz 
personenbezogener Daten, von Behörden 
und privaten Parteien mit einem 
berechtigten Interesse eingesehen werden 
können, auch aufgrund von in dieser 
Verordnung genannten Anordnungen zur 

(49) Um zu einem sicheren, 
vertrauenswürdigen und transparenten 
Online-Umfeld für Verbraucher sowie für 
andere Beteiligte, etwa konkurrierende 
Unternehmer oder Inhaber von Rechten des 
geistigen Eigentums, beizutragen und 
Unternehmer davon abzuhalten, Produkte, 
kommerziellen Zwecken dienende digitale 
Inhalte und Dienstleistungen unter Verstoß 
gegen die geltenden Vorschriften 
anzubieten, sollten Online-Marktplätze
sicherstellen, dass diese Unternehmer 
nachverfolgt werden können. Unternehmer 
sollten daher verpflichtet sein, dem 
Anbieter eines Online-Marktplatzes
bestimmte grundlegende und korrekte
Informationen zur Verfügung zu stellen, 
auch um für Produkte zu werben oder sie 
anzubieten. Diese Anforderung sollte auch 
für Unternehmer gelten, die auf der 
Grundlage zugrunde liegender 
Vereinbarungen im Namen von Marken für 
Produkte werben oder diese anbieten. 
Diese Online-Plattformen sollten sämtliche 
Informationen für einen angemessenen 
Zeitraum, der nicht über das erforderliche 
Maß hinausgeht, sicher speichern, damit 
diese im Einklang mit dem geltenden 
Recht, einschließlich des Rechts auf Schutz 
personenbezogener Daten, von Behörden 
und privaten Parteien mit einem 
berechtigten Interesse eingesehen werden 
können, auch aufgrund von in dieser 
Verordnung genannten Anordnungen zur 
Bereitstellung von Informationen.
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Bereitstellung von Informationen.

Or. en

Änderungsantrag 239
Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Um eine effiziente und 
angemessene Anwendung dieser 
Verpflichtung sicherzustellen, ohne 
unverhältnismäßige Belastungen 
aufzuerlegen, sollten die erfassten Online-
Plattformen angemessene Bemühungen
um die Überprüfung der Zuverlässigkeit 
der von den betreffenden Unternehmern 
bereitgestellten Informationen 
unternehmen, insbesondere durch die 
Nutzung frei zugänglicher amtlicher 
Online-Datenbanken oder Online-
Schnittstellen, etwa nationaler 
Handelsregister und des Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystems45, oder 
indem sie die betreffenden Unternehmer 
auffordern, belastbare Unterlagen als 
Nachweise vorzulegen, etwa Kopien von 
Identitätsdokumenten, zertifizierte 
Bankauszüge, Unternehmenszertifikate 
oder Auszüge aus dem Handelsregister. Sie 
können für die Einhaltung dieser 
Verpflichtung auch auf andere für die 
Nutzung auf Distanz verfügbare Quellen 
zurückgreifen, die vergleichbare 
Zuverlässigkeit bieten. Die erfassten 
Online-Plattformen sollten jedoch nicht 
verpflichtet werden, übermäßige oder 
kostspielige Nachforschungen im Internet 
anzustellen oder Kontrollen vor Ort 
durchzuführen. Auch sollte nicht davon 
ausgegangen werden, dass Online-
Plattformen, die bereits angemessene 
Bemühungen gemäß dieser Verordnung 
unternommen haben, die Zuverlässigkeit 
der Informationen gegenüber Verbrauchern 

(50) Um eine effiziente und 
angemessene Anwendung dieser 
Verpflichtung sicherzustellen, ohne 
unverhältnismäßige Belastungen 
aufzuerlegen, sollten die erfassten Anbieter 
von Online-Marktplätzen wirksame 
Maßnahmen ergreifen, die ein 
sorgfältiger Betreiber nach Maßgabe 
hoher branchenüblicher Standards für 
die berufliche Sorgfalt vernünftigerweise 
ergreifen würde, um die Richtigkeit, 
Aktualität und Zuverlässigkeit der von den 
betreffenden Unternehmern bereitgestellten 
Informationen regelmäßig zu überprüfen, 
insbesondere durch die Nutzung frei 
zugänglicher amtlicher Online-
Datenbanken oder Online-Schnittstellen, 
etwa nationaler Handelsregister und des 
Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystems45, oder 
indem sie die betreffenden Unternehmer 
auffordern, belastbare Unterlagen als 
Nachweise vorzulegen, etwa Kopien von 
Identitätsdokumenten, zertifizierte 
Bankauszüge, Unternehmenszertifikate 
oder Auszüge aus dem Handelsregister. Sie 
können für die Einhaltung dieser 
Verpflichtung auch auf andere für die 
Nutzung auf Distanz verfügbare Quellen 
zurückgreifen, die vergleichbare 
Zuverlässigkeit bieten. Die erfassten 
Anbieter von Online-Marktplätzen sollten 
jedoch nicht verpflichtet werden, 
übermäßige oder kostspielige 
Nachforschungen im Internet anzustellen 
oder Kontrollen vor Ort durchzuführen. 
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oder anderen Beteiligten gewährleisten. 
Solche Online-Plattformen sollten ihre 
Online-Schnittstelle zudem so gestalten 
und aufbauen, dass Unternehmer ihren 
Verpflichtungen gemäß dem Unionsrecht 
nachkommen können, insbesondere den 
Anforderungen gemäß Artikel 6 und 8 der 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates46, Artikel 7 der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und Artikel 3 
der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates48.

Auch sollte nicht davon ausgegangen 
werden, dass Anbieter, die bereits 
wirksame Maßnahmen ergriffen haben, 
die von einem sorgfältigen Betreiber nach 
Maßgabe hoher branchenüblicher 
Standards für die berufliche Sorgfalt
gemäß dieser Verordnung 
vernünftigerweise ergriffen werden 
würden, die Zuverlässigkeit der 
Informationen gegenüber Verbrauchern 
oder anderen Beteiligten gewährleisten. 
Solche Anbieter von Online-Marktplätzen
sollten ihre Online-Schnittstelle zudem 
nutzerfreundlich gestalten und aufbauen, 
damit Unternehmer ihren Verpflichtungen 
gemäß dem Unionsrecht nachkommen 
können, insbesondere den Anforderungen 
gemäß Artikel 6 und 8 der 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates46, Artikel 7 der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und Artikel 3 
der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates48. Die Online-
Schnittstelle sollte es den Unternehmern 
ermöglichen, die in Artikel 22a dieser 
Verordnung genannten Informationen, 
die in Artikel 6 der Richtlinie 2011/83/EU 
über die Rechte der Verbraucher 
genannten Informationen, Informationen 
über die Nachhaltigkeit von Produkten 
und Informationen, die eine eindeutige 
Identifizierung des Produkts oder der 
Dienstleistung ermöglichen, 
einschließlich 
Kennzeichnungsanforderungen, im 
Einklang mit den Rechtsvorschriften über 
Produktsicherheit und 
Produktkonformität bereitzustellen.

_________________ _________________

45

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=de

45

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=de

46 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 

46 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
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Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

47 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

47 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

48 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei 
der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse.

48 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei 
der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse.

Or. en

Änderungsantrag 240
Karen Melchior, Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Um eine effiziente und 
angemessene Anwendung dieser 
Verpflichtung sicherzustellen, ohne 
unverhältnismäßige Belastungen 
aufzuerlegen, sollten die erfassten Online-
Plattformen angemessene Bemühungen um 
die Überprüfung der Zuverlässigkeit der 
von den betreffenden Unternehmern 
bereitgestellten Informationen 
unternehmen, insbesondere durch die 
Nutzung frei zugänglicher amtlicher 
Online-Datenbanken oder Online-
Schnittstellen, etwa nationaler 

(50) Um eine effiziente und 
angemessene Anwendung dieser 
Verpflichtung sicherzustellen, ohne 
unverhältnismäßige Belastungen 
aufzuerlegen, sollten die erfassten Online-
Plattformen angemessene Bemühungen um 
die Überprüfung der Zuverlässigkeit der 
von den betreffenden Unternehmern 
bereitgestellten Informationen 
unternehmen, insbesondere durch die 
Nutzung frei zugänglicher amtlicher 
Online-Datenbanken oder Online-
Schnittstellen, etwa nationaler 
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Handelsregister und des Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystems45, oder 
indem sie die betreffenden Unternehmer 
auffordern, belastbare Unterlagen als 
Nachweise vorzulegen, etwa Kopien von 
Identitätsdokumenten, zertifizierte 
Bankauszüge, Unternehmenszertifikate 
oder Auszüge aus dem Handelsregister. Sie 
können für die Einhaltung dieser 
Verpflichtung auch auf andere für die 
Nutzung auf Distanz verfügbare Quellen 
zurückgreifen, die vergleichbare 
Zuverlässigkeit bieten. Die erfassten 
Online-Plattformen sollten jedoch nicht 
verpflichtet werden, übermäßige oder 
kostspielige Nachforschungen im Internet 
anzustellen oder Kontrollen vor Ort 
durchzuführen. Auch sollte nicht davon 
ausgegangen werden, dass Online-
Plattformen, die bereits angemessene 
Bemühungen gemäß dieser Verordnung 
unternommen haben, die Zuverlässigkeit 
der Informationen gegenüber Verbrauchern 
oder anderen Beteiligten gewährleisten. 
Solche Online-Plattformen sollten ihre 
Online-Schnittstelle zudem so gestalten 
und aufbauen, dass Unternehmer ihren 
Verpflichtungen gemäß dem Unionsrecht 
nachkommen können, insbesondere den 
Anforderungen gemäß Artikel 6 und 8 der 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates46, Artikel 7 der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und Artikel 3 
der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates48.

Handelsregister und des Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystems45, oder 
indem sie die betreffenden Unternehmer 
auffordern, belastbare Unterlagen als 
Nachweise vorzulegen, etwa Kopien von 
Identitätsdokumenten, zertifizierte 
Bankauszüge, Unternehmenszertifikate 
oder Auszüge aus dem Handelsregister. Sie 
können für die Einhaltung dieser 
Verpflichtung auch auf andere für die 
Nutzung auf Distanz verfügbare Quellen 
zurückgreifen, die vergleichbare 
Zuverlässigkeit bieten. Die erfassten 
Online-Plattformen sollten jedoch nicht 
verpflichtet werden, übermäßige oder 
kostspielige Nachforschungen im Internet 
anzustellen oder Kontrollen vor Ort 
durchzuführen. Auch sollte nicht davon 
ausgegangen werden, dass Online-
Plattformen, die bereits angemessene 
Bemühungen gemäß dieser Verordnung 
unternommen haben, die Zuverlässigkeit 
der Informationen gegenüber Verbrauchern 
oder anderen Beteiligten gewährleisten. 
Solche Online-Plattformen sollten ihre 
Online-Schnittstelle zudem 
nutzerfreundlich gestalten und aufbauen, 
damit Unternehmer ihren Verpflichtungen 
gemäß dem Unionsrecht nachkommen 
können, insbesondere den Anforderungen 
gemäß Artikel 6 und 8 der 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates46, Artikel 7 der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und Artikel 3 
der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates48. Die Online-
Schnittstelle sollte es den Unternehmern 
ermöglichen, die in Artikel 22a dieser 
Verordnung genannten Informationen, 
die in Artikel 6 der Richtlinie 2011/83/EU 
über die Rechte der Verbraucher 
genannten Informationen, Informationen 
über die Nachhaltigkeit von Produkten 
und Informationen, die eine eindeutige 
Identifizierung des Produkts oder der 
Dienstleistung ermöglichen, 
einschließlich 
Kennzeichnungsanforderungen, im 
Einklang mit den Rechtsvorschriften über 
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Produktsicherheit und 
Produktkonformität bereitzustellen.

_________________ _________________

45

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=de

45

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=de

46 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

46 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

47 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

47 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

48 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei 
der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse.

48 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei 
der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse.

Or. en

Änderungsantrag 241
Marion Walsmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Um eine effiziente und (50) Um eine effiziente und 
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angemessene Anwendung dieser 
Verpflichtung sicherzustellen, ohne 
unverhältnismäßige Belastungen 
aufzuerlegen, sollten die erfassten Online-
Plattformen angemessene Bemühungen 
um die Überprüfung der Zuverlässigkeit 
der von den betreffenden Unternehmern 
bereitgestellten Informationen 
unternehmen, insbesondere durch die 
Nutzung frei zugänglicher amtlicher 
Online-Datenbanken oder Online-
Schnittstellen, etwa nationaler 
Handelsregister und des Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystems45, oder 
indem sie die betreffenden Unternehmer 
auffordern, belastbare Unterlagen als 
Nachweise vorzulegen, etwa Kopien von 
Identitätsdokumenten, zertifizierte 
Bankauszüge, Unternehmenszertifikate 
oder Auszüge aus dem Handelsregister. Sie 
können für die Einhaltung dieser 
Verpflichtung auch auf andere für die 
Nutzung auf Distanz verfügbare Quellen 
zurückgreifen, die vergleichbare 
Zuverlässigkeit bieten. Die erfassten 
Online-Plattformen sollten jedoch nicht 
verpflichtet werden, übermäßige oder 
kostspielige Nachforschungen im Internet 
anzustellen oder Kontrollen vor Ort 
durchzuführen. Auch sollte nicht davon 
ausgegangen werden, dass Online-
Plattformen, die bereits angemessene 
Bemühungen gemäß dieser Verordnung 
unternommen haben, die Zuverlässigkeit 
der Informationen gegenüber Verbrauchern 
oder anderen Beteiligten gewährleisten. 
Solche Online-Plattformen sollten ihre 
Online-Schnittstelle zudem so gestalten 
und aufbauen, dass Unternehmer ihren 
Verpflichtungen gemäß dem Unionsrecht 
nachkommen können, insbesondere den 
Anforderungen gemäß Artikel 6 und 8 der 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates46, Artikel 7 der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und Artikel 3 
der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates48.

angemessene Anwendung dieser 
Verpflichtung sicherzustellen, ohne 
unverhältnismäßige Belastungen 
aufzuerlegen, sollten die erfassten Online-
Marktplätze angemessene Bemühungen 
um die Überprüfung der Zuverlässigkeit 
der von den betreffenden Unternehmern 
bereitgestellten Informationen 
unternehmen, insbesondere durch die 
Nutzung frei zugänglicher amtlicher 
Online-Datenbanken oder Online-
Schnittstellen, etwa nationaler 
Handelsregister und des Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystems45, oder 
indem sie die betreffenden Unternehmer 
auffordern, belastbare Unterlagen als 
Nachweise vorzulegen, etwa Kopien von 
Identitätsdokumenten, zertifizierte 
Bankauszüge, Unternehmenszertifikate 
oder Auszüge aus dem Handelsregister. Sie 
können für die Einhaltung dieser 
Verpflichtung auch auf andere für die 
Nutzung auf Distanz verfügbare Quellen 
zurückgreifen, die vergleichbare 
Zuverlässigkeit bieten. Darüber hinaus 
sollten die von den Unternehmern 
bereitgestellten Informationen 
hinreichend spezifisch sein und nach 
Möglichkeit durch einschlägige Angaben 
untermauert werden, z. B. durch frühere 
Prüfungen des Unternehmers mit 
Hinblick darauf, ob die zum Verkauf 
angebotenen Produkte den 
Produktsicherheitsvorschriften 
entsprechen. Die erfassten Online-
Marktplätze sollten jedoch nicht 
verpflichtet werden, übermäßige oder 
kostspielige Nachforschungen im Internet 
anzustellen oder Kontrollen vor Ort 
durchzuführen. Auch sollte nicht davon 
ausgegangen werden, dass Online-
Marktplätze, die bereits angemessene 
Bemühungen gemäß dieser Verordnung 
unternommen haben, die Zuverlässigkeit 
der Informationen gegenüber Verbrauchern 
oder anderen Beteiligten gewährleisten. 
Solche Online-Marktplätze sollten ihre 
Online-Schnittstelle zudem so gestalten 
und aufbauen, dass Unternehmer ihren 
Verpflichtungen gemäß dem Unionsrecht 
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nachkommen können, insbesondere den 
Anforderungen gemäß Artikel 6 und 8 der 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates46, Artikel 7 der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates47 und Artikel 3 
der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates48.

_________________ _________________

45

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=de

45

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=de

46 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

46 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

47 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

47 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken).

48 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei 
der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse.

48 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei 
der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse.

Or. en

Änderungsantrag 242
Karen Melchior, Stéphane Séjourné
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50a) Anbieter von Online-Marktplätzen 
sollten nachweisen, dass sie sich nach 
besten Kräften bemühen, die Verbreitung 
illegaler Produkte und Dienste durch 
Unternehmer zu verhindern. Im Einklang 
mit dem Prinzip, wonach keine 
allgemeine Pflicht zur Überwachung 
eingeführt werden darf, sollten die 
Anbieter die Nutzer informieren, wenn 
der Dienst oder das Produkt, den bzw. das 
sie über ihre Dienste erworben haben, 
illegal ist. Sobald Anbietern von Online-
Marktplätzen ein illegales Produkt oder 
eine illegale Dienstleistung gemäß 
Artikel 14 gemeldet wurde, sollten sie 
wirksame und angemessene Maßnahmen 
ergreifen, um zu verhindern, dass solche 
Produkte oder Dienste erneut auf ihrem 
Online-Marktplatz angeboten werden.

Or. en

Änderungsantrag 243
Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Angesichts der besonderen 
Verantwortung und Pflichten von Online-
Plattformen sollten ihnen – neben den von 
allen Anbietern von Vermittlungsdiensten 
im Rahmen dieser Verordnung zu 
erfüllenden Transparenzberichtspflichten –
zusätzliche Transparenzberichtspflichten 
auferlegt werden. Damit festgestellt 
werden kann, ob eine Online-Plattform als 
sehr große Online-Plattform anzusehen ist, 
der im Rahmen dieser Verordnung 
bestimmte zusätzliche Pflichten auferlegt 

(51) Angesichts der besonderen 
Verantwortung und Pflichten von Online-
Plattformen sollten ihnen – neben den von 
allen Anbietern von Vermittlungsdiensten 
im Rahmen dieser Verordnung zu 
erfüllenden Transparenzberichtspflichten –
zusätzliche Transparenzberichtspflichten 
auferlegt werden. Damit festgestellt 
werden kann, ob eine Online-Plattform als 
sehr große Online-Plattform anzusehen ist, 
der im Rahmen dieser Verordnung 
bestimmte zusätzliche Pflichten auferlegt 
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werden, sollten die 
Transparenzberichtspflichten von Online-
Plattformen auch bestimmte Pflichten zur 
Veröffentlichung und Mitteilung von 
Informationen über die durchschnittliche 
Zahl aktiver Nutzer in der Union umfassen.

werden, sollten die 
Transparenzberichtspflichten von Online-
Plattformen auch bestimmte Pflichten zur 
Veröffentlichung und Mitteilung von 
Informationen über die durchschnittliche 
Zahl monatlicher aktiver Endnutzer in der 
Union umfassen.

Or. en

Änderungsantrag 244
Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Online-Werbung spielt im Online-
Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung kann jedoch 
erhebliche Risiken bergen – von Werbung, 
die selbst illegale Inhalte aufweist, bis hin 
zu Beiträgen zu finanziellen Anreizen für 
die Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler oder anderweitig schädlicher 
Online-Inhalte und -Tätigkeiten oder einer 
diskriminierenden Darstellung von 
Werbung, die der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit der Bürgerinnen und 
Bürger zuwiderläuft. Neben den 
Anforderungen aus Artikel 6 der 
Richtlinie 2000/31/EG sollten Online-
Plattformen daher verpflichtet werden 
sicherzustellen, dass die Nutzer bestimmte 
individuelle Informationen darüber 
erhalten, wann und in wessen Auftrag die 
Werbung angezeigt wird. Zudem sollten 
die Nutzer Informationen darüber erhalten, 
anhand welcher Hauptparameter bestimmt 
wird, welche Werbung ihnen angezeigt 
wird, wobei aussagekräftige Erläuterungen 
zur zugrunde liegenden Logik bereitgestellt 
werden sollten, einschließlich der Angabe, 
wann Profiling genutzt wird. Die 
Anforderungen dieser Verordnung an die 
Bereitstellung von Informationen in Bezug 

(52) Online-Werbung spielt im Online-
Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung kann jedoch 
erhebliche Risiken bergen – von Werbung, 
die selbst illegale Inhalte aufweist, bis hin 
zu Beiträgen zu finanziellen Anreizen für 
die Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler oder anderweitig schädlicher 
Online-Inhalte und -Tätigkeiten oder einer 
diskriminierenden Darstellung von 
Werbung, die der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit der Bürgerinnen und 
Bürger zuwiderläuft. Neben den 
Anforderungen aus Artikel 6 der 
Richtlinie 2000/31/EG sollten Online-
Plattformen daher verpflichtet werden 
sicherzustellen, dass die Nutzer bestimmte 
individuelle Informationen darüber 
erhalten, wann und in wessen Auftrag die 
Werbung angezeigt wird. Zudem sollten 
die Nutzer Informationen darüber erhalten, 
anhand welcher Hauptparameter bestimmt 
wird, welche Werbung ihnen angezeigt 
wird, wobei aussagekräftige Erläuterungen 
zur zugrunde liegenden Logik bereitgestellt 
werden sollten, einschließlich der Angabe, 
wann Profiling genutzt wird. Die 
Parameter umfassen gegebenenfalls das 
vom Werbetreibenden ausgewählte 
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auf Werbung gelten unbeschadet der 
Anwendung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung 
(EU) 2016/679, insbesondere was das 
Widerspruchsrecht und die automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall 
betrifft, einschließlich des Profiling und 
insbesondere der Notwendigkeit, vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten für 
gezielte Werbung die Einwilligung der 
betroffenen Person einzuholen. Zudem gilt 
sie unbeschadet der Bestimmungen der 
Richtlinie 2002/58/EG, insbesondere in 
Bezug auf die Speicherung von 
Informationen auf Endgeräten und den 
Zugang zu dort gespeicherten 
Informationen.

Optimierungsziel, Informationen zur 
Nutzung von individuellen Listen, 
Informationen zur Nutzung von 
„Lookalike Audiences“ und in solchen 
Fällen einschlägige Informationen zur 
Basiszielgruppe und eine Erläuterung, 
wieso der Empfänger der Werbung als 
Teil der „Lookalike Audience“ bestimmt 
wurde, aussagekräftige Informationen zu 
den Algorithmen der Online-Plattform 
oder zu anderen Tools, die zur 
Optimierung der Auslieferung der 
Werbung genutzt werden, einschließlich 
einer Spezifikation des Optimierungsziels 
und einer aussagekräftigen Erläuterung 
der Gründe, wieso die Online-Plattform 
entschieden hat, dass das 
Optimierungsziel durch die Anzeige der 
Werbung für den Nutzer erreicht werden 
kann. Die Anforderungen dieser 
Verordnung an die Bereitstellung von 
Informationen in Bezug auf Werbung 
gelten unbeschadet der Anwendung der 
einschlägigen Bestimmungen der 
Verordnung (EU) 2016/679, insbesondere 
was das Widerspruchsrecht und die 
automatisierte Entscheidungsfindung im 
Einzelfall betrifft, einschließlich des 
Profiling und insbesondere der 
Notwendigkeit, vor der Verarbeitung 
personenbezogener Daten für gezielte 
Werbung die Einwilligung der betroffenen 
Person einzuholen. Zudem gilt sie 
unbeschadet der Bestimmungen der 
Richtlinie 2002/58/EG, insbesondere in 
Bezug auf die Speicherung von 
Informationen auf Endgeräten und den 
Zugang zu dort gespeicherten 
Informationen.

Or. en

Änderungsantrag 245
Axel Voss, Esteban González Pons, Luisa Regimenti, Monika Hohlmeier, Rainer 
Wieland, Daniel Caspary, Javier Zarzalejos, Sven Schulze, Christian Doleschal

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Online-Werbung spielt im Online-
Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung kann jedoch 
erhebliche Risiken bergen – von Werbung, 
die selbst illegale Inhalte aufweist, bis hin
zu Beiträgen zu finanziellen Anreizen für 
die Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler oder anderweitig schädlicher 
Online-Inhalte und -Tätigkeiten oder einer 
diskriminierenden Darstellung von 
Werbung, die der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit der Bürgerinnen und 
Bürger zuwiderläuft. Neben den
Anforderungen aus Artikel 6 der 
Richtlinie 2000/31/EG sollten Online-
Plattformen daher verpflichtet werden 
sicherzustellen, dass die Nutzer bestimmte 
individuelle Informationen darüber 
erhalten, wann und in wessen Auftrag die 
Werbung angezeigt wird. Zudem sollten 
die Nutzer Informationen darüber 
erhalten, anhand welcher 
Hauptparameter bestimmt wird, welche 
Werbung ihnen angezeigt wird, wobei 
aussagekräftige Erläuterungen zur 
zugrunde liegenden Logik bereitgestellt 
werden sollten, einschließlich der Angabe, 
wann Profiling genutzt wird. Die 
Anforderungen dieser Verordnung an die 
Bereitstellung von Informationen in 
Bezug auf Werbung gelten unbeschadet 
der Anwendung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung 
(EU) 2016/679, insbesondere was das 
Widerspruchsrecht und die automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall 
betrifft, einschließlich des Profiling und 
insbesondere der Notwendigkeit, vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
für gezielte Werbung die Einwilligung der 
betroffenen Person einzuholen. Zudem 
gilt sie unbeschadet der Bestimmungen 
der Richtlinie 2002/58/EG, insbesondere 
in Bezug auf die Speicherung von 
Informationen auf Endgeräten und den 
Zugang zu dort gespeicherten 

(52) Online-Werbung spielt im Online-
Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung stellt in 
zahlreichen digitalen Geschäftsmodellen 
eine bedeutende Finanzierungsquelle 
und – nicht zuletzt für kleine und mittlere 
Unternehmen – ein wirksames Instrument 
zum Erreichen neuer Kunden dar.
Online-Werbung kann jedoch in einigen 
Fällen Risiken bergen – von Werbung, die 
selbst illegale Inhalte aufweist, bis hin zu 
Beiträgen zu finanziellen Anreizen für die 
Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler oder anderweitig schädlicher 
Online-Inhalte und -Tätigkeiten oder einer 
diskriminierenden Darstellung von 
Werbung, die der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit der Bürgerinnen und 
Bürger zuwiderläuft. Auf der Grundlage 
der Anforderungen aus Artikel 6 der 
Richtlinie 2000/31/EG sollten Online-
Plattformen daher verpflichtet werden 
sicherzustellen, dass die Nutzer bestimmte 
individuelle Informationen darüber 
erhalten, wann und in wessen Auftrag die 
Werbung angezeigt wird.
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Informationen.

Or. en

Änderungsantrag 246
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Online-Werbung spielt im Online-
Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung kann jedoch 
erhebliche Risiken bergen – von Werbung, 
die selbst illegale Inhalte aufweist, bis hin 
zu Beiträgen zu finanziellen Anreizen für 
die Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler oder anderweitig schädlicher 
Online-Inhalte und -Tätigkeiten oder einer 
diskriminierenden Darstellung von 
Werbung, die der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit der Bürgerinnen und 
Bürger zuwiderläuft. Neben den 
Anforderungen aus Artikel 6 der 
Richtlinie 2000/31/EG sollten Online-
Plattformen daher verpflichtet werden 
sicherzustellen, dass die Nutzer bestimmte 
individuelle Informationen darüber 
erhalten, wann und in wessen Auftrag die 
Werbung angezeigt wird. Zudem sollten 
die Nutzer Informationen darüber erhalten, 
anhand welcher Hauptparameter bestimmt 
wird, welche Werbung ihnen angezeigt 
wird, wobei aussagekräftige Erläuterungen 
zur zugrunde liegenden Logik bereitgestellt 
werden sollten, einschließlich der Angabe, 
wann Profiling genutzt wird. Die 
Anforderungen dieser Verordnung an die 
Bereitstellung von Informationen in Bezug 
auf Werbung gelten unbeschadet der 
Anwendung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung 
(EU) 2016/679, insbesondere was das 
Widerspruchsrecht und die automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall 

(52) Online-Werbung spielt im Online-
Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung kann jedoch 
erhebliche Risiken bergen – von Werbung, 
die selbst illegale Inhalte aufweist, bis hin 
zu Beiträgen zu finanziellen Anreizen für 
die Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler oder anderweitig schädlicher 
Online-Inhalte und -Tätigkeiten oder einer 
diskriminierenden Darstellung von 
Werbung, die der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit der Bürgerinnen und 
Bürger zuwiderläuft. Neben den 
Anforderungen aus Artikel 6 der 
Richtlinie 2000/31/EG sollten Online-
Plattformen daher verpflichtet werden 
sicherzustellen, dass die Nutzer bestimmte 
individuelle Informationen darüber 
erhalten, wann und in wessen Auftrag die 
Werbung angezeigt wird. Zudem sollten 
die Nutzer Informationen darüber erhalten, 
anhand welcher Hauptparameter bestimmt 
wird, welche Werbung ihnen angezeigt 
wird, wobei aussagekräftige Erläuterungen 
zur zugrunde liegenden Logik bereitgestellt 
werden sollten. In Anbetracht der 
erheblichen Risiken, die mit gezielter 
Werbung verbunden sind, einschließlich 
der Verstärkung illegaler oder 
schädlicher Inhalte und anderer Risiken, 
die mit dem Rückgriff auf allgegenwärtige 
Nachverfolgung und Data Mining 
verbunden sind, sollte gezielte Werbung 
auf der Grundlage personenbezogener 
Daten verboten werden. Die 
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betrifft, einschließlich des Profiling und 
insbesondere der Notwendigkeit, vor der
Verarbeitung personenbezogener Daten für 
gezielte Werbung die Einwilligung der 
betroffenen Person einzuholen. Zudem
gilt sie unbeschadet der Bestimmungen der 
Richtlinie 2002/58/EG, insbesondere in 
Bezug auf die Speicherung von 
Informationen auf Endgeräten und den 
Zugang zu dort gespeicherten 
Informationen.

Anforderungen dieser Verordnung an die 
Bereitstellung von Informationen in Bezug 
auf Werbung gelten unbeschadet der 
Anwendung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung 
(EU) 2016/679, insbesondere was das 
Widerspruchsrecht und die automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall 
betrifft, einschließlich des Profiling und 
insbesondere der Notwendigkeit, die 
Einwilligung der betroffenen Person für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
einzuholen. In diesem Zusammenhang ist 
es wichtig zu betonen, dass die 
Zustimmung zu gezielter Werbung nicht 
als ohne jeden Zwang erteilt, spezifisch 
und damit gültig angesehen werden sollte, 
wenn der Zugang zu dem Dienst von der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
und Techniken der Profilerstellung 
(Profiling) abhängig gemacht wird, die 
sich der Kontrolle des Nutzers entziehen.
Diese Verordnung gilt unbeschadet der 
Bestimmungen der Richtlinie 2002/58/EG, 
insbesondere in Bezug auf die Speicherung 
von Informationen auf Endgeräten und den 
Zugang zu dort gespeicherten 
Informationen.

Or. en

Änderungsantrag 247
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Online-Werbung spielt im Online-
Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung kann jedoch 
erhebliche Risiken bergen – von Werbung, 
die selbst illegale Inhalte aufweist, bis hin 
zu Beiträgen zu finanziellen Anreizen für 
die Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler oder anderweitig schädlicher 

(52) Online-Werbung spielt im Online-
Umfeld eine wichtige Rolle, auch bei der 
Erbringung von Diensten von Online-
Plattformen. Online-Werbung kann jedoch 
erhebliche Risiken bergen – von Werbung, 
die selbst illegale Inhalte aufweist, bis hin 
zu Beiträgen zu finanziellen Anreizen für 
die Veröffentlichung oder Verstärkung 
illegaler oder anderweitig schädlicher 
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Online-Inhalte und -Tätigkeiten oder einer 
diskriminierenden Darstellung von 
Werbung, die der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit der Bürgerinnen und 
Bürger zuwiderläuft. Neben den 
Anforderungen aus Artikel 6 der 
Richtlinie 2000/31/EG sollten Online-
Plattformen daher verpflichtet werden 
sicherzustellen, dass die Nutzer bestimmte 
individuelle Informationen darüber 
erhalten, wann und in wessen Auftrag die 
Werbung angezeigt wird. Zudem sollten 
die Nutzer Informationen darüber erhalten, 
anhand welcher Hauptparameter bestimmt 
wird, welche Werbung ihnen angezeigt 
wird, wobei aussagekräftige Erläuterungen 
zur zugrunde liegenden Logik bereitgestellt 
werden sollten, einschließlich der Angabe, 
wann Profiling genutzt wird. Die 
Anforderungen dieser Verordnung an die 
Bereitstellung von Informationen in Bezug 
auf Werbung gelten unbeschadet der 
Anwendung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung 
(EU) 2016/679, insbesondere was das 
Widerspruchsrecht und die automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall 
betrifft, einschließlich des Profiling und 
insbesondere der Notwendigkeit, vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten für 
gezielte Werbung die Einwilligung der 
betroffenen Person einzuholen. Zudem gilt 
sie unbeschadet der Bestimmungen der 
Richtlinie 2002/58/EG, insbesondere in 
Bezug auf die Speicherung von 
Informationen auf Endgeräten und den 
Zugang zu dort gespeicherten 
Informationen.

Online-Inhalte und -Tätigkeiten oder einer 
diskriminierenden Darstellung von 
Werbung, die der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit der Bürgerinnen und 
Bürger zuwiderläuft. Neben den 
Anforderungen aus Artikel 6 der 
Richtlinie 2000/31/EG sollten Online-
Plattformen daher verpflichtet werden 
sicherzustellen, dass die Nutzer bestimmte 
individuelle Informationen darüber 
erhalten, wann und in wessen Auftrag die 
Werbung angezeigt wird. Zudem sollten 
die Nutzer leichten Zugang zu
Informationen darüber erhalten, anhand 
welcher Hauptparameter bestimmt wird, 
welche Werbung ihnen angezeigt wird,
wobei aussagekräftige Erläuterungen zur 
zugrunde liegenden Logik bereitgestellt 
werden sollten, einschließlich der Angabe, 
wann Profiling genutzt wird. Die 
Anforderungen dieser Verordnung an die 
Bereitstellung von Informationen in Bezug 
auf Werbung gelten unbeschadet der 
Anwendung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung 
(EU) 2016/679, insbesondere was das 
Widerspruchsrecht und die automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall 
betrifft, einschließlich des Profiling und 
insbesondere der Notwendigkeit, vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten für 
gezielte Werbung die Einwilligung der 
betroffenen Person einzuholen. Zudem gilt 
sie unbeschadet der Bestimmungen der 
Richtlinie 2002/58/EG, insbesondere in 
Bezug auf die Speicherung von 
Informationen auf Endgeräten und den 
Zugang zu dort gespeicherten 
Informationen.

Or. en

Änderungsantrag 248
Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Da sehr große Online-Plattformen 
aufgrund ihrer Reichweite – insbesondere 
der Zahl der Nutzer – als Plattform für 
öffentliche Debatten, 
Wirtschaftstransaktionen und die 
Verbreitung von Informationen, 
Meinungen und Ideen sowie bei der 
Beeinflussung der 
Informationsbeschaffung und -
übermittlung im Internet eine bedeutende 
Rolle spielen, ist es notwendig, diesen 
Plattformen neben den für alle Online-
Plattformen geltenden Pflichten besondere 
Pflichten aufzuerlegen. Diese zusätzlichen 
Pflichten sehr großer Online-Plattformen 
sind erforderlich, um diesen 
ordnungspolitischen Bedenken Rechnung 
zu tragen, da sich durch alternative, 
weniger restriktive Maßnahmen nicht 
dieselben Ergebnisse erzielen lassen.

(53) Da sehr große Online-Plattformen 
aufgrund ihrer Reichweite – insbesondere 
der Zahl der Nutzer – als Plattform für 
öffentliche Debatten, 
Wirtschaftstransaktionen und die 
Verbreitung von Informationen, 
Meinungen und Ideen sowie bei der 
Beeinflussung der 
Informationsbeschaffung und -
übermittlung im Internet eine bedeutende 
Rolle spielen, ist es notwendig, diesen 
Plattformen neben den für alle Online-
Plattformen geltenden Pflichten besondere 
Pflichten aufzuerlegen. Diese zusätzlichen 
Pflichten sehr großer Online-Plattformen 
sind erforderlich, um diesen 
ordnungspolitischen Bedenken, 
insbesondere in Bezug auf irreführende 
Informationen oder andere Arten 
schädlicher Inhalte, Rechnung zu tragen, 
da sich durch alternative, weniger 
restriktive Maßnahmen nicht dieselben 
Ergebnisse erzielen lassen.

Or. en

Änderungsantrag 249
Antonius Manders

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Da sehr große Online-Plattformen 
aufgrund ihrer Reichweite – insbesondere 
der Zahl der Nutzer – als Plattform für 
öffentliche Debatten, 
Wirtschaftstransaktionen und die 
Verbreitung von Informationen, 
Meinungen und Ideen sowie bei der 
Beeinflussung der 
Informationsbeschaffung und -
übermittlung im Internet eine bedeutende 
Rolle spielen, ist es notwendig, diesen 
Plattformen neben den für alle Online-

(53) Da sehr große Online-Plattformen 
aufgrund ihrer Reichweite – insbesondere 
der Zahl der Nutzer – als Plattform für 
öffentliche Debatten, Wirtschafts- und 
Finanztransaktionen und die Verbreitung 
von Informationen, Meinungen und Ideen 
sowie bei der Beeinflussung der 
Informationsbeschaffung und -
übermittlung im Internet eine bedeutende 
Rolle spielen, ist es notwendig, diesen 
Plattformen neben den für alle Online-
Plattformen geltenden Pflichten besondere 
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Plattformen geltenden Pflichten besondere 
Pflichten aufzuerlegen. Diese zusätzlichen 
Pflichten sehr großer Online-Plattformen 
sind erforderlich, um diesen 
ordnungspolitischen Bedenken Rechnung 
zu tragen, da sich durch alternative, 
weniger restriktive Maßnahmen nicht 
dieselben Ergebnisse erzielen lassen.

Pflichten aufzuerlegen. Diese zusätzlichen 
Pflichten sehr großer Online-Plattformen 
sind erforderlich, um diesen 
ordnungspolitischen Bedenken Rechnung 
zu tragen, da sich durch alternative, 
weniger restriktive Maßnahmen nicht 
dieselben Ergebnisse erzielen lassen.

Or. nl

Änderungsantrag 250
Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Da sehr große Online-Plattformen 
aufgrund ihrer Reichweite – insbesondere 
der Zahl der Nutzer – als Plattform für 
öffentliche Debatten, 
Wirtschaftstransaktionen und die 
Verbreitung von Informationen, 
Meinungen und Ideen sowie bei der 
Beeinflussung der 
Informationsbeschaffung 
und -übermittlung im Internet eine 
bedeutende Rolle spielen, ist es notwendig, 
diesen Plattformen neben den für alle 
Online-Plattformen geltenden Pflichten 
besondere Pflichten aufzuerlegen. Diese 
zusätzlichen Pflichten sehr großer Online-
Plattformen sind erforderlich, um diesen 
ordnungspolitischen Bedenken Rechnung 
zu tragen, da sich durch alternative, 
weniger restriktive Maßnahmen nicht 
dieselben Ergebnisse erzielen lassen.

(53) Da sehr große Online-Plattformen 
aufgrund ihrer Reichweite – insbesondere 
der Zahl der aktiven Endnutzer – als 
Plattform für öffentliche Debatten, 
Wirtschaftstransaktionen und die 
Verbreitung von Informationen, 
Meinungen und Ideen sowie bei der 
Beeinflussung der 
Informationsbeschaffung 
und -übermittlung im Internet eine 
bedeutende Rolle spielen, ist es notwendig, 
diesen Plattformen neben den für alle 
Online-Plattformen geltenden Pflichten 
besondere Pflichten aufzuerlegen. Diese 
zusätzlichen Pflichten sehr großer Online-
Plattformen sind erforderlich, um diesen 
ordnungspolitischen Bedenken Rechnung 
zu tragen, da sich durch alternative, 
weniger restriktive Maßnahmen nicht 
dieselben Ergebnisse erzielen lassen.

Or. en

Änderungsantrag 251
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Da sehr große Online-Plattformen 
aufgrund ihrer Reichweite – insbesondere 
der Zahl der Nutzer – als Plattform für 
öffentliche Debatten, 
Wirtschaftstransaktionen und die 
Verbreitung von Informationen, 
Meinungen und Ideen sowie bei der 
Beeinflussung der 
Informationsbeschaffung und -
übermittlung im Internet eine bedeutende 
Rolle spielen, ist es notwendig, diesen 
Plattformen neben den für alle Online-
Plattformen geltenden Pflichten besondere 
Pflichten aufzuerlegen. Diese zusätzlichen 
Pflichten sehr großer Online-Plattformen 
sind erforderlich, um diesen 
ordnungspolitischen Bedenken Rechnung 
zu tragen, da sich durch alternative, 
weniger restriktive Maßnahmen nicht 
dieselben Ergebnisse erzielen lassen.

(53) Da große Online-Plattformen 
aufgrund ihrer Reichweite – insbesondere 
der Zahl der Nutzer – als Plattform für 
öffentliche Debatten, 
Wirtschaftstransaktionen und die 
Verbreitung von Informationen, 
Meinungen und Ideen sowie bei der 
Beeinflussung der 
Informationsbeschaffung und -
übermittlung im Internet eine bedeutende 
Rolle spielen, ist es notwendig, diesen 
Plattformen neben den für alle Online-
Plattformen geltenden Pflichten besondere 
Pflichten aufzuerlegen. Diese zusätzlichen 
Pflichten sehr großer Online-Plattformen 
sind erforderlich, um diesen 
ordnungspolitischen Bedenken Rechnung 
zu tragen, da sich durch alternative, 
weniger restriktive Maßnahmen nicht 
dieselben Ergebnisse erzielen lassen.

Or. fr

Änderungsantrag 252
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Da sehr große Online-Plattformen 
aufgrund ihrer Reichweite – insbesondere 
der Zahl der Nutzer – als Plattform für 
öffentliche Debatten, 
Wirtschaftstransaktionen und die 
Verbreitung von Informationen, 
Meinungen und Ideen sowie bei der 
Beeinflussung der 
Informationsbeschaffung und -
übermittlung im Internet eine bedeutende 
Rolle spielen, ist es notwendig, diesen 
Plattformen neben den für alle Online-
Plattformen geltenden Pflichten besondere 

(53) Da sehr große Online-Plattformen 
aufgrund ihrer Reichweite – insbesondere 
der Zahl der Nutzer – als Plattform für 
öffentliche Debatten, 
Wirtschaftstransaktionen und die 
Verbreitung von Informationen, 
Meinungen und Ideen sowie bei der 
Beeinflussung der 
Informationsbeschaffung und -
übermittlung im Internet eine bedeutende 
Rolle spielen, ist es notwendig, diesen 
Plattformen neben den für alle Online-
Plattformen geltenden Pflichten besondere 
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Pflichten aufzuerlegen. Diese zusätzlichen 
Pflichten sehr großer Online-Plattformen 
sind erforderlich, um diesen 
ordnungspolitischen Bedenken Rechnung 
zu tragen, da sich durch alternative, 
weniger restriktive Maßnahmen nicht 
dieselben Ergebnisse erzielen lassen.

Pflichten aufzuerlegen. Diese zusätzlichen 
Pflichten sehr großer Online-Plattformen 
sind erforderlich, um gegen illegale 
Inhalte vorzugehen, da sich durch 
alternative, weniger restriktive 
Maßnahmen nicht dieselben Ergebnisse
erzielen lassen.

Or. en

Änderungsantrag 253
Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Sehr große Online-Plattformen 
können gesellschaftliche Risiken nach sich 
ziehen, die sich hinsichtlich Umfang und 
Auswirkungen von denen kleinerer 
Plattformen unterscheiden. Sobald die Zahl 
der Nutzer einer Plattform in der Union 
einen erheblichen Bevölkerungsanteil 
erreicht, haben auch die mit der Plattform 
verbundenen systemischen Risiken in der 
Union unverhältnismäßige negative 
Auswirkungen. Von einer solchen 
erheblichen Reichweite sollte ausgegangen 
werden, wenn die Zahl der Nutzer eine 
operative Schwelle von 45 Millionen –
10 % der Bevölkerung in der Union –
überschreitet. Die operative Schwelle sollte 
durch Änderungen im Wege delegierter 
Rechtsakte aktualisiert werden, soweit dies 
erforderlich ist. Solche sehr großen Online-
Plattformen sollten daher höchsten 
Sorgfaltspflichten unterliegen, die in einem 
angemessenen Verhältnis zu ihren 
gesellschaftlichen Auswirkungen und 
Mitteln stehen.

(54) Sehr große Online-Plattformen 
können gesellschaftliche Risiken nach sich 
ziehen, die sich hinsichtlich Umfang und 
Auswirkungen von denen kleinerer 
Plattformen unterscheiden. Sobald die Zahl 
der Nutzer einer Plattform in der Union 
einen erheblichen Bevölkerungsanteil 
erreicht, können auch die mit der Plattform 
verbundenen systemischen Risiken in der 
Union unverhältnismäßige negative 
Auswirkungen haben. Von einer solchen 
erheblichen Reichweite sollte ausgegangen 
werden, wenn die Zahl der aktiven 
Endnutzer eine operative Schwelle von 
45 Millionen – 10 % der Bevölkerung in 
der Union – überschreitet. Die operative 
Schwelle sollte durch Änderungen im 
Wege delegierter Rechtsakte aktualisiert 
werden, soweit dies erforderlich ist. Bei 
der Festlegung der Methode zur 
Berechnung der Gesamtzahl der aktiven 
Endnutzer sollte die Kommission die 
verschiedenen Arten von Plattformen und 
deren Betrieb gebührend berücksichtigen 
sowie gegebenenfalls festlegen, ob 
Endnutzer sich registrieren, eine 
Transaktion tätigen oder Inhalte anbieten 
müssen, um als aktiver Endnutzer zu 
gelten. Solche sehr großen Online-
Plattformen sollten daher höchsten 
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Sorgfaltspflichten unterliegen, die in einem 
angemessenen Verhältnis zu ihren 
gesellschaftlichen Auswirkungen und 
Mitteln stehen.

Or. en

Änderungsantrag 254
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Sehr große Online-Plattformen 
können gesellschaftliche Risiken nach sich 
ziehen, die sich hinsichtlich Umfang und 
Auswirkungen von denen kleinerer 
Plattformen unterscheiden. Sobald die Zahl 
der Nutzer einer Plattform in der Union 
einen erheblichen Bevölkerungsanteil 
erreicht, haben auch die mit der Plattform 
verbundenen systemischen Risiken in der 
Union unverhältnismäßige negative 
Auswirkungen. Von einer solchen 
erheblichen Reichweite sollte ausgegangen 
werden, wenn die Zahl der Nutzer eine 
operative Schwelle von 45 Millionen – 10 
% der Bevölkerung in der Union –
überschreitet. Die operative Schwelle sollte 
durch Änderungen im Wege delegierter 
Rechtsakte aktualisiert werden, soweit dies 
erforderlich ist. Solche sehr großen 
Online-Plattformen sollten daher höchsten 
Sorgfaltspflichten unterliegen, die in einem 
angemessenen Verhältnis zu ihren 
gesellschaftlichen Auswirkungen und 
Mitteln stehen.

(54) Große Online-Plattformen können 
gesellschaftliche Risiken mit sich bringen, 
die sich hinsichtlich Umfang und 
Auswirkungen von denen kleinerer 
Plattformen unterscheiden. Sobald die Zahl 
der Nutzer einer Plattform in der Union 
einen erheblichen Bevölkerungsanteil 
erreicht, haben auch die mit der Plattform 
verbundenen systemischen Risiken in der 
Union unverhältnismäßige negative 
Auswirkungen. Von einer solchen 
erheblichen Reichweite sollte ausgegangen 
werden, wenn die Zahl der Nutzer einen 
operativen Schwellenwert von 45 
Millionen – 10 % der Bevölkerung der 
Union – überschreitet. Der operative 
Schwellenwert sollte durch Änderungen im 
Wege delegierter Rechtsakte aktualisiert 
werden, soweit dies erforderlich ist. Solche 
großen Online-Plattformen sollten daher 
höchsten Sorgfaltspflichten unterliegen, die 
in einem angemessenen Verhältnis zu ihren 
gesellschaftlichen Auswirkungen und 
Mitteln stehen.

Or. fr

Änderungsantrag 255
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 56

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(56) Die Art und Weise, in der sehr
große Online-Plattformen genutzt werden, 
hat großen Einfluss auf die Online-
Sicherheit, die öffentliche 
Meinungsbildung und den öffentlichen 
Diskurs sowie den Online-Handel. Die 
Gestaltung der Dienste ist im Allgemeinen 
auf eine Optimierung ihres oft 
werbegestützten Geschäftsmodells 
ausgerichtet und kann Anlass zu 
gesellschaftlichen Bedenken geben. 
Besteht keine wirksame Regulierung und 
Durchsetzung, können die Plattformen die 
Spielregeln bestimmen, ohne dass dabei 
die mit ihnen verbundenen Risiken und der 
dadurch möglicherweise entstehende 
gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Schaden wirksam ermittelt und gemindert 
werden kann. Im Rahmen dieser 
Verordnung sollten sehr große Online-
Plattformen daher prüfen, welche 
systemischen Risiken mit der 
Funktionsweise und Nutzung ihres 
Dienstes sowie mit einem möglichen 
Missbrauch durch die Nutzer verbunden 
sind, und angemessene Gegenmaßnahmen 
treffen.

(56) Die Art und Weise, in der große 
Online-Plattformen genutzt werden, hat 
großen Einfluss auf die Online-Sicherheit, 
die öffentliche Meinungsbildung und den 
öffentlichen Diskurs sowie den Online-
Handel. Die Gestaltung der Dienste ist im 
Allgemeinen auf eine Optimierung ihres 
oft werbegestützten Geschäftsmodells 
ausgerichtet und kann Anlass zu 
gesellschaftlichen Bedenken geben. 
Besteht keine wirksame Regulierung und 
Durchsetzung, können die Plattformen die 
Spielregeln bestimmen, ohne dass dabei 
die mit ihnen verbundenen Risiken und der 
dadurch möglicherweise entstehende 
gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Schaden wirksam ermittelt und gemindert 
werden kann. Im Rahmen dieser 
Verordnung sollten große Online-
Plattformen daher prüfen, welche 
systemischen Risiken mit der 
Funktionsweise und Nutzung ihres 
Dienstes sowie mit einem möglichen 
Missbrauch durch die Nutzer verbunden 
sind, und angemessene Gegenmaßnahmen 
treffen.

Or. fr

Änderungsantrag 256
Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
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Verbreitung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder von illegaler 
Hassrede sowie illegale Tätigkeiten wie ein 
nach Unions- oder nationalem Recht 
untersagter Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen, wie z. B. nachgeahmter 
Güter. Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung und der Rechte des 
Kindes. Diese Risiken können 
beispielsweise auf die Gestaltung der 
Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der 
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs 
zurückzuführen sein. Eine dritte Kategorie 
von Risiken betrifft die absichtliche und 
oftmals auch koordinierte Manipulation 
des Dienstes der Plattform, die absehbare 
Auswirkungen auf Gesundheit, den 
gesellschaftlichen Diskurs, Wahlprozesse, 
die öffentliche Sicherheit und den Schutz 
Minderjähriger haben kann, sodass es 
erforderlich ist, die öffentliche Ordnung 
und die Privatsphäre zu schützen und 
betrügerische und irreführende 
Handelspraktiken zu bekämpfen. Solche 
Risiken können beispielsweise auf die 
Einrichtung von Scheinkonten, die 
Nutzung von Bots und anderen 
automatisierten oder teilautomatisierten 

Verbreitung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder von illegaler 
Hassrede sowie illegale Tätigkeiten wie ein 
nach Unions- oder nationalem Recht 
untersagter Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen, wie z. B. nachgeahmter 
Güter oder die illegale Darstellung von 
urheberrechtlich geschützten Inhalten. 
Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung und der Rechte des 
Kindes. Diese Risiken können 
beispielsweise auf die Gestaltung der
Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der 
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs oder auf die 
Art und Weise, wie die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Plattformen, 
einschließlich ihrer Richtlinien zur 
Moderation von Inhalten, unter anderem 
mithilfe von automatischen Mitteln 
durchgesetzt werden, zurückzuführen sein.
Im Hinblick auf diese Kategorie von 
Risiken sollte den schädlichen 
Auswirkungen der Einschüchterung der 
unabhängigen Presse und der 
Belästigung von Journalisten, 
insbesondere von Frauen, die häufiger 
Opfer von Hetze und Online-
Bedrohungen werden, besondere 
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Verhaltensweisen zurückzuführen sein, die 
zu einer schnellen und umfangreichen 
Verbreitung von Informationen führen 
können, die illegale Inhalte darstellen oder 
mit den Geschäftsbedingungen einer 
Online-Plattform unvereinbar sind.

Aufmerksamkeit geschenkt werden. Diese 
Risiken sollten als systemische Risiken im 
Sinne von Artikel 26 betrachtet werden, 
da sie eine Bedrohung für die 
demokratischen Werte, die Freiheit der 
Medien, die Freiheit der 
Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit darstellen, und sie 
sollten Gegenstand spezieller 
Risikominderungsmaßnahmen im Sinne 
von Artikel 27 sein und Meldungen durch 
vertrauenswürdige Hinweisgeber sollten 
gemäß Artikel 19 vorrangig behandelt 
werden. Eine dritte Kategorie von Risiken 
betrifft die absichtliche und oftmals auch 
koordinierte Manipulation des Dienstes der 
Plattform, die absehbare Auswirkungen auf 
Gesundheit, die Grundrechte, den 
gesellschaftlichen Diskurs, Wahlprozesse, 
die öffentliche Sicherheit und den Schutz 
Minderjähriger haben kann, sodass es 
erforderlich ist, die öffentliche Ordnung 
und die Privatsphäre zu schützen und 
betrügerische und irreführende 
Handelspraktiken zu bekämpfen. Solche 
Risiken können beispielsweise auf die 
Einrichtung von Scheinkonten, die 
Nutzung von Bots und anderen 
automatisierten oder teilautomatisierten 
Verhaltensweisen zurückzuführen sein, die 
zu einer schnellen und umfangreichen 
Verbreitung von Informationen führen 
können, die illegale Inhalte darstellen oder 
mit den Geschäftsbedingungen einer 
Online-Plattform unvereinbar sind.

Or. en

Änderungsantrag 257
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
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werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
Verbreitung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder von illegaler 
Hassrede sowie illegale Tätigkeiten wie 
ein nach Unions- oder nationalem Recht 
untersagter Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen, wie z. B. nachgeahmter 
Güter. Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung und der Rechte des 
Kindes. Diese Risiken können 
beispielsweise auf die Gestaltung der 
Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der 
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs 
zurückzuführen sein. Eine dritte Kategorie 
von Risiken betrifft die absichtliche und 
oftmals auch koordinierte Manipulation 
des Dienstes der Plattform, die absehbare 
Auswirkungen auf Gesundheit, den 
gesellschaftlichen Diskurs, Wahlprozesse, 
die öffentliche Sicherheit und den Schutz 
Minderjähriger haben kann, sodass es 
erforderlich ist, die öffentliche Ordnung 
und die Privatsphäre zu schützen und 
betrügerische und irreführende 
Handelspraktiken zu bekämpfen. Solche 

werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
Verbreitung von Darstellungen von 
sexuellem Missbrauch von Kindern oder 
von illegaler Hetze sowie illegale 
Tätigkeiten wie ein nach Unions- oder 
nationalem Recht untersagter Verkauf von 
Waren oder Dienstleistungen, wie z. B. 
gefährlicher und nachgeahmter Güter. 
Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Werbung, durch 
Empfehlungssysteme oder durch Konten 
mit einer besonders großen Reichweite 
verstärkt werden kann. Eine zweite 
Kategorie betrifft die Auswirkungen des 
Dienstes auf die Ausübung der durch die 
Charta der Grundrechte geschützten 
Grundrechte, einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Schutz personenbezogener Daten, des 
Rechts auf Nichtdiskriminierung, der 
Rechte des Kindes und des Rechts auf 
Achtung des geistigen Eigentums. Diese 
Risiken können beispielsweise auf die 
Gestaltung der Algorithmensysteme sehr 
großer Online-Plattformen oder auf den 
Missbrauch ihres Dienstes für die 
Übermittlung missbräuchlicher 
Nachrichten oder auf andere Methoden zur 
Verhinderung der freien 
Meinungsäußerung, zur Umgehung 
geltender Gesetze oder zur Behinderung 
des Wettbewerbs zurückzuführen sein. 
Eine dritte Kategorie von Risiken betrifft 
die absichtliche und oftmals auch 
koordinierte Manipulation des Dienstes der 
Plattform, die absehbare Auswirkungen auf 
Gesundheit, den gesellschaftlichen 
Diskurs, Wahlprozesse, die öffentliche 
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Risiken können beispielsweise auf die 
Einrichtung von Scheinkonten, die 
Nutzung von Bots und anderen 
automatisierten oder teilautomatisierten 
Verhaltensweisen zurückzuführen sein, die 
zu einer schnellen und umfangreichen 
Verbreitung von Informationen führen 
können, die illegale Inhalte darstellen oder 
mit den Geschäftsbedingungen einer 
Online-Plattform unvereinbar sind.

Sicherheit und den Schutz Minderjähriger 
haben kann, sodass es erforderlich ist, die 
öffentliche Ordnung und die Privatsphäre 
zu schützen und betrügerische und 
irreführende Handelspraktiken zu 
bekämpfen. Solche Risiken können 
beispielsweise auf die Einrichtung von 
Scheinkonten, die Nutzung von Bots und 
anderen automatisierten oder 
teilautomatisierten Verhaltensweisen 
zurückzuführen sein, die zu einer schnellen 
und umfangreichen Verbreitung von 
Informationen führen können, die illegale 
Inhalte darstellen oder mit den 
Geschäftsbedingungen einer Online-
Plattform unvereinbar sind.

Or. fr

Änderungsantrag 258
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
Verbreitung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder von illegaler 
Hassrede sowie illegale Tätigkeiten wie ein 
nach Unions- oder nationalem Recht 
untersagter Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen, wie z. B. nachgeahmter 
Güter. Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
Verbreitung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder von illegaler 
Hassrede sowie illegale Tätigkeiten wie ein 
nach Unions- oder nationalem Recht 
untersagter Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen, wie z. B. nachgeahmter 
Güter. Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
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großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung und der Rechte des 
Kindes. Diese Risiken können 
beispielsweise auf die Gestaltung der 
Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der 
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs 
zurückzuführen sein. Eine dritte Kategorie 
von Risiken betrifft die absichtliche und 
oftmals auch koordinierte Manipulation 
des Dienstes der Plattform, die absehbare 
Auswirkungen auf Gesundheit, den 
gesellschaftlichen Diskurs, Wahlprozesse, 
die öffentliche Sicherheit und den Schutz 
Minderjähriger haben kann, sodass es 
erforderlich ist, die öffentliche Ordnung 
und die Privatsphäre zu schützen und 
betrügerische und irreführende 
Handelspraktiken zu bekämpfen. Solche 
Risiken können beispielsweise auf die 
Einrichtung von Scheinkonten, die 
Nutzung von Bots und anderen 
automatisierten oder teilautomatisierten 
Verhaltensweisen zurückzuführen sein, die 
zu einer schnellen und umfangreichen 
Verbreitung von Informationen führen 
können, die illegale Inhalte darstellen oder 
mit den Geschäftsbedingungen einer 
Online-Plattform unvereinbar sind.

großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung, des Rechts auf die 
Gleichstellung der Geschlechter und der 
Rechte des Kindes. Diese Risiken können 
beispielsweise auf die Gestaltung der 
Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der 
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs oder auf 
den Missbrauch der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Plattformen, 
einschließlich ihrer Richtlinien zur 
Moderation von Inhalten – wenn diese 
durchgesetzt werden, was häufig mithilfe 
von automatischen Mitteln erfolgt –,
zurückzuführen sein. Eine dritte Kategorie 
von Risiken betrifft die absichtliche und 
oftmals auch koordinierte Manipulation 
des Dienstes der Plattform, die absehbare 
Auswirkungen auf Gesundheit, die 
Grundrechte, den gesellschaftlichen 
Diskurs, Wahlprozesse, die öffentliche 
Sicherheit und den Schutz Minderjähriger 
haben kann, sodass es erforderlich ist, die 
öffentliche Ordnung und die Privatsphäre 
zu schützen und betrügerische und 
irreführende Handelspraktiken zu 
bekämpfen. Solche Risiken können 
beispielsweise auf die Einrichtung von 
Scheinkonten, die Nutzung von Bots und 
anderen automatisierten oder 
teilautomatisierten Verhaltensweisen 
zurückzuführen sein, die zu einer schnellen 
und umfangreichen Verbreitung von 
Informationen führen können, die illegale 
Inhalte darstellen oder mit den 
Geschäftsbedingungen einer Online-
Plattform unvereinbar sind.
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Or. en

Änderungsantrag 259
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung illegaler 
Inhalte entstehen können, darunter die 
Verbreitung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder von illegaler 
Hassrede sowie illegale Tätigkeiten wie ein 
nach Unions- oder nationalem Recht 
untersagter Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen, wie z. B. nachgeahmter 
Güter. Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung und der Rechte des 
Kindes. Diese Risiken können 
beispielsweise auf die Gestaltung der 
Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
andere Methoden zur Verhinderung der 

(57) Dabei sollten drei Kategorien 
systemischer Risiken eingehend geprüft 
werden. Eine erste Kategorie betrifft die 
Risiken, die durch einen Missbrauch ihres 
Dienstes durch Verbreitung offensichtlich
illegaler Inhalte entstehen können, darunter 
die Verbreitung von Material über 
sexuellen Kindesmissbrauch oder von 
illegaler Hassrede sowie offensichtlich
illegale Tätigkeiten wie ein nach 
Unions- oder nationalem Recht untersagter 
Verkauf von Waren oder Dienstleistungen, 
wie z. B. nachgeahmter Güter. 
Unbeschadet der persönlichen 
Verantwortung der Nutzer von sehr großen 
Online-Plattformen für die mögliche 
Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach 
geltendem Recht können eine solche 
Verbreitung oder solche Tätigkeiten z. B. 
dann ein erhebliches systemisches Risiko 
darstellen, wenn der Zugang zu diesen 
Inhalten durch Konten mit einer besonders 
großen Reichweite verstärkt werden kann. 
Eine zweite Kategorie betrifft die 
Auswirkungen des Dienstes auf die 
Ausübung der durch die Charta der 
Grundrechte geschützten Grundrechte, 
einschließlich der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Achtung des Privatlebens, des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung und der Rechte des 
Kindes. Diese Risiken können 
beispielsweise auf die Gestaltung der 
Algorithmensysteme sehr großer Online-
Plattformen oder auf den Missbrauch ihres 
Dienstes für die Übermittlung 
missbräuchlicher Nachrichten oder auf 
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freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs 
zurückzuführen sein. Eine dritte Kategorie 
von Risiken betrifft die absichtliche und 
oftmals auch koordinierte Manipulation 
des Dienstes der Plattform, die absehbare 
Auswirkungen auf Gesundheit, den 
gesellschaftlichen Diskurs, Wahlprozesse, 
die öffentliche Sicherheit und den Schutz 
Minderjähriger haben kann, sodass es 
erforderlich ist, die öffentliche Ordnung 
und die Privatsphäre zu schützen und 
betrügerische und irreführende 
Handelspraktiken zu bekämpfen. Solche 
Risiken können beispielsweise auf die 
Einrichtung von Scheinkonten, die
Nutzung von Bots und anderen 
automatisierten oder teilautomatisierten 
Verhaltensweisen zurückzuführen sein, die 
zu einer schnellen und umfangreichen 
Verbreitung von Informationen führen 
können, die illegale Inhalte darstellen oder 
mit den Geschäftsbedingungen einer 
Online-Plattform unvereinbar sind.

andere Methoden zur Verhinderung der 
freien Meinungsäußerung oder zur 
Behinderung des Wettbewerbs 
zurückzuführen sein. Eine dritte Kategorie 
von Risiken betrifft die absichtliche und 
oftmals auch koordinierte Manipulation 
des Dienstes der Plattform, die absehbare 
Auswirkungen auf Gesundheit, den 
gesellschaftlichen Diskurs, Wahlprozesse, 
die öffentliche Sicherheit und den Schutz 
Minderjähriger haben kann, sodass es 
erforderlich ist, die öffentliche Ordnung 
und die Privatsphäre zu schützen und 
betrügerische und irreführende 
Handelspraktiken zu bekämpfen. Solche 
Risiken können beispielsweise auf die 
Nutzung von Bots und anderen 
automatisierten oder teilautomatisierten 
Verhaltensweisen zurückzuführen sein, die 
zu einer schnellen und umfangreichen 
Verbreitung von Informationen führen 
können, die offensichtlich illegale Inhalte 
darstellen oder mit den 
Geschäftsbedingungen einer Online-
Plattform unvereinbar sind.

Or. en

Änderungsantrag 260
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
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anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Sehr große Online-
Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie die Zusammenarbeit mit 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
die Manipulation und Ausnutzung des 
Dienstes, insbesondere durch die 
Verbreitung von Inhalten, die gegen ihre 
Geschäftsbedingungen verstoßen, zu 
verhindern, oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren, ihrer 
Geschäftsbedingungen, ihrer Richtlinien 
zur Moderation von Inhalten sowie der 
Art und Weise ihrer Durchsetzung 
vorzunehmen. Dazu können auch 
Korrekturmaßnahmen zählen, wie z. B. die 
Beendigung von Werbeeinnahmen für 
bestimmte Inhalte, oder andere 
Maßnahmen wie eine Verbesserung der 
Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen, insbesondere durch 
die Einblendung entsprechender 
öffentlich-rechtlicher Werbung anstelle 
anderer kommerzieller Anzeigen. Sehr 
große Online-Plattformen können ihre 
internen Verfahren oder die interne 
Überwachung ihrer Tätigkeiten verstärken, 
insbesondere um systemische Risiken zu 
ermitteln. Zudem können sie die 
Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
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der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

Or. en

Änderungsantrag 261
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Sehr große Online-
Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie die Zusammenarbeit mit 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
einleiten oder verstärken, 

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen beispielsweise in 
Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um die
Verbreitung illegaler Inhalte sowie die 
vorsätzliche Manipulation und 
Ausnutzung des Dienstes, einschließlich 
der Verbreitung schädlicher Inhalte, zu 
verhindern und einzuschränken, oder 
Anpassungen ihrer Entscheidungsverfahren 
oder ihrer Geschäftsbedingungen 
vorzunehmen sowie die Richtlinien zur 
Moderation von Inhalten sowie die Art 
und Weise ihrer Durchsetzung für die 
Nutzer vollständig transparent zu 
machen. Dazu können auch 
Korrekturmaßnahmen zählen, wie z. B. die 
Beendigung von Werbeeinnahmen für 
bestimmte Inhalte, oder andere 
Maßnahmen wie eine Verbesserung der 
Sichtbarkeit verlässlicher
Informationsquellen. Sehr große Online-
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Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie die Zusammenarbeit mit 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

Or. en

Änderungsantrag 262
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
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festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Sehr große Online-
Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie die Zusammenarbeit mit 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 

festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern, sofern eine 
Minderung ohne Beeinträchtigung der 
Grundrechte möglich ist. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Sehr große Online-
Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie die Zusammenarbeit mit 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern
organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Die 
Entscheidung über die Wahl der 
Maßnahmen sollte der Plattform obliegen.
Alle Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
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unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, ohne die 
Grundrechte der Nutzer zu 
beeinträchtigen.

Or. en

Änderungsantrag 263
Alessandra Basso, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Sehr große Online-
Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie die Zusammenarbeit 

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken,
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Sehr große Online-
Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie mit anderen Anbietern 
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mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den 
Austausch mit vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern organisieren und mit 
anderen Anbietern zusammenarbeiten, 
etwa durch Einführung von 
Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

Or. en

Änderungsantrag 264
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr
große Online-Plattformen es beispielsweise 

(58) Große Online-Plattformen sollten 
die erforderlichen Instrumente einsetzen, 
um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
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in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Sichtbarkeit
verlässlicher Informationsquellen. Sehr
große Online-Plattformen können ihre 
internen Verfahren oder die interne 
Überwachung ihrer Tätigkeiten verstärken, 
insbesondere um systemische Risiken zu 
ermitteln. Zudem können sie die 
Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen 
Hinweisgebern einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 

in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
sollten auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
die Einschränkung oder das Verbot der 
Werbung für bestimmte Inhalte oder für 
Minderjährige bestimmte Inhalte oder 
andere Maßnahmen wie eine Verbesserung 
der Erkennbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Große Online-
Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie die Zusammenarbeit mit 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes. Alle Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, keine 
unnötigen Beschränkungen für die 
Nutzung ihrer Dienste vorzusehen, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
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berücksichtigen sind. Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

Or. fr

Änderungsantrag 265
Axel Voss, Andrzej Halicki, Esteban González Pons, Luisa Regimenti, Monika 
Hohlmeier, Rainer Wieland, Daniel Caspary, Javier Zarzalejos, Sven Schulze, Christian 
Doleschal, Pascal Arimont

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Sehr große Online-
Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie die Zusammenarbeit mit 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen und 
verhältnismäßigen Instrumente einsetzen, 
um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Sehr große Online-
Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie die Zusammenarbeit mit 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
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organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

Or. en

Änderungsantrag 266
Kosma Złotowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-

(58) Sehr große Online-Plattformen 
sollten die erforderlichen Instrumente 
einsetzen, um die bei der Risikobewertung 
festgestellten systemischen Risiken 
sorgfältig zu mindern. Für diese 
Risikominderungsmaßnahmen sollten sehr 
große Online-Plattformen es beispielsweise 
in Betracht ziehen, die Gestaltung und 
Funktionsweise der Moderation von 
Inhalten, der algorithmischen 
Empfehlungssysteme und der Online-
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Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Sehr große Online-
Plattformen können ihre internen 
Verfahren oder die interne Überwachung 
ihrer Tätigkeiten verstärken, insbesondere 
um systemische Risiken zu ermitteln. 
Zudem können sie die Zusammenarbeit 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

Schnittstellen zu verbessern oder 
anderweitig anzupassen, um der 
Verbreitung illegaler Inhalte 
entgegenzuwirken und sie einzuschränken, 
oder Anpassungen ihrer 
Entscheidungsverfahren oder ihrer 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Dazu 
können auch Korrekturmaßnahmen zählen, 
wie z. B. die Beendigung von 
Werbeeinnahmen für bestimmte Inhalte, 
oder andere Maßnahmen wie eine 
Verbesserung der Sichtbarkeit verlässlicher 
Informationsquellen. Sehr große Online-
Plattformen sollten ihre internen Verfahren 
oder die interne Überwachung ihrer 
Tätigkeiten verstärken, insbesondere um 
systemische Risiken zu ermitteln. Zudem 
sollten sie die Zusammenarbeit mit 
vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
einleiten oder verstärken, 
Schulungsmaßnahmen und den Austausch 
mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern 
organisieren und mit anderen Anbietern 
zusammenarbeiten, etwa durch Einführung 
von Verhaltenskodizes oder anderen 
Selbstregulierungsmaßnahmen oder die 
Beteiligung an bestehenden einschlägigen 
Kodizes oder Maßnahmen. Alle 
Maßnahmen sollten mit den 
Sorgfaltspflichten aus dieser Verordnung 
im Einklang stehen, wirksam und 
angemessen zur Minderung der 
festgestellten spezifischen Risiken 
beitragen und der Wahrung der 
öffentlichen Ordnung, dem Schutz der 
Privatsphäre sowie der Bekämpfung 
betrügerischer und irreführender 
Handelspraktiken dienen; sie sollten zudem 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
sehr großen Online-Plattform stehen und 
der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
unnötige Beschränkungen für die Nutzung 
ihrer Dienste zu vermeiden, wobei 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Grundrechte der Nutzer angemessen zu 
berücksichtigen sind.

Or. en
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Änderungsantrag 267
Patrick Breyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59) Soweit angemessen, sollten sehr 
große Online-Plattformen bei ihren 
Risikobewertungen und bei der Gestaltung 
ihrer Risikominderungsmaßnahmen
Vertreterinnen und Vertreter der Nutzer 
und der möglicherweise von ihren Diensten 
betroffenen Gruppen sowie unabhängige 
Sachverständige und zivilgesellschaftliche 
Organisationen einbeziehen.

(59) Soweit angemessen, sollten sehr 
große Online-Plattformen bei ihren 
Folgenabschätzungen und bei der 
Gestaltung ihrer Minderungsmaßnahmen
zur Abmilderung etwaiger negativer 
Auswirkungen Vertreterinnen und 
Vertreter der Nutzer und der 
möglicherweise von ihren Diensten 
betroffenen Gruppen sowie unabhängige 
Sachverständige und zivilgesellschaftliche 
Organisationen einbeziehen.

Or. en

Änderungsantrag 268
Emmanuel Maurel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59) Soweit angemessen, sollten sehr
große Online-Plattformen bei ihren 
Risikobewertungen und bei der Gestaltung 
ihrer Risikominderungsmaßnahmen 
Vertreterinnen und Vertreter der Nutzer 
und der möglicherweise von ihren Diensten 
betroffenen Gruppen sowie unabhängige 
Sachverständige und zivilgesellschaftliche 
Organisationen einbeziehen.

(59) Soweit angemessen, sollten große 
Online-Plattformen bei ihren 
Risikobewertungen und bei der Gestaltung 
ihrer Risikominderungsmaßnahmen 
Vertreterinnen und Vertreter der Nutzer 
und der möglicherweise von ihren Diensten 
betroffenen Gruppen sowie unabhängige 
Sachverständige und zivilgesellschaftliche 
Organisationen einbeziehen.

Or. fr

Änderungsantrag 269
Alessandra Basso, Gunnar Beck, Gilles Lebreton
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59) Soweit angemessen, sollten sehr 
große Online-Plattformen bei ihren 
Risikobewertungen und bei der Gestaltung 
ihrer Risikominderungsmaßnahmen 
Vertreterinnen und Vertreter der Nutzer 
und der möglicherweise von ihren Diensten 
betroffenen Gruppen sowie unabhängige 
Sachverständige und zivilgesellschaftliche 
Organisationen einbeziehen.

(59) Soweit angemessen, sollten sehr 
große Online-Plattformen bei ihren 
Risikobewertungen und bei der Gestaltung 
ihrer Risikominderungsmaßnahmen 
Vertreterinnen und Vertreter der Nutzer 
und der möglicherweise von ihren Diensten 
betroffenen Gruppen sowie unabhängige 
Sachverständige und relevante öffentliche 
Akteure einbeziehen.

Or. en
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